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1876.

Gesetzsammlung
für das Fuürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

I. Stüch vom Jahrr 1876.

I# I. Gesetz,
gden Staatshaushalts-Etat der Finanzperiode von 1876 bis 18738

betr., vom 31. December 1875.

Wir Georg, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.
verordnen unter Zustimmung des getreuen Landtags was folgt:

C. 1.
Der Staatshaushalts-Etat wird für jedes der Jahre 1870, 1877 und 1878

in Einnahme auf 1.704,060 Mark,
in Ausgabe auf 1.777,132 Mark

festgestellt.
S. 2.

Unser Ministerium ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst,

lichem Insiegel.
So geschehen
Rudolstadt, den 31. December 1875.

(L. S.) Georg, Fürst zu Schwarzburg.
v. Bertrab. Schwarß.

Fürstl. Schw.-Ruvolfl. Gesebsammlung XXXVII. l
AndgcgcbcuinNstdolstadtmail.Jamcetkls'-'6.
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Stantshaushalts-Etat
für die Finanzperiode 1876—18798.

Einnahme. wI Ta
1 Aus demDomamlalvermögen unundStaategute .. .15.224,4802 Grundherrliche Gefälle . . ·..."
3 Aus den Hoteiterahhten .·.......... 180.510
4 Stenen. 367.000
5 Vermischte Einnahmen ..·....! 22,000

« Summa 1.794

Ausgabe.
1 Fürstliches Haus I 0,988
2 * Neichszwecken 104,7443 Vandesverlretung.. 2600
4 Ministerium. ... ..1320,835
5 Justizpflege 172830
6 Verwaltung ·...."... 60,l60
7 Zur Beförderung der Landecull 6,000
8 Medicinalwesen .......... 23,800
9 Straf- und VBesserungs.„Anstalten . 9,500

10 Armenwesen ......, 5.000

11 Bauwesen: a) * undKaserbin . 131,000
b) Hochbau ...... 83.200

12 Gewinnung der Ginnunte ...... 322,030

13 Erlasse, Hnueititen und Rückvergütungen 1.500
14 Auf den Grundbesitz ...... 4,200
15 Grenzregulirungs·und Vermessungskosten ...... 1,000
16 Gerichtskosten und Anwaltsgebüben 900
17 Kirchen, Schulen und Bidingoanstalten .. 137,610
18 Wartegelder und Pensionen . ...... 100,150
19 Schuldenwesen 207447520 Banischte Ausgeben ............. 1610

Rudolstadt, den 31. December 1875.

Georg, Fürst zu Schwarzburg.
v. Bertrab. Schwarp.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

2. Stück vom Jahre 1876.

&amp; II. Ministerial-Bekanntmachung
vom 18. December 1875, die Prüfung der Apothekergehülfen

betreffend.
Im Nachstehenden wird die in # 49 des Centralblattes für das deutsche

Reich publicirte Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 13. November
1875, betreffend die Prüfung der Apolhekergehülsen, noch besonders zur öfsentlichen
Kenminiß gebracht.

Rudolstadt, den 18. December 1875.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

Bekanntmachung,
betreffend die

Prüfung, der Apothekergehülfen.Vom 13. November 1875.
.Im Anschluß an die Bekanntmachung, betrefsend die Prüfung der Apotbeker

vom 5. März 1875 S. 4. 2 (Central-Blatt für das deutsche Reich S. 167 f.),
hat der Bundesrath in Beziehung auf die Prüfung der Apothekergehülfen beschlossen.
wie folgt:

8. 1.
Die Prüfungsbehörden für die Gehülfenprüfung bestehen aus einem höheren

Medizinalbeamten oder dessen Stellverneeter Vorsitzenden und zir Apothekern,
Fürstl. Schw.= Rudolst. Gesehsammlung XXXVIAusgegeben in Mütelhhe): am II. dan ar 1676.
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von denen mindestens Einer am Sitze der Behörde als Apothekenbesitzer ansässig
sein muß.

Der Sih der Prüfungsbehörden wird von den Zentralbehörden der einzelnen
Bundesstaaten dauernd bestimmt.

Der Vorsitzende und die Mitglieder werden für drei Jahre von dem Vor-
sienden derjenigen Behörde ernannt, welche die Aussicht über die Apotheken an
dem Sitz der Prüfungsbehörde führt.

Für die Prüfung von Lehrlingen, welche bei einem der Examinatoren gelernt
haben, ist ein anderer Apotheker zu bestellen.

2
Die Prüfungen werden in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober

jeden Jahres an den von dem Vorüitzenden der im F. 1 bezeichneten Aussichts-
behörde festzusetzenden Tagen abgehalten.

Die Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind seitens des Lehrherrn bei dem
gedachten Vorsitzenden spätestens bis zum 15. des vorhergehenden Monats einzu-
reichen; spätere Meldungen können erst für die nächste Prüfung berücksichtigt werden.

3
Der Meldung zur Prüfung sind beizufügen:

1. das Zeugniß über den in S. 4 .. 1 der Bekanntmachung vom 5. März
1875 geforderten Nachweis der wissenschaftlichen Vorbildung;
das von dem nächstvorgesetzten Medizinalbeamten (Kreisphysikus, Kreisarzt
u. s. w.) bestätigte Zeugniß des Lehrheirn über die zurückgelegte vorschrifts-
mäßige dreijährige, für den Inhaber eines zum Besuche einer Universität
berechtigenden Zeugnisses der Reise, zweijährige Lehrzeit, sowie über die
Führung des Lehrlings während der letzteren. Ist bei der Meldung die
Lehrzeit noch nicht vollständig abgelaufen, so kann die Ergänzung des Zeug-
nisses nachträglich erfolgen.
das Journal, welches jeder Lehrling während seiner Lehrzeit über die im
Laboratorium unter Aufsicht des Lehrherrn oder Gehülfen ausgeführten phar-
mazeutischen Arbeiten fortgesetzt führen und welches eine kurze Beschreibung
der vorgenommenen Operationen und der Theorie des betreffenden chemischen
Prozesses enthalten muß (Laborationsjoumal).

4

w

Nach Empfang der Zulassungsverfügung, in welcher auch der Termin der
Prüfung bekannt gemacht wird, hat der Lehrherr dafür Sorge zu tragen, daß die
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von dem Lehrlinge zu entrichtenden Prüfungsgebühren im Betrage von 24 Mark
an den Vorsitzenden der Prüsfungsbehörde eingezahlt werden und den Lehrling
gleichzeitig dahin anzuweisen, daß er sich vor Antritt der Prüfung mit der Zu-
lassungsversügung und der Quittung über die eingezahlten Gebühren noch persönlich
bei dem Vorsitzenden zu melden hat.

- 8. 5.

Die Prüfung zerfällt in drei Abschnitte:
I. die schriftliche Prüfung,

II. die praktische Prüfung und
III. die mündliche Prüfung.

I. Zweck der schriftlichen Prüfung ist, zu ermitteln, ob der Lehrling die ihm
zur Bearbeitung vorzulegenden Materien, soweit dieses von ihm gefordert werden
kann, beherrscht und seine Gedanken klar und richtig auszudrücken vermag.

Der Lehrling erhält 3 Aufgaben, von denen eine dem Gebiete der pharma-
Futischen Chemie, eine dem der Botanik oder Pharmakognoste und die dritte dem
der Physik entnommen ist.

Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung durch das Loos
bestimmt und sind simmüch so einzurichten, daß je 3 von ihnen in 6 Stundenbearbeitet werden könn

Die Bearbeitung kassag in Klausur i Benutzung von Hilfsmitteln.
II. Zweck der praktischen Prüfung 5 zu ermitteln, ob der Lehrling das für

den Apothekergehülfen erforderliche Geschick sich angeeignet hat.
Zu diesem Behufe muß er sich befähigt zeigen:

1. 3 Rezepte zu verschiedenen Arzneiformen zu lesen, regelrecht anzufertigen
und zu taxiren

2. ein leicht danchenende halenisches und ein chemisch pharmazeutisches Prä-
parat der Pharmacopoen Germanica zu bereiten;

3. Zchemische Präparate auf deren Reinheit nach Vorschrift der Pharmacopoen
Germanica zu untersuchen.

Die Aufgaben ad 2 und 3 werden aus je einer hierzu angelegten Sammlung
durch das Loos beslimmt, die Rezepte zu den Arzneisormen von den Examinatoren
unter thunlichster Benutzung der Tagesrezeptur gegeben.

Die Ansertigung der Rezepte und Präparate, sowie die Untersuchung der
2•
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chemischen Präparate geschieht unter Ausfsicht je eines der beiden als Prüfungs-
kommissare zugezogenen Apotheker.

III. Zweck der mündlichen Prüfung, bei welcher auch das während der Lehr-
zeit angelegte llerbarium vivum vorgelegt werden muß, ist zu ermitteln, ob der
Lehrling die rohen Arzneimittel kennt und von anderen Mitteln zu unterscheiden
weiß, ob er die Grundlehren der Botanik, der pharmazeutischen Chemie und Physik
inne hat, ob er die erforderlichen Kenntnisse in der lateinischen Sprache besitzt und
sich hinlänglich mit den gesetzlichen Bestimmungen bekannt gemacht hat, welche für
das Verhalten und die Wirksamkeit des Gehülfen in einer Apotheke maßgebend sind.

Zu diesem Behufe «
1. sind dem Examinanden mehrere frische oder getrocknete Pflanzen zur Erkennung

und terminologischen Bestimmung, und
. mehrere rohe Droguen und chemisch-pharmazeutische Präparate zur Erläuterung

ihrer Abstammung, ihrer Verfälschung und ihrer Anwendung zu pharma-
zeutischen Zwecken, sowie bezw. zur Erklärung ihrer Bestandtheile und Dar-
stellungen vorzulegen;

. hat derselbe 2 Artikel aus der Pharmacopoon Gormanica in das Deutsche
zu übersetzen;
sind von ihm die auf die bezeichneten Grundlehren und die Apothekergesetze
bezüglichen Fragen zu beantworten.

9.

r*iml

 ##

Für die gesammte Prüfung sind zwei Tage bestimmt.
In der Negel dürfen nicht mehr als vier Examinanden zu einer mündlichen

Prüfung zugelassen werden. *'
Ueber den Gang der Prüfung eines jeden Examinanden wird ein Protokoll

aufgenommen, welches von dem Vorsitzenden und den beiden Mitgliedem der Kom-
mission unterzeichnet und zu den Akten der in §. 1 bezeichneten Aufsichtsbehörde
genommen wird. 1S. 11.

Für diejenigen Lehrlinge, welche in der Prüfung bestanden sind, wird un-
mittelbar nach Beendigung der Prüfung ein von den Mitgliedern der Prüfungs,
behörde unterzeichnetes Prüfungozeugniß ausgefertigt und dem Lehrherrn zur Aus-
stellung des von dem, dem Lehrherrn nächstvorgesetzten Medizinalbeamten (Kreisphysikus,
Kreisarzt u. s. w.) mit zu unterzeichnenden Entlassungszeugnisses zugestellt.
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8. 12.

Das Nichtbestehen der Prfung hat die Verläugerung der Lehrzeit um 6 bis
12 Monate zur Folge, nach welcher Frist die Prüfung wiederholt werden muß.

Wer nach zweimaliger Wiederholung nicht besteht, wird zur weiteren Prüfung
nicht zugelassen.

Ueber das Nichtbestehen ist von der Prüfungsbehörde ein Vermerk auf der in
8. 3 Ziffer 1 genannten Urkunde zu machen.

8. 13.
Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1876 in Kraft.

S. 14.
Lehrlinge, welche vor dem 1. Oktober 1875 in die Lehre getreten sind, sind

zur Prüfung auch dann zuzulassen, wenn sie den Nachweis der erforderlichen Vor-
bedingungen nach Maßgabe des 8. 22 der Bekanntmachung vom 5. März 1875
führen -

Die Vorlegung des Laborationsjournals fällt bei den Lehrlingen, welche vor
dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung in die Lehre geireten sind, für die Zeit,
welche sie bis zum Inkrasttreten der Bekanntmachung in der Lehre zugebracht haben,
da weg, wo nach den bisherigen Vorschriften die Führung eines Laborationssournals
nicht gefordert wurde.

Berlin, den 13. November 1875.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrück.

&amp; III. Ministerial-Bekanntmachung,
die Abänderung des §. 15 des Regulativs vom 30. Juli 1868 über
die zollamtliche Behandlung der mit den Posten eingehenden, aus-

gehenden oder durchgehenden Gegenstände betreffend,
vom 18. December 1875.

Es wird hierdurch zur öfsentlichen Kenntniß gebracht, daß der §. 15 des
Negulativs über die zollamtliche Behandlung der mit den Posten eingehenden, aus-
gehenden und durchgehenden Gegenstände (Ges. Samml. 1868 S. 375) keine An-
wendung mehr findet, nachdem der Bunderath des deutschen Reiches die Vorschrist
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aufgehoben hat, nach welcher die Zollfreiheit der, von deutschen Handlungsreisenden
ausgeführten Musterstücke bei der Wiedereinfuhr unter anderem von dem Nachweise
der stattgehabten Ausfuhr abhängig gemacht hat.

Rudolstadt, den 18. December 1875.

Färstlich Schwarzb. Ministerlum.
v. Vertrab.

&amp;X IV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 18. December 1875, die Abänderung der Ministerial-Bekannt-
machung vom 12. August 1872 über die Befreiung des zu land-
wirthschaftlichen und gewerblichen Zwecken bestimmten Salzes von

der Salzabgabe betreffend.
In Abänderung der Bestimmung unter 2. B. unserer Bekanntmachung vom

12. August 1872 (Ges. Samml. S. 128) bringen wir zur öffentlichen Kenntniß,
daß nach einem Beschlusse des Bundesrathes des demschen Reichs künftig die An-
wendung von Kienöl als Denaturirungsmittel nur bei Herstellung desjenigen soge-
nannten Gewerbe Bestellsalzes gestattet ist, welches in den Gewerbsräumen des Em-
pfängers unter amtlicher Aufsicht denaturirt wird.

Rudolstadt, den 18. December 1875.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

&amp; V. Ministerial-Bekanntmachung
vom 31. December 1875, die Verleihung der Rechte einer juristischen
Person an die Charlottenstiftung zur Hebung des Unterrichtswesens

in Schlotheim betreffend.
Nachdem Seine Durchlaucht der regierende Fürst beschlossen haben, der zur

Hebung des Unterrichtswesens in der Stadt Schlotheim errichteten 6harlottenstiftung
auf dem Grunde des unter dem heungen Tage bestätigten Statuts die Reutte einer
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juristischen Person zu verleihen, so bringen Wir diese Höchste Entschließung Sere-
nissimi andurch zur öfsentlichen Kenntniß.

Rudolstadt, den 31. December 1875.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 VI. Verordnung
vom 31. December 1875, die Gebühren der öffentlichen Impfärzte

betreffend.
Mit höchster Genehmigung Serentssimi und auf Grund der von dem Land-

tage ertheilten Ermächtigung wird über die Honorirung der öffentlichen Impfärzte
im Anschluß an die Ausführungsverordnung zum Reichs= Impfgesetzvom 2. November

1875 (Ges.-Samml. S. 209) Folgendes -
Bei den öffentlichen unenigeldlichen ieri erhalten die Impfärzte für

jede einzelne Impfung und die mit derselben verbundenen Nebenverrichtungen (Aus-
stellung der ersten Bescheinigungen, Listenführung, Revision u. s. w.) eine Gebühr

von 40 Reichspfennigen aus der W*
Bei Verichtung des öffentlichen rescehe außerhalb des Wohnortes werden

Diäten und Reisekosten nach 8. 76 III. und §. 81 des Sportelgesetzes vom
4. März 1859 (Ges. Samml. S. 27) gewährt.

» §.:.

DieGcbühtensLintidatioithIlindbeichaLandrathssAmtezuthsischangand
Auszahlung einzureichen.

Rudolstadt, den 31. December 1875.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
fur das Furstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

3. Stück vom Jahre 1876.

#* VII. PferdeaushebungsreglementFTFEPEBBüüUDU 9
vom 11. November 1875.

Auf Grund und in Ausführung der S. 25 27 und des§36 des Reichs-gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 Gheichsgesedtan Seite 129)
werden mit höchster Genehmigung Serenissimi an Stelle des Reglements vom
25. Jannar 1868, die Gestellung, Auswahl, Abnabme und Abschätzung der Mobil-
machungopferde betrefsend (Ges. S. S. 85), welches aufgehoben wird, die nach-
stehenden Anordnungen hirnsichtlich der periodischen Vormusterungen des Pferdebe-
standes und Beschaffung der Mobilmachungs-Pferde im hiesigen Fürstenthume ge-

troffen:
A. Verfahren bei den periodischen Vormusterungen des Pferdebestandes.

8. 1.
Zur Erhaltung einer Uebersicht über den Pferdebestand im Lande finden regel-

mäßig von 6 zu 6 Jahren auf jedesmalige Anordnung des Ministeriums Vor-

musterungen der sämmtlichen Pferde durch Vormusterungs= Conmisstonen slatt,
deren für jeden Landrathsamtsbezirk eine eingesetzt wird.

Die Vormusterungs-Commission wird aus einem vom Generalkommando des
4. Armeccorps zu bestimmenden Offizier und dem Landrath gebildet.

Der Zuziehung von Thierärzten und Schreibergehülfen zu den Vormusterungs-
Commissionen bedarf es nicht.

Kmurstl. Schw. Mudolst. frhie XXXV rlAusgegeben in Nudolsiadt am 25. Januar 1876.
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§. 2.
Das Ministerium bestimmt im Einvernehmen mit dem Generalkommando die

Orte und Termine, an welchen die Vormusterungen abgehalten werden.
38. 3.

Die Landräthe haben diese Orte und Termine —ie rechtzeitig auf orts-übliche Weise zur Kenntniß der Pferdebesitzer zu brin
Die Mitglieder der Musterungs-Commissionen 1 sind zur Theilnahme an

der Vormusterung einzuladen.
8.4

Jeder Pferdebesißer ist vervssihtei. zu diesem Termine seine sämmtlichen
Pferde zu gestellen mit Ausnahme

a. der Fohlen unter 3 Johren,
b. der Hengste und
C. der Stuten, die entweder hochtragend sind oder noch nicht länger als

8 Tage abgefohlt haben. In beiden Fällen ist eine vom Ortövor.
stande ausgefertigte Bescheinigung vorzuzeigen.

Von der Verpflichtung zur Vorführung ihrer Pferde sind ausgenommen:
1) Mitglieder der regierenden deutschen Familien;
2) die Gesandten sremder Mächte und das Gesandtschaftspersonal;
3) Beamte im Reichs= oder Staatodienste hinsichtlich der zum Dienstge-

brauch, sowie Aerzte und Thierärzte hinsichtlich der zur Ausübung ihres
Berufes nothwendigen Pferde;

4) die Posthalter hinsichtlich derjenigen Pferdezahl, welche von ihnen zur
Beförderung der Posten kontraktmähig gehalten werden muh.

Die Gemeindevorstände und die Vorstände der Gutsbezirke, im Behinderungs-
salle ihre Stellvertreter, haben sich zu dem Vormusterungs-Termine einzufinden und
in demselben ein namentliches Verzeichniß der Pferdebesiher, worin zugleich die Zahl
sammtlicher vorhandenen Pferde angegeben ist, vorzulegen. Sie sind verpflichtet, den
Landrathdarauf aufmerksam zu machen, wenn ein Pferdebesitzer nicht alle Pferde,
welche er besitzt, vorgeführt bat.

8. 6.
Die vorgeführten Pferde sind ortschaftsweise durch die Vormusterungs-Com-

mission zu prüfen, und in kriegsbrauchbare und kriegsunbrauchbare zu scheiden.
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Die kriegsbrauchbaren Pferde sind alsReitpferde, Stangenpferde und Vorder-
pferde zu sondern.

Bei verschiedener Ansicht über die Kriegsbrauchbarkeit, sowie die Art der Ver-

wendung der Pferde entscheidet das niliarishe Mitglied.
Ueber das Ergebniß der vomuns# innerhalb des Bezirks hat die Com-

mission eine Uebersicht nach dem anliegenden Schema A. unter Weglassung der amAnlage 4.
Schlusse zu ziehenden Balance aufzustellen und dem Ministerium einzureichen.

Das Ministerium läßt nach dem gleichen Schema, worin ebenfalls die Balance
wegfällt, eine Uebersicht des Pferdebestandes der sämmtlichen Bezirke zusammen-
stellen und übersendet dieselben dem Generalkommando, nachdem darunter die Balance
mit dem Bedarf an Mobilmachungspferden gezogen ist.

B. Verfahren bei Beschaffung der Mobilmachungs-Pferde.

8. 8.
Im Falle einer Mobilmachung der Armee oder einzelner Theile derselben hat

das Land den in Gemäßheit der Bestimmungen des Mobilmachungs-Planes auf
dasselbe repartirten Bedarf an Mobilmachungs= Pferden in natura zu stellen.

. 9.

Die erforderlicht Beschaffenheit jeder Kategorie der zum Kriegedienst nothigen Anlage B.
Pferde ergeben die in Anlage B. zuuhalenn Bestimmungen.

Das Ministerium vertheilt im Esrnnn mit dem Generalkommando des
4. Armeccorps schonim Frieden den Gesammtbedarf an Mobilmachungs--Pferden auf
die einzelnen Bezirke.

Die von jedem Bezirke aufzubringende Quote an Mobilmachungs-Pferden wird
den Landräthen bekanntgegeben.

Die Landräthe vertheilen die von den Bezirken zu stellenden Quoten nach
Maßgabe des Pserdebestandes.

8. 11.
Bei Eintritt einer Mobilmachung wird in jedem Bezirke der hesammte nach

8. gestellungspflichtige Pferdebestand gemustert; das erforderliche Kontingent
wird ausgehoben und taxirt; der Taxwerih wird aus Reichsfonds vergütet.

Dem gemeinschaftlichen Ermessen des Ministeriums und des Generalkommandos
3“



14 1876.

bleibt überlassen, unter besonderen Verhältnissen den gänzlichen oder theilweisen Aus-
sall der Musterung anzuordnen.

8. 12.
Zur Abhaltung der Musterung des Pferdebestandes sind die Kreise in Musterungs-

bezirke zu theilen, von denen jeder in der Regel nicht über 1200 Pferde ent-
halten darf.

Die Bildung der Musterungsbezirke und die Bestimmung der Musterungoorte in
denselben erfolgt durch den Landrat

Als Musterungsorte sind solche Orte, an welchen die Abnahme der Pferde
slattfinden soll (F. 23), in der Regel nicht zu wählen.

8. 13.
Fur jeden Musterungöbezirk wird von dem Landrathe eine Musterungs.

Commission gewählt.
Dieselbe muß aus drei pferdekundigen Personen bestehen.
Für jedes Mitglied der Commission ist für Behinderungesfälle ein Stellvertreter

zu beslimmen.
t es die Umstände gestakten, hat der Landrath jeder Musterungs- Com.

mission einen Thierarzt beizuordnen.
8. 14.

Die Wahl der Mitglieder der Musterungs-Commission und deren Stell-
vertreter erfolgt von sechs zu sechs Jahren.

Bei dem Ausscheiden eines Mitgliedes oder Stellvertreters ist eine Neuwahl
vorzunehmen.

Die Mitglieder der Commissionen und deren Stellvertreter sind durch den Land.
rath mittelst Handschlags zu verpflichten und die Namen derselben den Eingesessenen
des betreffenden Bezirks bekaunt zu machen.

Eines der Mitglieder ist mit der Leitung der Geschäste zu betrauen, empfängt
die Aufträge des Landraths und sorgt unter Beihülfe der beiden anderen für deren
pünktliche Ausführung.

8. 9
Die Mitglieder der Musterungs-Commissionen haben auch in Friedengzeiten

die Verpflichtung, den Landräthen bei Ermiktelung des kriegsbrauchbaren Pferde-
bestandes beizustehen, und den an sie dieserhalb ergebenden Aufforderungen nach
bestem Wissen nachzukommen.
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S. 16.

Den Mitgliedern der Musterungs= Commissionen werden, wenn sie solches be-
anspruchen, für Ausübung ihrer Funktionen an Diäten täglich 6 Mark und, sofern
sie zu reisen haben, Fuhrkosten im Betrage von 75 Pf. pro Meile bei Eisenbahn=
Verbindungen, sonst aber von 11 Mark für die Meile gewährt.

Die den Musterungs-Commissionen beizuordnenden Thierärzte erhalten Diäten
und Fuhrkosten nach den gleichen Sätzen, wie vorstehend angegeben.

Die Musterung des Pferdebestandes hat in allen Musterungsbezirken eines jeden
Aushebungsbezirks so frühzeitig slaltzusinden, daß die zur Vorslellung vor die
Aushebungs-Commission (5. 24) bestimmten Pferde zu den für das Aushebungs=
geschäft festgesetzten Terminen im Aushebungsort (F. 23) eintreffen können.

Unter besonderen Verhälmissen fällt die Musterung gemäß§.11 aus.
18.

Sofort nach Eingang des Mobilmachungsbesehle tbeilt der Landrath
dem mit Leitung der Geschäfte beauftragten Mitgliede jeder Musterungs= Commission
ein Verzeichniß der zu gestellenden Pferde nach den verschiedenenen Kategorien mit
und bezeichnet demselben Tag und Stunde der Musterung, sowie Tag, Stunde und
Ort der Aushebung (§. 23).

Gleichzeitig beauftragt der Landrath die Gemeinde-Vorstände und die Vor-
stände der Gutsbezirke mit schleuniger Ausforderung der Pferdebesitzer zur Gestellung

ihrer Pferde unter genauer Angabe des Ortes, des Tages und der Stunde.
Die dieserhalb an die Gemeinde= Vorstände und die Vorstände der Gutsbezirke,

sowie an die Musterungs-Commissionen zu richtenden Verfügungen sind vom Land-
rath schon im Frieden bereit zu halten. Bei Eingang des Mobilmachungsbesehls
sind sie, je nach schnelister Art der Beforderung, entweder durch Telegramm,

Eisenbahn, Estaffette oder reitenden auen, zu expediren.8.1Jeder Pferdebesitzer ist nach incne Aufsorderung verpflichtet, seine

sämmtlichen Pferde mit Ausschluß der im §. 4 säher bezeichneten zu der bestimmten
Zeit und an dem bestimmten Orte vorzufüh

Der Verkauf eines Pferdes vor alnirner ohelune. Aufforderung entbindet
nicht von dessen Gestellung, sosern die Ablieferung an den neuen Erwerber noch
nicht erfolgtist.

Eine Ausnahme findet nur statt, wenn nachweislich der Verkauf an die Militär-
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Behorde, an Offiziere, Militär-Aerzte oder -Beamte, brehe sich die Pferde fürihre Mobilmachung selbst beschaffen müssen, geschehen ist.
Ebenso können den zum Dienst einberusenen Offizieren, Militär-Aerzten oder

Beamten des inaktiven und Beurlaubtenstandes so viel ihrer eigenen Pferde von
der Aushebung zurückgelassen werden, als ihnen bei einer Mobilmachung etatsmäßig
zu stellen sind

Pferdebesitzer, welche ihre gestellungspflichtigen Pferde nicht ungesäumt und
vollständig vorführen, haben außer der gesetzlichen Strase zu gewärligen, daß auf
ihre Kosten eine zwangsweise Herbeischaffung derselben vorgenommen wird.

S. 20.
Der Landrath hat die erforderlichen Anordnungen zur Aufrechthaltung der Ord-

nung bei dem Musterungsgeschäfte zu treffen und für Veodemug der nöthigen
Polizeimannschaften (Gendarmen, Polizeidiener u. s. w.)zusorgen.

Die Gemeinde= Vorstände und die Vorstände der Göiusbent sind verpflichtet.
gleichfalls bei der Musterung zu erscheinen, um die vollständige Gestellung der Pferde
zu überwachen und der Commission die fehlenden zu bezeichnen.

§. 21.
Die Musterungs-Commission hat an dem zur Musterung besinmin

Tage auf dem Sammelplatze des Bezirks pünktlich zu erscheinen und nach Anleitung
der Anlage B. eine sorgfältige Prüfung der geslellten Pferde und Aussonderung
der kriegsbrauchbaren vorzunehmen. Ueber sämmliche kriegsbrauchbaren Merde ist

AnlageC.C.einNational nach süs C. — bei mehrtägiger Musterung für jeden Tag ein be-
sonderes — zu fertig

Aus demselben -# die Commission das Kontingent des Bezirks und außerdem
auf je 3 Pferde des Kontingents ein viertes als Zuschlag auszuwählen. Die aus.-
gewählten Pferde sind in dem National speziell zu bezeichnen, und ist letzteres sofort
dem Landrath zuzustellen.

Die ausgewählten Pferde sind von den Besitzern beziehungsweise deren Beauf-
tragten der Aushebungs-Commission an dem (nach §. 18 und 19) vom Landrath
bestimmten Tage vorzuführen.

&amp; Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Generalkommando anordnen,
daß ein höherer Zuschlag ausgewählt, oder daß alle kriegsbrauchbaren Pferde sämmi-
licher oder einzelner Kategorien (Reit., Stangen= oder Vorderpferde) der Aushebungs-
Commission vorzuführen sind.
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Alle nicht ausgewählten beziehungsweise nicht kriegsbrauchbaren Pferde werden

gleich nach der Musterung in ibre Heimath entlassen.
Etwa nicht gestellte Pferde sind nach dem Ermessen des leitenden Mitgliedes

sofort herbeizuschaffen, und ist die Fesung der Bssitzer zu veranlassen.
Das leitende Mitglied der - Commission hat dem Landrath

nach Schluß der Musterung sogleich über de Verluuf derselben Bericht zu erstatten.

Für die Aushebung und nn der zu gestellenden Pferde bilden die
Landrathsamtsbezirke Rudolstadt und Königsee zusammen einen Aushebungsbezirk,
der Landrathsamtsbezirk Frankenhausen den zweiten Aushebungsbezirk.

Das Ministerium bestimmt schon im Frieden, im Einvernehmen mit dem General-
kommando, an welchen Orten die Aushebung und Abnahme für jeden Aushebungs=
Bezirk stattfindet, und an welchem Mobilmachungstage dieselbe beginnt.

Für jeden Aushebungsbezirk wird eine Aushebungs-Commission gebildet.
Dieselbe besteht aus:

1) dem Landrath des Bezirks Rudolstadt resp. Frankenhausen oder dessen
gesetlichem Vertreter als Civil- Commissarius,

2) einem vom Generalkommando zu ernennenden Offizier als Militär-Com-
missarius, dem ein zweiter Offizier beigegeben werden kann.

Zuzutheilen sind der Aushebungs-Commission:
1) ein militärischerseits zu kommandirender Roßarzt oder vom Landrath zu-

zuziehender Thierarzt und
2) drei von dem Landrathe von set zu sechs Jahren zu wählende Taxatoren.

Zu Taxatoren müssen chunsn und unbescholtene Personen, welche das
volle Vertrauen der Eingesessenen besitzen, gewählt werden. Dieselben sind nach
dem als Aulage D beigefügten „Eidesformular“ durch den Landrath oder dessen Ver- Aulage D.
treter vor Beginn des Abschähungs-Geschäftes zu vereidigen, und ist beglaubigte
Abschrist der darüber aufzuehmenden Verhandlung dem Nationale beizufügen.

Neben den drei Taxatoren werden drei Stellvertreter für dieselben gewählt,
welche der Landrath im Bedarfsfall einberuft und vereidigt.
Die Taxatoren, deren Stellvertreter, sowie die eventuell zuzuziehenden Thier-
ärzte erhalten Diäten und Fuhrkosten gemäß F. 16
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8. 26.
Die von den Musterungs-Commissionen ausgewählten, beziehungsweise sämmt-

liche von denselben als kriegsbrauchbar erachteten Pferde werden von der Aus-
hebungs-Commission an den dazu bestimmten Tagen (I. 23) einer nochmaligen
Prüfung unterworfen.

Hat eine Musterung nicht stattgesunden (F. 11), so werden sämmtliche gestellungs-
pflichtige Pferde (S§. 4 und 19) der Aushebungs- Commission vorgeführt.

Die als kriegsbrauchbar anerkannten Pferde sind in ein National nach Anlage
C (6. 21) einzutragen und nach den verschiedenen Kategorien getrennt aufzustellen.

Die nicht kriegsbrauchbaren sind sofort zu enklassen.
UeberdieKriegsbrauchbarkeit und die Art derVerwendung hat der der Militär-

Commissar zu entscheiden und seine Gründe hierfür auf Wunsch dem Civil-Commissar
anzugeben.

Das leitende oder im Behinderungsfalle ein anderes Mitglied der Musterungs-
Commission hat — sofern nicht die Musterung noch während des Auohebungsge-
schäftes sortdauert, und jedenfalls nach Beendigung derielben, beziehungsweise bei
deren Ausfall — bei der Aushebung der Pferde des Musterungsbezirks persönlich
gegemwärtig zu sein. Dasselbe hat dabei besonders darauf zu achten, daß sämmtliche
ausgewählten Pferde vorgeführt werden und erforderlichen Falles die Herbeischaffung
der fehlenden zu veranlassen.

§S. 27.
Aus den als kriegsbrauchbar anerkannten Pferden ist das auf den Aushebungs-

bezirk fallende Kontingent, sowie 3% Zuschlag als Reserve auszuwählen.
Die ausgewählten Pferde werden in ein National nach Anlage C G. 21),

die Reservepferde in ein besonderes National eingetragen, und kommen sämmtlich zur
Abschätzung.

Die außer den ausgewählten und zur Resewe bestimmten etwa noch vorhandenen
kriegsbrauchbaren Pferde werden in den von der Musterungs-Commission eingereichten
Nationalen (S. 21) besonders verzeichnet.

Hat eine Musterung nicht slattgefunden, so wird über diese Pferde gleichfalls
ein National nach Anlage C angefertigt.

Die als Reserwe ausgewählten Pferde werden indessen zunächst nicht abgenommen,
sondern nur von den Besitzern auf drei Wochen, vom Tage der Abnahme des Kon-
tingents an gerechnet, disponibel gehalten.
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§. 28.
Bei der Abschätzung, die von dem Civil- Commissarius geleitet wird, ist

nur der Werth der Pferde in gewöhnlichen Friedenszeiten ins Auge zu fassen und
von der Preiosteigerung in Folge der eingetretenen Mobilmachung abzusehen.

Jeder Taxator giebt vor der Aushebungs= Commission besonders seine Taxe an,
welche in die betreffende Kolonne des Nationals C (§. 27) einzutragen ist.

Aus diesen drei Taxen wird der Durchschnitt gezogen und dem Eigenthümer
sofort bekannt gemacht, während die einzelnen Taxen geheim bleiben. Dieser Durch-
schnitt bildet die den Besitzern der Pferde nach erfolgter Abnahme zu zahlende
Taxsumme.

Sind Pferde abzuschäten, welche einem Taxator gehören, so hat derselbe sich
der Abschäßzung zu enthalten. Statt seiner tritt einer der gewählten Stellvertreter ein.

8. 29.

Bei der Abnahme müssen die Pferde Seitens des Eigenthmers versehen
sein mit:

Halfter,
Trense,
zwei Stricken und
gutem Hufbeschlag.

Diese Stücke sind in der Tage mitenthalten.
Bis zur förmlichen Abnahme der Pferde haben die Besitzer oder deren Beauf-

tragte die Pferde zu beaussichtigen und auf eigene Kosten zu verpflegen. Wenn die
Besitzer den in diesem Paragraphen ihnen auferlegten Verpflichtungen nicht genügen,
so werden die dadurch entstehenden Koslen ihnen bei Auszahlung der Taxsumme in
Abzug gebracht.

Das dieserhalb Erforderliche hat der Civil=Commissarzuveranlassen.
30

Sollten Besitzer ausgehobener Pferde wünschen, an deren Stelle andere
diensttaugliche Pferde zu stellen, so kann hierauf in Ausnahmefällen von der Aus-
hebungs= Commission eingegangen werden, wenn sofort an Ort und Sielle die zum
Ersatz bestimmten Pferde vorgesührt werden.

Nach erfolgter Abschähzung findet die Uebernahme der Pferde durch den
Militair-Commissar statt.

Hierauf wird jedem Pferde die Nummer des Armee-Corps unter der Mähne
Furstl. Schw., Rudolst. Gesetzsammlung XxXVI. 4
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an der linken Seite des Halses eingebrannt und dasselbe mit einer sogenannten
Mähnentasel versehen, auf der die Nummer, die Beslimmung (Truppentheil), sowie
der Name des Bezirks angegeben ist.

§. 32.
In denjenigen Bezirken, wo auf Anordnung des Ministeriums im Einverständ-

niß mit dem General-Kommando Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör ange-
kauft werden sollen, findet deren Abschätzung und Abnahme in der Regel im An-
schluß an diejenige der Mobilmachungs-Pferde statt. Das Verfahren dabei ist dem
für Aushebung der Pferde festgesetzten analog.

Soweit angängig, sind die Zugpferde zugleich mit den Fahrzeugen und Ge-
schirren abzunehmen, indem hierzu der Commission die vollständigen Gespanne vor-
geführt werden. An die Zusammenstellung der Gespanne ist die Commission nicht
gebunden und kann auch hinsichtlich der Qualität, des Alters und der Größe der
Zugpferde insofern von den Beslimmungen der Anlage B abweichen, als es haupt-
sächlich darauf ankommt, starke Zugpferde auszuwählen Die abgenommenen Pferde
werden in ein Nationale nach Anlage C eingetragen.

Aulage * anlogt enthält dieBeslimmungen über Beschaffenheit der qu. Fahrzeuge und
Geschirre, sowie über das zu einem Gespann erforderliche Zubehör. Nach Anlage

AulageF.Fist.ve Tafperhandlung aufzunehmen.
. 33.

Das General·KommandotrifftschonimFriedenVorsorge,daßzumZeitwunkt
der förmlichen Abnahme der ausgehobenen Pferde von den Truppen zu stellende
Transport= Kommandos in den Aushebungsorten eintreffen. Soweit diese
Kommandos von den Truppen nicht in hinreichender Zahl gegeben werden können,
wird das General-Kommando schon im Frieden die Einberufung von Mannschaften
des Beurlaubtenstandes oder der Ersatreserve I. Klasse vorsehen. Nöthigenfalls ist
der Militair-Commissar ermächtigt, Koppelführer zu miethen, und hat er hierzu die
Mitwirkung der betrefsenden Landräthe rechtzeitig in Anspruch zu nehmen. Die
Zahl der Transport-Mannschaften ist danach zu berechnen, daß aus 1 Mann etwa
3 Pferde kommen.

Der Militair-Commissar hat die Pferde den Transportführern ordnungsmäßig
zu überweisen, und werden vom Zeitpunkt der förmlichen Abnahme an die Pferde
militairischerseits verpflegt.

Nach Maßgabe der bereits im Frieden aufgestellten Marsch, und Fahr-Tableaus
werden die Pferde nach den Mobilmachungsorten der Truppen transportirt.
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Die gemictheten Koppelführer erhalten während ihrer Dienste, sowie auf dem
Rückmarsch nach der Heimath die ortsüblichen Löhne, sowie freies Quartier und
Verpflegung nach den darüber bestehenden Bestimmungen auf Kosten des Militairfonds.

Das General-Kommando stellt ferner sicher, daß die Transportführer rechtzeitig
die erforderlichen Marschrouten, Eisenbahn-Regquisitionsscheine, sowie Blanquets zu
Quartier-Bescheinigungen und Quittungen über Natural Verpflegung, Vorspann und
Fourage, lehtere nach dem für alle Gattungen der Pferde gleichen Rationssatz von
5000 Gramm Hafer, 1500 Gramm Heu und 1750 Gramm Stroh pro Tag, erhalten.

Von dem Militär-Commissar empfangen die Transportführer Nationale, welche,
über die für jeden Truppentheil bestimmten Pferde gesondert, nach Anlage C (F. 21)
auszustellen, von dem Militair Commissar zu volziehen und von dem Transport-
führer an den Truppemtheil auszuhändigen sind.

Das General Kommando wird endlich Anordnung tresien, inwieweit der Mili-
tair-Commissar mit einem Vorschuß für unvorhergesehene Ausgaben zu versehen ist.

34
Nach Erledigung des Aushebungs= Geschäfts werden die in dem National

der abgenommenen Pferde (5§. 28) eingetragenen Taxen summirt und wird folgendes
Attest darin eingetragen:

„Daß nach Inhalt des vorslehenden Nationals die Anzahl von
 egeeschrieben
 Pferden mit
einer Gesammttaxe von ....
geschriebben .

Mark richtig ausgeliefe
(

Mark

rt worden ist, bescheinigt
Ort und Datum)

Die Aushebungs-Commission.
(Unterschriften.)

Die laut beiliegender Verhandlung vereidigten Taxatoren.
(Unterschriften.)

Das mit dieser Bescheinigung versehene National ist vom Civil= Commissar als
Belag der Liquidation über den Taxpreis der abgenommenen Pferde beizufügen. —

Die Eigenthümer der abgenommenen Pferde erhalten von dem Civil= Commissar über
die ihnen zustehenden Taxsummen Anerkenntnisse nach dem Formular G.
 In gleicher Weise erfolgt auch die Summirung der Taxen, welche in dem Ver.

zeichniß der angekausten Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör (§. 32) eingetragen
4

Aulage G.
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sind, und die Ausstellung eines Attestes bierüber, das dem Vexzeichniß alo Liqui-
dationsbelag beizufügen ist.

8. 35.
Der Civil-Commissar sendet die Liquidation über die abgenommenen Pferde,

serner die von ihm bescheinigten Liquidationen über die zu zahlenden Diäten und
Reisekosten (§§. 16 und 25), sowie über senst etwa entstandene Nebenkosten nebst
den bezüglichen Belägen nach Beendigung des Aushebungs-Geschäfts spätestens
binnen 8 Tagen an das Ministerium.

Das Ministerium stellt die Kosten fest und sendet sodann die sämmtlichen fest-
gestellten Liquidationen an das Kgl. Preuß. Kriegsministerium (Abtheilung für das
Remontewesen) behufs Venugnn der Ausgahlung der Beträge aus der General=
Kriegskasse.

Die Auszahlung an die Eigenthümer der abgenommenen Pferde erfolgt gegen
Ablieferung der Anerkenntnisse und Quittungsleistung.

§S. 36.
Grundsatzlich ist jede Aushebungs-Commission verpflichtet, die auf den Aus-

hebungsbezirk reparkirten Pferde wirklich aufzubringen.
Von Störungen und Stockungen des Aushebungs= Geschäfts, soweit sie nicht

durch Anordnungen der Aushebungs-Commission beseitigt werden können, ist dem
General-Kommando und dem Ministerium telegraphische Meldung zu erstatten.

Sollte wider Erwarten der Fall eintreten, daß die Aushebungs-Commission
aus den ihr durch die Musterungs-Commission zugesandten Pferden das von dem
Bezirke zu stellende Contingent an kriegsbrauchbaren Pferden nicht vollzählig auf-
bringen kann, so ist von dem Landrath, sobald sich dieses übersehen läßt, sofort die
Vorführung der erforderlichen Zahl noch als kriegebrauchbar bezeichneter, aber als
überzählig von den Musterungs-Commissionen in die Heimath entlassener Pferde,
auf Grund der Nationallisten des §. 21 (Anlage C), anzuordnen. Sollte sich
auch aus diesen Pferden der Bedarf nicht aufbringen lassen, so ist dies sofort unler
Angabe der fehlenden Zahl und Gatung dem Ministerium und dem General=
Kommando zu melden.

Das Ministerium kann im Einvernehmen mit dem General-Kommando die so-
sortige Gestellung des Ausfalls aus anderen Bezirken anordnen.

Der Aushebungs-Commission steht es frei, hierbei erforderlichen Falls die
Vorführung sämmtlicher noch vorhandenen Pferde anzuordnen.

Die Beendigung des Aucshebungs-Geschäfts ist von der Aushebungs-Com-
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mission an das Ministerium und das General-Kommando mit dem Hinzufügen zu
melden, wieviel kriegsbrauchbare Pferde der verschiedenen Kategorien noch in dem
Bezirk vorhanden sind.

5S. 37.
Sofern die ausgehobenen Pferde eines Bezirkes wegen nachträglich erkannter

Untauglichkeit eines Theiles derselben das Contingent nicht decken, so sind zu-
nächst die 3 Procent Zuschlag heranzuziehen und bei deren Unzulänglichkeit die
übrigen bereits von der Auchebungs-Commission als kriegobrauchbar anerkannten
Pferde (S§. 26 und 27).

Sollte auch hierdurch das vollständige Contingent an kriegsbrauchbaren Pferden
nicht erreicht werden, so sind sämmtliche von den Musterungs-Commissionen als
kriegsbrauchbar bezeichneten und noch nicht zur Aushebung vorgestellt gewesenen
Pferde des Bezirkes auf Grund des Nationals (§. 21) direct an den Aushebungs-
ort zu beordern.

Für den Fall, daß die Aushebungs-Commission bereite auseinandergegangen
sein sollte, nimmt der Landrath resp. dessen Stellvertreter allein unter Zuziehung
eines Thierarztes und der drei Taxatoren eine Nachreviston und Abschätung nach
Mahgabe der vorstehend dieserhalb gegebenen Bestimmungen vor und sorgt für Be-
zahlung und Ablieferung an die Truppentheile.

8. 38.
Nach Erledigung des Aushebungs-Geschafts hat der Landrath dem Ministerium

über den Verlauf des ganzen Geschäfts sofort Bericht zu erslatten und demselben
eine Uebersicht nach Anlage 11 beizusügen. Anlage II.

S. 39.
Die ersorderlichen Druckformulare zu den nach 8. 18 vorrthig zu halten-

den Verfügungen, den Nationalen (Anlage C), Eidcsformulare (Anlage D), Ver-
zeichnisse (Anlage F), Anerkenntnisse (Anlage G) und Uebersichten über das Aus-
hebungs. Geschäft (Anlage II) werden für Rechnung des Militair= Etats ange-
sertigt und schon im Frieden den Landräthen in genügender Anzahl übermacht.
Die Liquidationen über die Beschaffungekosten qu. Formulare sind an die betreffen-
den Intendantmen zur Anweisung zu übersenden.
Für Bereithaltung der Blanquets zu den Marschrouten und Nequisitions=
scheinen, sowie der den Transportführern zu behändigenden Quittungs-Formulare
über Natural Verpflegung, Vorspaun und JFomage, Quartier-Bescheinigungen,
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sermer für Beschaffung und Bereithaltung von Koppelzeug, Pferdemaaßen, Mähnen.
taseln und Pferde= Brenneisen sorgt die Militair-Behörde.

Rudolstadt, den 11. November 1875.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.



1876. 25

Anlage A. (zu . 7.

Uebersicht
der

im Landrathsamts. Bezirkkee bbei der periodischen
Vormusterung im Jahre 18 unhanbene kriegsbrauchbaren Pferde und Ver-

Fleichung mit dem Resultate der pro 18.. statigehabten Vormusterung.
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l. 2. 3. 4. 5.
· Gesammtzahl Nach der Vormusterung Bei der Vormusterung

Bezeichung der Pferde pro 18 waren im laufenden Jahre
des mit Ausschluß kriegsbrauchbare Pferde waren kriegsbrauchbare

Landrathsamts. der im §. vorhanden Pferde vorhanden
. des Reglle —— — —

Bezirks. ments be. 22
— zeichneten. EEIILIEIIEE—

S* UAUseree 6 [ee 6
 2êr

.
i

l

Summa — — — —

Im Mobilmachungs
Fall sind zu stellen

und zwar:

für das mte Armee-

Dazu 1½ KResewe
Summa

Mithin: Ueberschuß
gegen den Bedarf
Manko am Bedarf.
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6. " f 7.

Mithin
a. b.

Mehr Weniger Bemerkungen.
egsz 825S "* 55|6 — * 838 *
Vserde. 6 Pferde. W.

Fürstl. Schw.-Rudolfl. Gesetzsammlung XXXVII.
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Anlage B. Cu &amp;. 9)

Bestimmungen
über die Beschaffenheil der Mobilmachungs--Pferde.

In Ansehung der Pferde, welche im Falle einer Mobilmachung beschafft wer-
den, wird Folgendes festgesetzt:

1) Kürassier-Pferde sollen nicht unter 1 Meter 65 Centimeter,
2) Pferde für die übrige Kavallerie und reitende Artillerie, sowie Reitpferde

überhaupt nicht unter 1 Meter 57 Centimeter,
3) Artillerie= und Train-Stangenpferde nicht unter 1 Meter 62 Centimeter,
4) Artillerie und Train-Vorderpferde nicht unter 1 Meter 57 Centimcter

hroß sein.
Wenn auch nöthigenfalls zum Theil Pferde von niedrigerem Maah als das

angegebene angenommen werden können, so darf doch hierbei in der Regel nicht
unter 1 Meter 55 Centimeter herabgegangen werden. Dem Alter nach sind Pferde
zwischen 6 und 14 Jahren am geeignetsten für den Kriegodienst.

Hengste, tragende Stuten und Mutter-Stuten, die unter 3 Monate alte Fohlen
nähren, alle mit Hauptfehlern, Krankheiten oder sonstigen zum Dienst der Kavallerie
untauglich machenden Mängeln, als z. B. Blindheit, Spathlähmung, schadhaften
Hufen (als Voll= oder Zwanghuf, Steingallen, Hornkluft oder Hornspalten, Strahl-
krebs u. s. w.) behafteten Pferde werden nicht genommen, einäugige zu Wagenpferden
mu, wenn der Verlust des Auges von äußerer Verletzung und nicht von innerer
Krankheit herührt.

Stuten werden als tragend erachtet, wenn dies entweder schon durch Augen-
schein bekundet, oder wenn durch einen Deckschein in beglaubigter Form nachgewiesen
wird, daß die Stute nach mehrfachen Versuchen den Heugst nicht mehr angenom-
men hat.

Bei der Auswahl der Pferde ist im Allgemeinen der Grundsatz zu beachten,
daß erstere dem beabsichtigten Gebrauch möglichst entsprechen müssen, und daß als-
dann ein oder der andere unwesentliche Fehler, der unter ander Umständen die An-
nahme eines Pferdes ausschließen würde, keinen Grund zur Zurückstellung geben kann.

5.
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Bei der in Folge Landlieferung stattgefundenen zwangsweisen Gestlellung haftet
der letzte Besitzer nicht für das Vorhandensein derjenigen Eigenschaften beim Pferde,
deren Fehlen nach den Landesgesetzen bei freiwilligem Verkauf ein Rückgängigmachen
des Handels oder eine Regreßpflicht des Verkäufers begründet.

Es ist daher die Rückgabe eines zwangsweise angekauften Pferdes und die
Rückforderung des gezahlten Tapxpreises nicht statthaft, auch wenn innerhalb be-
stimmter Fristen eine der nach den Landesgesetzen sonst den Rückgang des Kaufes
bedingenden Krankheiten nachzuweisen ist.

Bei freihändigem Ankauf bleiben indessen die gesetzlichen Bestimmungen der
Gewährleistung in Kraft.
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Anlage C. (zu §§. 21, 26, 27, 28, 32, 36, 37.)

Nationale
der

als kriegobrauchbar anerkannten und ausgehobenen') Mobilmachungs-Pferde aus

dem Bezirke Musterungsbezirr.

!) 1. In den Blanquets für die Musterungs-Commissionen fallen die Worte
„und ausgehobenen sort.

2. In den für die Transportführer bestimmten Nationalen (. 33) ist die
Bezeichnung des Truppentheils 2c., für welchen die Pferde bestimmt
sind, der Ueberschrift beizufügen.
 Die Nationale sind am Schluß von den Aushebungs-Commissarien und

Taxatoren durch Namens-Unterschrift und Datum zu vollziehen.



Nr.d.Mähnentafel.—

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Farbe OelwlechVor- und Zuname Wohnort und er ·
des und Abzeichen Pferde. Größe. lter.

Besihers. Bezirk. er *
Pferde, 7

Cemlimeler. Jahr.



1876. 33

8. 9. 10.
Sind ausgehoben als Taxe der ausgehobeuen Pferde

* ür Durchschnitts-
5 » s welche-Its . Betrag Bemerkungen.
S 6G6 5 Trup. . in in

ventheil! Zahlen. Worien
Pferd' uor ton Bort.

L
2. Resewepferde

 In den Rubriken zu
9werden Beträge von
einer halben Mark
und darüber für eine
volle Mark gerechnet,
Beträge unter einer
halben Mark bleiben
außer

sind
nicht in das National
d. ausgehobenen Mo-bimachunge „Pferde
musgunetmenesondemin besonderen Natio-
nalen zu verzeichnen.

1. In den für die Srtheizt, —- abzudruckenden Blanquetslautet die Ueberschrift derR

2. In den Nationalen,
(5. 33), ist nur die Rubri„Dur# ussennenn in Zahlen“
der Colonne 9’ auszusüllen.—

„Sind E als=
zü den Transportführern zu übergeben sind
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Anlage D. (zu 8. 25).

Eidesformular
für

die Taxatoren der Behuss einer Armee-Mobilmachung vom Lande
auszuhebenden Pferde.

Ich (Vor- und Zuname) gelobe und schwöre zu Gott dem Allmächtigen und
Allwissenden, daß, nachdem ich zum Taxator der zur Armee-Mobilmachung vom
Lande auszuhebenden Pferde bestellt worden bin, ich bei diesem Geschäft nach den
bezüglichen Vorschriften unter Zugrundelegung der vor dem Eintritl der Mobilmachung
stattgehabten Friedeuspreise und ohne Rücksicht auf die in Folge der Mobilmachung
eingetretene Preissteigerung nach bestem Wissen, mit aller Unparteilichkeit, also
weder zum Vortheil noch zum Schaden der Pferde-Eigenthümer oder der König-
lichen Casse, abschäten werde.

So wahr mir Gott helfe (Schluß je nach der Confession)
Amen!
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Anlage E. (zu K. 32.)

Bestimmungen
über die Beschaffenheit der zu militairischen Zwecken bestimmten

Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör.

1) Die Fahrzeuge sollen vierrädrige Wagen sein mit einem Untergestell von
starker Construction und mindestens 20 Centner Tragfähigkeit, nicht zu lang gebaut,
so daß sie mit dieser Last von 2 Pferden gezogen werden können. Die Räder
sollen nicht unter 1 Meter und nicht über 1,60 Meter hoch, mit eisernen Reifen
umgeben sein. Die Breite der Felgen soll nicht unter 5 Centimeter und nicht über
12 Centimeter betragen. Geleisbreite landesüblich, Hemmschuh (resp. Hemmwor-
richtung) wünschenswerth. Die Wagen müssen einen Langbaum, eine abnehmbare
Wagen-Deichsel, eiserne oder slählerne Achsen und eine bewegliche Hinterbracke
haben. Die Diichselspitze soll mit einem Beschlag versehen sein, der das Vorlegen
von Vorderpferden ermöglicht. Es sollen Steuerketten oder Aufhalter von doppeltem
Leder daran sein.

Das Obergestell muß aus einem Bretterkasten oder aus 2 Leitern oder aus
starkem, bis an den oberen Leiterbaum reichendem Korbgeflecht bestehen, vorn und
hinten geschlossen, mit Spriegeln über den Leitern und mit einem Sibrett resp.
Bocksitz für den Fahrer versehen sein. Der innere Ladungsraum soll mindestens
2,25 Kubik. Meter betragen.

2) Die Geschirre, nach Landessitte Kummt, vder Sielengeschirre, sollen zwei-
spännig, haltbar, in den Ledertheilen geschmeidig sein. Zugstränge von Hauf oder
Zugketten, Kreuzleinen von Hanf, Bandgur oder Leder haben. Sielengeschirre
sollen Halskoppeln haben. — Halfter mit starken, mit Zügeln versehenen Treusen-
gebissen zum Einknebeln, für jedes Pferd eine Halfterkette.

Fü#l. Schw.-Rudolfl. Gesetzsammlung XXXVII. 6



36 1876.

3) Als Zubehörstücke sind erforderlich
pro Gespann:

1 Train= (Fahr-) Peitsche.
5 Bindestricke,
1 Achsschmierbüchse,
1 Handlaterne,
1 neue Kardätsche und 1 Striegel.

pro Pferd:
1 Deckengurt und
! großer Futtersack.

Bemerkung.
Die Fahrzeuge, Geschirre und das Zubehör haben den vorslehenden Be-

dingungen möglichst zu entsprechen.
Ueber Abweichungen ist hinweg zu sehen, wenn das (#espann sonst für

die beabsichtigten militairischen Zwecke geeignet isl.



1876. 37

Anlage F. (zu §. 32).—.——

Verzeichniß
der für militairische Zwecke als tanglich anerkaunten und angekauften Fahrzeuge

und Geschirre nebst Zubehör

aus dem Bezirkt Musterungsbezir...

Bemerkung.
Die Verzeichnisse sind am Schluß von den Abnahme-Commissarien und

Taxatoren durch Namens= Unterschrift und Datum zu vollziehen.
6“



LaufendeNummer.
Vor-

e

Zuname
des

Besißzers.

und
Wohnort

und

Zwei
spännige

Wagen mit
Obergestell  ZweilspännigeGeschirremitKreuzleinen,Half- tern,TrensengebissenmitZügelnu.Halfterketten.

5.

Fahrpeitschen. Bindestricke. Achsschmierbüchsen. Handlaterne. Srriegeln. Kardätschen. Deckengurte. GroßeFuttersäcke.

6.3

38
21870°
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14. 15. 16.
4 Taxe der abgenommenen Fahrzeuge und Geschirre

d nebst Zubehör.welchen .

. Summa ittsb Bemerkungen.
Trup--1. 22 *. Duaästut elrag gen

pentheil. i drei in n
Tarator. Taxen,] Bahlen Worten

v #au-.

In den Rubriken
zu 15 werden Be-
träge von einer halben

a übe
für eine volle Mark
gerechnet; Beträge
unter einer halben
Mark bleiben außer
Anfaß.
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Anlage (.. (zu §. 34)

Nr.
des Aushebungs-Nationals.

Anerkenntniß.
Daß

zur * W
. Pferd

von Fart- und zur#e . ...
. Geschlecht .....

»Grosc...........Centimetn«
Alter .Jahren

*rm egeliefert hat, wofür deiiselben der Tapwerth vonschriebben Mark, gegen Ablieferung dieses Alvniecinhe
und 4 3 nachslehende Huttng zu zahlen ist, bescheinigt

........ le

Der lsnnlAnspebnnqs lsonnntssartne
(Stempel der

Bezirlsbehörde.)

Quittung.
Vorstehende , geschrieben Mark, babe ich

aus deei.....Kassezu... . . . . . . . . .· baar und richtig

n1e 18
( nierschrist des Empfängers.)
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Aulage U. (zu K. 38.)

über das Resultat des Musterungs-- und Aushebungs-
neber-

im .

l. 2. 3.4. 5. 6. 7.
ES Zahl der von den QBBleiben in den
 MMusterungs. Zahlderd turAus Musterungs-Be-
 Commissionen al SECHFirken noch kriegs-

 Landraths= * Fkriegsbrauchbar r Rnchda8 Pferde
amts- seczeichneten Pferde. « vorhanden.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

4. Stüchk vom Jahre 1876.

X VIII. Ministerial--Bekanntmachung
vom 10. Januar 1876, Abänderungen der Postordnung vom

18. December 1874 betreffend.

Die nachstehenden Abänderungen der Postordnung vom 18. December 1874
(Gesetz-Samml. 1875 S. 1 ff.) werden andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 10. Jannar 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

Berlin, den 2. Jannar 1876.

Abänderungen
de

Postordnung vom 18. December 1874.

Auf Grund der Vorschrift im §. 50 des Gesetzes über das Postwesen des
Deutschen Reichs vom 28. October 1871 wird die Postordnung vom 18. December
1874 in folgenden Punkten abgeändert:

Fürütl. Schw.-Rudolst. Gesetzsammlung XXKXVII.
Ausgegeben in Nudolstadt am 9. debria 1876.



46 1876.
1) Im 8. 5, „Mehrere Packete zu einer Begleitadresse“ betreffend, enthãlt

der erste Satz im Absatz I. folgende Fassung:
Mehr als drei Packete dürfen nicht zu einer Begleitadresse gehören.

2) Im §. 21, „durch Eilboten zu bestellende Sendungen“ betreffend, erhält
der erste Satz im Absatz VII. folgende Fassung:

VII. Für die Eilbestellung von Postsendungen sind zu entrichten:
a) Bei gewöhnlichen und bei eingeschriebenen Briefen,

Postkarten, Drucksachen und Waarenproben, sowie
bei Vorschußbriefen:
1) wenn die Bestellung im Ortsbestellbezirke der Postanstalt er-

folgt, für jede Sendung 25 Pf.;
2) wenn die Bestellung im Londtesstellbezirke der Postanstalt

erfolgt. fr jede Sendung und fuür jedes Kilometer 15 Pf.
im Ganzen jedoch nicht unter 75 Pf. für jede Bestellung.

3) Derselbe Absatz erhält am Schlusse folgenden Zusatz:
Höhere Vergütungen für die Eilbeskellung von Posisendungen nach
dem Landbestellbezirke dürfen nur in den Fällen erhoben werden,

wenn der Bestimmungs- ostanstalt Niemand zur Verfügung steht,
4) In demselben Naragrapyen erhält der Absatz VIII. folgende Fassung:

VIII. Die Gebühr für die Eilbestellung kann vorausbezahlt oder
deren Zahlung dem Mdressaten überlassen werden. In allen
Fällen muß jedoch der Absender für die Berichtigung der ent-
standenen Bestlellgebühr haften.

5) Am Schlusse desselben Paragraphen tritt als neuer Absatz hinzur
X. Verweigert der Adressat die Zahlung der Bestellgebühr, so wird

ihm die Sendung gleichwohl behändigt, wenn er, unter Rück.
gabe des Briesumschlags und schristlicher Anerkennung der Zah.
lungsverweigerung, den Absender bezeichnet. Von dem letzteren
werden alsdann die Kosten eingezogen.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bismarck.
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*IX. Bekanntmachung
des Fürstlichen Mine vom 12. Januar 1876, die Ertheilung

mehrer Erfindungs Patente betr.
Mit höchster Genehmigung Serenissimi sind den nachgenannten Personen

die beibemerkten Erfindungspatente auf fünf nach einander folgende Jahre für den
Umfang des Fürstenthums ertheilt worden:

I) am 3. September 1875 dem Isidor Selten zu Wien auf einen Noth-
signal Apparat für Eisenbahn-Passagiere,

2) am 21. Dechr. v. J. dem J. G. May in Buchau auf einen Funken-
dämpfer für Locemotiv., Locomerile- und andere Schomsteine ev. auch
Aschenkasten.

Ohne Zustimmung der genannten Personen ist daber Niemand befugt, die durch
Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Apparate herzustellen resp. Methoden
anzuwenden.

Diese Privilegien sind jedoch als erloschen zu betrachten, wenn die Anwendung
der fragl. Erfindungen in dem hiesigen Fürstenthume nicht binnen Jahresfrist nach-
gewiesen werden kann.

Auch wird die Neuheit der Erfindungen im Sinne der nach der Bekannt-
machung des vormaligen Fürstlichen Geheimeraths= Collegiume vom 12. April 1843
bei Ertheilung von Erfindungs-Patenten in den deuischen Zollvereinsstaaten zu be-
obachtenden Grundsätze ausdrücklich vorausgesezt.

Das unterzeichnete Fürstliche Ministerium macht solches zur allgemeinen Nach-
achtung hiermit öffentlich bekannt.

Rudolstadt, den 12. Jannar 1876.
Fürstlich Schwarzb. Ministerium.

v. Bertrab.

3 X. Ministerial-Bekanntmachung,
die gegenseitige Zulassung der Rechtsanwälte des Groshherzogthums
Sachsen und der Fürstenthümer Schwarzburg zur Civilpraxis be-

treffend, vom 14. Januar 1876.
Die Fürstliche Staatsregierung und die Staatsregierungen des Großherzogthums

Sachsen und des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen sind behufs Erweiterung
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der Bestimmungen vom 13. Angust 1852 (Ges.-Samml. S. 175) dahin übereinge-
kommen, daß die Rechtsanwälte des Großherzogthums und der beiden Fürstenthümer
Schwarzburg fortan zur Ausübung der advokatorischen Praxis auch in Civilsachen
vor allen Gerichten der genannten Staaten zugelassen werden sollen. Höchstem Be-
sehle Serentssimi zufolge wird diese Uebereinkunft andurch mit dem Beifügen be-
kannt gemacht, dah durch dieselbe die Bestimmung unter Ziffer 20 Anmerkung 6 der
Gebührentaxe für die Rechtsanwälte vom 25. März 1859 (Ges.-Samml. S. 88)
nicht berührt wird.

Rudolstadt, den 14. Jannar 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 XI. Verordnung
vom 21. Januar 1876, die Modifikation der Verordnung vom

24. Mai 1872 (Ges.-Samml. S. 114) betreffend.
Mit höchster Genehmigung Serenissimi wird die Bestimmung in §. 1,

Absatz 5 der Verordnung vom 24. Mai 1872 (Ges.= Samml. S. 114), betreffend
die Abänderung der Ausführungsverordnung vom 20. Juni 1856 zu den beiden
Gesetzen über die gerichtliche Uebereignung unbeweglicher Sochen und die Verbesse-
rung des Hypothekenwesens, dahin abgeändert, daß in den Auszügen aus den Grund=
steuerbüchern bezüglich Gebäudesteuerrollen auch bei Grundstücken in sepa-
rirten Fluren die Parzellennummer neben der Plannummerin der Spalte 5
des vorgeschriebenen Formulars fortan einzutragen ist und in den gerichtlichen Ur-
kunden über solche Grundstücke bezeichnet werden muß.

Rudolstadt, den 21. Januar 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

5. Stück vom Jahre 1876.

K XII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 4. Februar 1876, die Verleihung der Rechte einer juristischen
Person an den Landesverein der Gustav-Adolph-Stiftung betreffend.

Seine Durchlaucht der regierende Fürst haben beschlossen, dem hiesigen Landes-
vereine der Gustav= Adolph. Stistung auf dem Grunde des bestätigten Statuts vom
6. October 1863 die Rechte einer juriflischen Person zu verleihen.

Rudolstadt, den 4. Februar 1876.

Fürstlich Schwarkt. Ministerium.ertrab.

 XIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 28. April 1876, die Ausführung der Reichsgesetze vom 9., 10.

und 11. Jannar 1876 über
a) das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste,
b) den Schutz der Photographien gegen unbefugte Nachbildung,
) das Urheberrecht an Mustern und Modellen

betreffend.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß das Reichsgesetz vom 11. Jannar

d. J., betreffend das Urheberrecht an Mustem und Modellen, (Reichsgesetz-Blatt S. 11)
am 1. d. M. in Kraft getreten ist, und daß die Geltung des Reichsgesetes vom

Furstl. Schw.-Rudolst. Gesetztjammlung XXXVII.
Ausgegeben in Rudolstadt am 13. 8 1876.
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9. Januar d. J., betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste (Reichs-
gesebblatt S. 4), sowie des Reichsgesetzeo vom 10. Jannar d. J., betreffend den Schutz
der Photographien gegen unbesugte Nachbildung (Reichsgesetzblatt S. 8), mit dem
I. Juli d. J. beginnt. Die zur Ausführung dieser Gesetze vom Reichskanzleramte
in Nr. 9 des Centralblattes für das deutsche Reich vom 3. März d. J. erlassenen
Bestimmungen sind nachstehend abgedruckt.

egen der Sachverständigen. Vereine werden weitere Bestimmungen vorbehalten.
Rudolstadt, den 25. April 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

immungen
über die Zusammensetzung und den Geschästsbetrieb der künstlerischen, photographischen

und gewerblichen Sachverständigen-Vereine.
. 1.

In Gemäßheit ".
a) des §. 16 des Gesetzes vom 9. Januar 1876, betreffend das Urhebereecht

an Werken der bildenden Künste (Reichs-Gesetzblatt S. 4),
b) des S. 10 des Gesetzes vom 10. Januar 1876, betreffend den Schut der

Photographien gegen unbesugte Nachbildung (Reichs-Gesetzblatt S. 8),
J) des §. 14 des Gesetzes vom 11. Jannar 1870, betrefsend das Urhebereecht

an Mustern und Modellen (Reichsgesetzblatt S. 11),
werden

a) künsllerische,
b) photograpbische,
J00) gewerbliche

Sachverständigen-Vereine gebildet. In keinem Bundesslaat darf mehr als ein künst-
lerischer, ein photographischer und ein gewerblicher Sachverständigen Verein bestehen.

Der künstlerische und der photographische Sachverständigen= Verein besteht aus
je sieben, der gewerbliche Sachversländigen-Verein aus zehn Mitgliedern, ein-
schließlich des Vorsitzenden. Für den Fall der Verhinderung einzelner Mitglieder
wird eine Anzahl Stellvertreter ernannt.
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8. 3.

Die Ernennung der Mitglieder und Stellvertreter erfolgt durch die zuständige
Centralbehörde, welche auch den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter aus der Zahl
der Vereinemitglieder bestimmt. Die Mitglieder und Stellvertreter werden als Sach-
verständige ein für alle Mal gerichtlich vereidet.

8. 4.
Die Vereine haben das von ihnen verlangte Gutachten nur dann abzugeben,

wenn ihnen zuvor von dem requirirenden Gerichte übersendet sind:
1. die gerichtlichen Akten,
2. eine aktemmäßige Darstellung des Sach= und Streitverhältnisses, in welcher

zugleich die zu begutachtenden Fragen einzeln aufgeführt sind, unter Bei-
sügung der Angabe, ob und evenluell welche Erklärung von den Parteien
über jene Darstellung abgegeben oder aus welchen Gründen die Abgabe
solcher Erklärung unterblieben ist,

 die zu vergleichenden Gegenstände, deren Identität durch Anhängung des
Gerichtssiegels oder auf andere Art außer Zweisel gestellt und gegen Ver
wechselung gesichert ist.

Die Darstellung zu 2 verbleibt bei den Akten des Vereins.

8. 5.
Sobald der Antrag auf Erstattung eines Gutachtens von Seiten des Vereins

an den Vorsitzenden desselben gelangt ist, ernennt der letztere zwei Mitglieder zu
Neferenten, welche unabhängig von einander ihre Meinung schristlich abzugeben
und in einer demnächst anzuberaumenden Sitzung des Vereins vorzulragen haben.
Nach stattgehabter Berathung erfolgt durch Stimmenmehrheit der Beschluß. Bei
Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

8. 6.
Zur Fassung eines gltigen Beschlusses ist bei dem künstlerischen und bei dem

photographischen Sachverständigen- Verein die Anwesenheit von wenigstens fünf, bei
dem gewerblichen Sachverständigen-Verein die Anwesenheit von wenigstens sieben

Migltdeme einschließlich des Vorsitzenden und der etwa zugezogenen Stellverkreter.
erforderr dürsen bei dem künstlerischen und dem photographischen Verein nicht mehr
als sieben Mitglieder, bei dem gewerblichen Verein nicht mehr als zehn Mit.
glieder an dem Beschlusse Theil nehmen.

5
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8. 7.

Nach Maßgabe des gefaßten Beschlusses wird das Gutachten ausgesertigt, von
den bei der Beschluhfassung anwesend gewesenen Mitgliedern des Vereins unter-
schrieben und mit dem dem Vereine zu überweisenden Siegel unterstegelt. Die
etwaige Verwendung von Stempeln zu dem Gutachten richtet sich nach den Gesetzen
der einzelnen Bundesstaaten.

8. 8.
Jeder Verein ist befugt, für das von ihm abgegebene Gutachten an Gebhren

30 bis 300 Mark zu liquidiren, welche vom requirirenden Gerichte sosort nach Ein-
gang des Gutachtens dem Vorsitzenden de Vereins kostenfrei übersandt werden.

Wenn die betheiliglen Parteien in *¾r*es des §. 31 Absatz 2 des Gesetzes
vom 11. Juni 1870 einen Sachverständigen Verein als Schiedsrichter anzurufen
beabsichtigen, so haben sie ihre desfallsigen Anträge in beglaubigter Form an den
Verein gelangen zu lassen.

Die in den S§. 4—8 enthaltenen Bestimmungen kommen auch in diesem Falle
entsprechend zur Anwendung.

Berlin, den 29. Februar 1876.

Das Reichskanzler-Amt.
Delbr

Bestimmungen, »
betreffend die Inventarisirung und Stempelung der nach der bisherigen Gesetzgebung

rechtmäßig angefertigten Vorrichtungen zur Herstellung von Werken der
bildenden Künste.

8. 1.
Nach §. 18 Absatz 3 des Gesetzes vom 9. Januar 1876, betreffend das Ur.

heberecht an Werken der bildenden Künste (Reichs-Gesetzblatt Seite 4), dürfen die
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen, bisher rechtmäßig angeferligten Vor-
richtungen zur Herstellung von Werken der bildenden Künste, z. B. Formen, Platten,
Steine, Stereotpabgüsse u. s. w. auch fernerhin zur Anfertigung von Exemplaren
benutzt werden, selbst wenn ihre Herstellung nach dem Gesetze vom 9. Jannar 1876
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untersagt ist; die Vomichtungen müssen aber amtlich mit einem Stempel versehen
werden.

Wer sich im Besitze derartiger Vorrichtungen befindet und dieselben noch ferner
zur Herstellung von Exemplaren benutzen will, hat daher die Vorrichtungen bis
zum 30. September 1876 einschließlich der Polizeibehörde seines Wohn-
ortes oder desjenigen Ortes, an welchem seine Firma eingetragen ist. vorzulegen.

Wenn der Berechtigte im Inlande keinen Wohnort und keine eingetragene Firma
besitzt, so hat die Vorlegung bei der Polizeibehörde in Leipzig zu erfolgen.

8. 2.
Die Polizeibehörde stellt ein genaues Verzeichniß der ihr vorgelegten Vorrich-

tungen nach dem nachfolgenden Formular A. auf und bedruckt die Vorrichungen A.
demnächst mit ihrem Dienststempe

Ob die Herstellung der Voriichtungen nach der bisherigen Gesetzgebung erlaubt
war, hat die Polizeibehörde nicht zu prüfen; dagegen hat sie die Stempelung zu
verweigern, wenn sie ermittelt, daß die Vorrichtungen erst nach dem 1. Juli
1876 hergestellt worden sind.

8. 3.
Das Verzeichniß (F. 2) wird bis zum 31. Oktober 1876 von der Polizeibe-

hörde an die zuständige Centralbehörde des betressenden Bundesstaats im Geschästs-
wege eingereicht und von der letzteren aufbewahrt. Einer Anzeige, daß bei der
Polizeibehörde Vorrichtungen zur Abstempelung überhaupt nicht vorgelegt seien,
bedarfesnicht.

S. 4
Für de Inventarisirung und Absiempelung der Vorrichtungen werden Kosten

nicht erhobe
baerlin, den 29. Februar 1876.

Das Reichskanzler-Amt.
Delbrück.
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A.

Inventarium
der bri der unterzeichneten Polizeibehörde zur Abstempelung vorgelegten Vorrichlungen

(Formen, Platten, Steine, Siereotypabgü#se 2c.).

Tag Name, bez. Uitelder Abbildung Nähere Beschreibung (Plaite,
der Firma des auf welche die Vor Form, Stein, Stereolypabguß 2c.)

Vorlage. Vorlegenden.richlung sich bezieht. der Vorichtung und deren Größe.

Bestimmungen
über die Führung der Eintragsrolle für Werke der bildenden Künsle.

S. 1.
In der Eintragsrolle für Werke der bildenden Künste werden die in den §§.9

und 19 des Gesetzes vom 9. Jannar 1876, betrefsend das Urheberrecht an Werken
der bildenden Künste (Reichs= Gesetzblatt Seite 4) näher bezeichneten Eintragungen
bewirkt.

Diese Eintragungen beziehen sich:
a) auf die Vekanntmachung des wahren Namens der Urheber von solchen

Werken der bildenden Künste, welche anonym oder pseudomm erschienen sind;
) auf die Anmeldung früherertheilter Privilegien.

- 8. 2.

Die Eintragsrolle für Werke der bildenden Künste wird mit der Eintragsrolle für
Schrifiwerke, Abbildungen, musikalische Kompositionen, dramatische und dramalisch.
musikalische Werke dergestalt verbunden, daß diese Eintragsrollen fortan Eine ge-
meinsame Nolle bilden, in welcher die Eintragungen unter fortlaufenden Nummern
bewirkt werden.
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8. 3.

88. 2—8 der Instruktion vom 7. Dezember 1870 über die Führung der
—’ finden auch auf Werke der bildenden Künste Anwendung.

Berlin, den 29. Februar 1876.

Das Reichskanzler-Amt.
Delbrück.

Die im §. 3 der vorstehenden Bestimmungen über die Führung der Eintrags-
rolle für Werke der bildenden Künsie erwähnte Instruftion vom 7. Dezember 1870
lautet:

Instruhtion über die Führung der Eintragsrolle.
8. 1.

In der Eintragsrolle werden die in den S§. 6, 11, 52, 60 des Gesehes vom
II. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht au Schriftwerken 2c. (Bundes, Gesetz-
blatt S. 339) näher bezeichneten Eintragungen bewirkt.

Diese Eintragungen beziehen sich:
a) auf die Bekanntmachung des wahren Namens der Urheber von Schrist-

werken, Abbildungen, Kompositionen, dramatischen und dramatisch- musi-
kalischen Werken, welche anonym oder pseudonum erschienen oder aufgeführt
worden sind,

b) auf die uning des rechtzeitigen Erscheinens vorbehaltener Uebersetzungen,
P) auf die Anmeldung früher ertheilter Privilegien.

2.
Die Eintragsrolle wird bei dem Stadtrat zu Leipzig geführt. Die Eintrags-

scheine, Auszüge aus der Eintragsrolle und alle sonstigen, die Eintragung betressen-
den Verfügungen werden unter der Unterschrift des Stadtraths zu Leipzig ausgefertigt.

8. 3.
Wer eine Eintragung in die Eintragsrolle verlangl, hat seinen Antrag schrift

lich oder zu Protokoll bei dem Stadtrath in Leipzig zu stellen. Wird der Antrag

schriftlich gestellt, so muß die Echtheit der Unterschrist des Antragstellers gerichtlich
oder notariell beglaubigt sein.

Der Vorlegung der Schriftwerke 2c. oder der Urkunden, auf welche die nach-
gesuchte Eintragung sich bezieht, bedars es nicht.
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8. 4.
Die Eintragsrolle wird in zwei gleichlautenden Exemplaren nach dem anliegen-

TA. den Formular A. geführt. Das eine Exemplar wird unter sicherem Verschluß ge.
halten, das zweite Exemplar ist zur öffentlichen Einsicht auszulegen.

Die eingehenden Anträge 2c., sowie die erlassenen Versügungen, werden in einem
Mkenstücke vereinigt.

*“t— Zu der Eintragsrolle wird ein alphabetisches Register nach dem Formular B.
in einem Exemplar geführt.

 5.

Dem Antragsteller wird eine Bescheinigung über die erfolgte Eintragung (Ein-
tragschein) nur auf besonderes Verlangen ertheilt. Die Eintragsscheine sind nach

—b#m Formular C. auszustellen.
8. 6.

Jede Eintragung wird, sobald sie bewirkt worden ist, im Börsenblatt für den
deutschen Buchhandel öffentlich bekannt gemacht.

8. 7.
Die Einsicht der Eintragsrolle ist während der gewöhnlichen Diensistunden

jedermann gestattet.
8. 8.

Für jede Eintragung, für jeden Eintragsschein, sowie für seden sonstigen Auszug
aus der Eintragsrolle wird vom Stadtrath zu Leipzig eine Gebühr von je 15 Sgr.
erhoben.

Diese Gebühren sind von dem Antragsteller im Voraus zu entrichten oder können
auf seinen Wunsch mittelst Postvorschuß eingezogen werden.

Berlin, den 7. Dezember 1870.

Das Bundeskanzler-Amt.
Delbrück.



1876. 57
Anlage A.

Eintrag srolle.
Lau-
fende
Nr.

Tag
der Anmeldung. Gegenstand der Eintragung,

—

—

—

lI. Jannar 1871.

2. Januar 1871.

3. Jannar 1871.

5Die 4

Abtheilung A.-
(Anonyme und pfeudonyme Werke).
* meldet an, daß er der Urheber

des im Jahrt .. .. im Verlage deir ...

Buchhandlungng unter dem Titel
................ erschienenen Werkes sei.

Abtheilung B.
(Uebersetzungen).

Der meldet an, dah von dem im
Jahre bbei dramatischen Werken ist der Tag der

Veröffentlichung des Originals anzugeben) im Verlage
mit dem Vorbehalte des Uebersetzungs-

rechts erschienenen Werkee der erste Band
der Uebersezung in. Sprache im Verlage
von erschienen sei.

Abtheilung C.7)
(Privilegien).

Der meldet an, danve ...... Re-
gierung den fürdas Werim Jahre . . .. min Privilegium aen ertheilt habe,

dat

rolle wird in drei Abtheilungen geführ":

ilung 3 lur ——und vPendonpme Werke:
ehun aen

daesb zucetis„ ijt %Vrbroe Bläuern zu führen und erhän besondere sorllaufende
imern

“) Die E— C. wird am 1. April 1871 geschlossen (F. 10 des Gesehes vom 11. Juni i7u.

Fürstl. Schw.-Rudolst. Gesehsammlung XXXVII. 10
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Anlage B.

Alphabetisches Negister.

Bezeichnung des Werkes.
Eingetragen in der

intragsroll.
Abtheilung.

t

Nr.
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Anlage C.

Eintragsschein.
Es wird1 brd . bescheinigt, daß in der Eintragsrolle zu Leipzig,

Abtheilung , solgende Eintragung bewirkt worden ist.
DerI meldet an, daß .........

Tag der Anmeldung:
Leipzig, den

(Unterschrift.)

Bestimmungen
über die Führung des Musterregisters.

8. 1.
Das Musterregister wird von den mit der Führung der Handelsregister beauf—

tragten Gerichtsbehörden geführt (§.9 des Gesetzes vom 11. Jannar 1876, be.
treffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen — Reichs-Gesetzblatt S. 11).
Soweit im Nachstehenden nichts Abweichendes bestimmt ist kommen die Vorschriften
über die Führung des Handelsregisters auch bei dem Musterregister zur Anwendung.

§. 2.
Das Musterregister wird nach dem anliegenden Formular A. eingerichtet. Zu A.

demselben ist ein Verzeichniß anzulegen, welches die eingetragenen Namen, beziehunggg
weise Firmen in alphabetischer Reihenfolge enthält.

8. 3.
Zu dem Musterregister werden Akten angelegt, in welche, nach der Zeitfolge,

alle dasselbe betreffenden Eingaben, Verhandlungen, Urkunden 2c., gebracht werden.
Eingaben und Verhandlungen, in welchen ein Antrag auf Eintragung in

das Musterregister enthalten ist, müssen mit dem Vermerke versehen werden, an
welchem Tage und zu welcher Stunde sie bei dem Gerichte eingegangen sind.

10“
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8. 4.

Die Exemplare und Abbildungen der Muster 2c., welche in Gemäßheit des S. 7
des Gesetzes beim Gerichte niedergelegt werden, sind in einem besonderen, leicht zu-
gänglichen Behältnisse sicher aufzubewahren und mit einem Papierstreisen zu versehen,
auf welchem das betreffende Blatt des Muslerregisters und der Akten augegeben ist.

8. 5.
Die Anträge auf Eintragung in das Musterregister können schristlich oder münd.

lich zu Protokoll gestellt werden. Im ersteren Falle muß die Echtbeit der Unter-
schrift des Antragstellers von einer zur Führung eines öfsentlichen Siegels berechtigten
Person, unter Beidrückung dieses Siegels, amtlich beglaubigt sein; im letzteren Falle
muh die Identität der Person des Antragstellers, sosern derselbe dem Gericht nicht
bekannt ist, durch einen bekannten und glaubhaften Zeugen erwiesen werden.

· §.6.

Bei der Anmeldung muß bestimmt angegeben werden, ob das Muster 2c., dessen
Eintragung verlangt wird, für Flächenerzeugnisse oder für plastische Er-
zeugnisse bestimmt ist (§. 6 Nr. 2 des Gesetzes). Wenn der Anmeldende eine
solche Angabe unterlassen hat, so ist er zur nachträglichen Beibringung derselben mit
dem Bemerken aufzufordern, daß die Eintragung des Musters 2c. vor Abgabe dieser
Erklärung nicht erfolgen könne. Die Anmeldung eines und desselben Musters rc.
für Flächenerzeugnisse und für plastische Erzeugnisse ist unzulässig.

8. 7.
Die Muster können offen oder versiegelt, einzeln oder in Packeten niedergelegt

werden. Die Packete dürfen aber nicht mehr als 50 Muster r2c. enthalten und nicht
mehr als 10 Kilogramm wiegen (§. 9. Abs. 4 des Gesetzes). Wenn bei der Ge-
richtsbehörde ein Packet eingeht, welches mehr als 10 Kilogramm wiegt, oder welches
—nach der Ausschrist bezw. nach dem Anschreiben — mehr ald 50 Muster enthält,
so ist dasselbe zurückzusenden und die Eintragung in das Musterregister zu verweigern.
Auf den Packeten muß äußerlich angegeben sein, wieviel Muster 2c. in demselben
enthalten sind.

Außerdem müssen an jedem Muster, beziehungsweise an jedem Packete mit
Musteim die Fabriknummem oder die Geschäftsnummern, unter welchen die Muster
in den Geschäftsbüchern des Urhebers oder seines Rechtsnachfolgers eingetragen
sind, angegeben sein.



1876. 61
8. 8.

Alle Eingaben, Verhandlungen. Atteste, Beglaubigungen, Zeugnisse, Aucgüge N.
welche die Eintragung in das Musterregister betreffen, sind stempelfrei.

Die Gebühren, welche für die Eintragung und Niederlehung der
Muster 1c. entrichtet werden müssen, sind im §F. 12 des Gesetzes angegeben.

Außerdem hat der Anmeldende nach §. 9 des Gesetzes die Kosten der Be-
kanntmachung im Deutschen Reichsanzeiger zu tragen. Diese Kosten
betragen für die Bekanntmachung jeder einzelnen Eintragung 1 Mk. 50 Pf. Ein.
tragungsscheine werden nur auf ausdrückliches Verlangen des Anmeldenden
ertheilt. Für jeden solchen Schein, sowie für jeden sonstigen Auszug aus dem
Musterregister wird eine Gebühr von 1 Mk. erhoben. (§. 12 des Gesetzes.)

Die Gebühren sind entweder baar an das Gericht einzusenden oder, auf Ver-
langen des Anmeldenden, durch Postvorschuh von demselben einzuziehen.

§. 9.
Wenn in Gemäßheit des §. 8 des Gesetzes eine Verlängerung der Schußfrist

beantragt wird, so ist diese Verlängerung im Musterregister in der Spalte 7 ein-
zutragen.

Die Verlängerung der Schußfrist wird ebenfalls im Deutschen Reichsanzeiger
bekannt gemacht, und es hat daher derjeuige, welcher die Verlängerung nachsucht,
außer den im §. 12 des Gesetzes bestimmten Gebühren die Kosten der Bekannt,
machung mit 1 Mk. 50 Pf. zu tragen.

8. 10.
Die Eintragung und die Verlängerung der Schupfrist wird monatlich im

Deutschen Reichsanzeiger bekannt gemacht (§. 9. des Gesetzes). Die mit der Füh-
rung des Muslerregisters betraute Bebörde hat am Schlusse jedes Monats ein Ver-
zeichniß der von ihr im Laufe des verflossenen Monats bewirkten Eintragungen an
die „Expedition des Deutschen Reichs= und Preußischen Staatsanzeigers in Berlin“

vortfri iinnde und zugleich den Kostenbetrag für die Bekanntmachung (siehe55. 8. 9) beizufüge
die s des Deutschen Reichsanzeigers 2c. übersendet dem Gerichte

über die erfolgte Bekanntmachung kosteufrei ein Belagsblatt, welches zu den Akten
zu bringen ist.

Die Bekanntmachung ist nach solgendem Muster abzufassen:
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A. In das Musterregister ist eingetragen:
Nr. 1. Firma Schmidt u. Co. in Leipzig: 1 Muster für Teppiche; offen;

Flächenmuster; Fabriknummer 100; Schutzfrist 1 Jahr; Angemeldet
am 1. April 1376. Vormittags 9 Uhr.

Nr. 2. Fabrikant Schulz in Leipzig: 1 Packet mit 20 Mustern für Tapeten;
Flächenmuster; Fabrikuumuer 10 —29; Schupfrist 3 Jahre; Ange-
meldet am 2. April 1876, Vormittags 10 Uhr.

Nr. 3. Glasfabrik von Müller in Leipzig: 1 Glaskrone; versiegelt; Muster
für plastische Erzeugnisse; Fabriknummer 20; Schutfrist 10 Jahre;
Angemeldet am 3. April 1876, Vormittags 11 Uhr.

Leipzig, den 30. April 1876.
Königliches Handelsgericht.

B. In das Musterregister ist eingetragen:
bei Nr. 1. Firma Schmidt u. Co. in Leipzig hat für das unter Nr. 1 einge-

tragene Teppichmuster die Verlängerung der Schupfrist bis auf 3 Jahre
angemeldet.

Leipzig, den 31. Dezember 1876.
Königliches Handelsgericht.

8. 11.
Die versiegelt niedergelegten Muster c. werden nach Ablauf der Schußfrist,

oder, falls die Schutzfrist drei Jahre übersteigt, nach Ablauf von drei Jahren, von
der Anmeldung ab gerechnet, von Amtswegen eröffnet und können alsdann von
jedermann eingesehen werden.

Damit die Erxöfsnung rechtzeitig erfolge, ist über die verfiegelt niedergelegten
Muster ein besonderes Verzeichniß zu führen, in welchem der Tag vermerkt wird,
an welchem die amtliche Eröffnung vorzunehmen ist. Ueber die erfolgte Oeffnung.
ist eine kurgze Verhandlung aufzunehmen, welche bei den Akten verbleibt.

8. 12.
Die niedergelegten Muster 2c., sowie deren Abbildungen werden vier Jahre

nach Ablauf der Schug#frist aufbewahrt. Demnächst ist der Urheber, bezw. sein
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Rechtsnachfolger aufszufordern, die Muster 2c. wieder in Empfang zu nehmen, widrigen-
salls über dieselben anderweilig verfügt werden würde.

WennderUrheber, bezw. sein Rechtsnachsolger die Muster rc. nicht in Empfang
nimmt, so ist wegen deren weiterer Verwendung die Bestimmung des Reichskangler.
Amts im geordneten Geschäftswege einzuholen.

Berlin, den 29. Februar 1876.

Das Reichskanzler-Amt.
Delbrück.
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–4

Musterregister.

Angabe, .
— ob das . .

Name. Tag undBezeichnung Musterfrin 5
 bezw. FirmasStunde des angemelde, Flächen. * 25

des der An- ten Musters erzeugnissn
 Anmeldenden. meldun oder flS
2 . g.odekModells. Eplasijschå 20½ *’ srleugnisse Ebelinlist. S
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7J|8.9.

I. Firma 1. Aprill Muster für Flächen Bd. 1.
Schmidt u. Co.) 1876, Teppiche, offen, erzeugnisse. Jahr. S. 1.

in Leipzig. Vormitt. Fabriknummer
9 Uhr. 100.

2. Fabrikant J2. April lversiegeltes Flächen- 3
Schulz 1876, Packet mit serzeugnisse. Jahre.

in Leipzig. sVormitt. 20 Mustern
10 Uhr. für Tapeten,

Fabriknummr
10—29.
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Gesetzsammlung
für das Furstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

6. Stück vom Jahre 1876.

 NXIV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 8. Mai 1876,

die von approbirten Wundärzten vorzunehmenden Impfungen betr.
Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 27. April d. J. den Beschluß

gefaßt, daß diejenigen approbirten Wundärzte, welche bereits vor dem Erlaß der
Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1969 zur Ausführung von Impfungen berechtigt

waren, weder von der Bernfung zu zimich Impfärzten noch von der Vornahmevon Privat-Impfungen ausgeschlossen seinsiWir bringen solches mit dem elr zur öffentlichen Kenntniß, daß hier-
nach auch diejenigen Chirurgen 2 ter Klasse hiesigen Landes, welchen schon vor dem
Erlaß der Gewerbe Ordnung die Vornahme von Impfungen gestattet war, mit der-
selben sich serner befassen können.

Rudolstadt, den 8. Mai 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

 XV. Verordnung
vom 10. Mai 1876,

betreffend die Erweiterung der Verordnung vom 9. März 1855 über
die Feier der Sonn-, Fest= und Bußtage (Ges.-Samml. S. 49).

Mit höchsier Genehmigung Serenissimi wird die den Kirchen= und Schul-

vorständen bezüglich in Vertretung derselben den Ortsvorständen ertheilte Befugniß,
Furül. Schw.-Rudolst. Gesezlammlung XXXVII.

Ausgegeben in Rudolstadt am 13. Zu 1876.
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in den Fällen des &amp;. 6 Satz2 und des §.7Saß 1 der Verordnung, die Vor-
nahme von Emntearbeiten und den Betrieb von Mahlmühlen ausnahmsweise an
Sonn., Fest und Bußtagen zu gestatten, dahin erweitert, daß ihnen dieselbe Er-
mächtigung auch rücksichtlich der dem S. 7 Satz 1 unterfallenden gewerblichen Ver-
richtungen verliehen sein soll. Hiewon darf indeß nur in einzelnen und mur in
Nothfällen Gebrauch gemacht werden. Handelt es sich um Arbeiten und Beschäfti-
gungen, die öffentlich vemichtet werden oder die durch Geräusch oder auf andere
Weise in die Oeffentlichkeit hinaustreten, so ist die ausnahmsweise Vornahme der-
selben nur dann zu gestatten, wenn klar und unzweifelhaft vorliegt, daß die Arbeiten
ohne erhebliche Gefahr für Leben und Eigenthum oder obne große Nachtheile für
das öffentliche Interesse keinen Aufschub erleiden dürfen.

Rudolstadt, den 10. Mai 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrad.

&amp; XVI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 19. Mai 1876,

eine Berichtigung der Verordnung vom 31. Decbr. 1875 betreffend.
In der Verordnung vom 31. December 1875, die Gebühren der öfsentlichen

Impfärzte betrefsend (Ges.-Samml. 1876, S. 9) muß es im F. 2 heißen:
„nach §. 76 Nr. III. und §. 81 der unterm 6. April 1868 veröffentlichten
Zusammenstellung der über das Sporkelwesen erlassenen Bestimmungen

(Ges.-Samml. 1868,S2.,anstatt
„nach F. 76 Nr. III. undF.81 des Sportelgesetzes vom 4. März 1859
(Ges.-Samml. S. 27)“

was hiermit bekannt gemacht wird.
Rudolsladt, den 19. Mai 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. ertrak.



XVII. Nachtrag
zur Instruction für die Standesbeamten

vom 7. Juni 1876.

Zum Zweck der Herbeiführung einer übereinstimmenden Regelung der für die
Standesbeamten im Wege der Instruction erlassenen Bestimmungen wird die dies-
seitige Instruction vom 11. December 1875 (Ges.= Sammi. S. 249) in den §. 6
und 7 dahin abgeändert,

1) daß auch die Uebereinstimmung der Nachmagsvermerke im Nebenregister
mit denen des Haupnegisters besonders beglaubigt werden muh (§. 61,

2) daß Berichtigungen der Eintragungen am Rande der leßteren durch den
Standesbeamten und mit der Unterschrist der Erschienenen nur bis zur
Vollziebung der Eintragung durch den Standesbeamten zulässig sind.
(§. 7 Absatz 2.) Durch die Unterschrist des Standesbeamten wird die
Eintragung abgeschlossen und es können Berichtigungen alsdann nur noch
im Wege der Ss. 65 und 66 des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875
stattfinden.

Rudolstadt, den 7. Juni 1876.

FürstlichSchwonzt. Ministerium.Bertrab.

&amp; XVIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 7. Juni 1876,

die Abänderung der Verordnungen vom 2. Jannar und 11. November
1874 wegen Beschränkung der Belastung der Fuhrwerke auf den

Kunststraßen der Fürstl. Oberherrschaft betreffend.
Die durch die Verordnungen vom 2. Jannar 1874 (Ges.-Samml. S. 21)

und vom 11. November 1874 (Ges.= Samml. S. 120) eingeführten Bestimmungen
über die Beschränkung der Belastung der Fuhrwerke auf den Kunststraßen der
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Fürstlichen Oberherrschast werden mit höchster Genehmigung Serenissimi dahin
abgeändert, daß erst dann, wenn das Gewicht der Ladung eines Fuhrwerks mehr
als funszig Ceniner ausmacht, dasselbe einen Radbeschlag von mindestens 10.7
Centimeter Breite haben muß.

Rudolstadt, den 7. Juni 1876.

Fürstlich Schwarzb. Minlsterium.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

7. Stüch vom Jahre 1806.

 XIN. Cemeinde- Ordnung für das Fürstn-
thum Schwarzburg-Rudolstadt

vom P. Juni 1876.

Wir Gcorg, von Gottes Guaden Fürst zu Schwarzburg rc.
baben auf Antrag Unseres Ministeriums und unter verfassungsmäßiger Mitwirkung
des gelreuen Landtags die Gemeindegesetzgebung des Landes einer weiteren Revision
unterziehen lassen und verkünden nunmehr nach dem Resultate derselben als allge-
meines Lande#gesetz die nachstehende

Neue Gemeinde-Ordnung
für das

Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.
Erster Abschnitt.

Allgemeine Grundsätze.
Art. 1

Das ganze Staatsgebiet zersällt in Gemeinde und Gutobezirke.
Art

Die Gesammtheit derienigen Personen, welche im Gemeindebezirke wesentlich
wohnhaft sind, oder ein Grundstück besitzen oder ein selbstständiges Gewerbe be
treiben oder der Gemeinde nach Art. 3 Abs. 4 zugewiesen sind, bildet die Orts
gemeinde.

Art. 3.
Ein Gemeindebezirk umfaßt das ganze Gebiet, welches innerbalb eines

Ortes oder dessen Flurmarkung oder innerhalb der elwa zu einem Gemeindebezirle
Fürstl. Schw.-AMudalst. Gesensammlung XXXVII.

Ausgegeben in Rudolstadt am 20. Zum 1876.
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vereinigten mehreren Orte und Fluren gelegen ist, soweit einzelne Bestandtheile des
Ortes nicht etwa einem Gutsbezirke überwiesen sind. Ein Gutsbezirk umsaßt
die sämmtlichen zu einem Gute gehörigen Grundbesitzungen, soweit dieselben zu
einem besonderen Bezirke vereinigt worden sind.

Jedes Grundstück im Staatsgebiete muß einem Gemeinde= oder Gutsbezirke
angehören.

Ausgenommen hiewon sind nur
I) diejenigen Grundtesitzungen, welche der unmittelbaren Benutzung des Landes-

fürsten überwiesen sind, z. B. die Schlösser des regierenden Hauses mit den dazu
gehörigen Gärten und Anlagen:

2) Waldungen, welche ein zusammenhängendes Arcal von mindeslens 46 Hectar
umfassen und weder schon einem Gemeindebezirke einverleibt sind, noch zu Guts-
complexen gehören.

Die Grurdbesitzungen unter 1 und 2 haben im Betreff der Herstellung und
Erhaltung der zum öffentlichen Verkehre erforderlichen Wege, Brücken und Stege,
wenn und insoweit solche ihr Gebiet berühren, sowie im Betreff der Aufrecht-
haltung der öffenklichen Ordnung und Sicherheit, dieselben Verpflichtungen, wie
sie den Gemeinden obliegen (Art. 15). Die Bewohner derselben werden hinsichtlich
der Gemeindeverhältnisse einer benachbarten, in der Negel der zunächst liegenden
Gemeinde zugewiesen. Ausgenommen hiewon sind nur der Landesfürst und die
Glieder seines Hauses.

Arl. 4.

Grundbesitzungen, die zur Zeit einem Gemeindeverbande noch nicht einwerleibt
sind, werden in der Regel mit dem ihnen zunächst gelegenen Gemeindekezirke ver-
bunden, wobei indeß Gutscomplexe ohne besonderen Grund verschiedenen Gemeinde-
bezirken nicht zugewiesen werden sollen.

Mit Gemeindebezirken noch nicht verbundene Grundbesitungen, die bis zum
Erlaß der Gemeindeordnung vom 5. April 1850 als besondere Heimathsbezirke
bestanden haben und mit denen bis zum Erscheinen des Gesetzes vom 1. Mai 1850,
die Aufhebung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit betr. (Ges. Samml., S. 361), Palri-
monial-Gerichtsbarkeit verbunden war, oder die als landesherrliche Domänen einen
Bestandtheil des Fürstlichen Hausfideicommißgutes bilden, können, auf Antrag
des Eigenthümers, bezüglich der Domänenverwaltung, ganz oder zum Theil für be-
sondere Gutsbezirke erklärt werden, wenn sie nach ihren Verhältnissen hierzu als
geeignet erscheinen.
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Jedenfalls müssen solche Grundbesihzungen, wenigstens rücksichtlich ihrer Haupt-

beslandtheile, zuummenhnghende Complexe ausmachen, und zur Bildung einer be-sonderen Flur geeignetSolche Göölocazine ien deren Eigenthümer, bezüglich die Vertreter derselben,
haben für den Umfang des Bezirkes alle gesetzlichen Verpflichtungen der Orts-

gemeinden genn. 15), bezüglich der Vorstände der Gemeindebehorden (Artt. 18. 99.100. 149. 150).
Nrt.5

Die Ausführung aller dieser eberneisungen, sowie die Bildung der Guts.
bezirke leitet das Ministerium durch die Landrathsämter. Es entscheidet darüber
mit möglichster Beachtung elwaiger Vereinbarungen zwischen den Betheiligten. Die
Betretung des Rechtoweges ist ausgeschlossen.

Art. 6.
Die Bildung neuer, sowie die Abänderung schon bestehender Gemeindeverbände

und Gutsbezirke kann nur mit Genehmigung des Ministeriums ersolgen. (Arl. 166,
Nr. 9.) ·

Akt..
DichmcindmhabkndacIRcchtdcchkibnlichkciLstekönneaRcchlceks

werben und Verbindlichkeiten eingehen. Sie genießen die in den Gesetzen ihnen
zugestandenen Vorrechte.

Art. 8.
Jede Gemeinde hat die selbstständige Verwallung ihrer Angelegenheilen unter

gesetzlich geordneter Oberaussicht des Staates.
Art. 9.

iu jeder Gemeinde besteht eine Gemeindebehörde, um dieselbe in dem ihr zu-
gewiesenen Geschästskreise zu vertreten und die Gemeindeangelegenheiten zu ver-
walten. An der Spitze der Gemeindebehörde steht der Gemeindevorstand (Bürger.
meister in den Städten — Schultheiß in den ländlichen Gemeinden).

Der gesammten Gemeindebehörde steht die Beschlußfassung, dem Vorstande die
Ausführung zu.

Die abweichenden Vorschristen für die Gemeindebehörde in den kleinen länd-
lichen Gemeinden sind in den Artt. 138 und 139 enthalten.

Art. 10.

Die Wahl der Mitglieder der Gemeindebehörde steht der Gemeinde selbst zu,
12°
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vorbehälllich des gesetzlich geordneten Oberaussichts= und Beslätigungsrechts der
Staatsregierung.

Art. 11.
Gültig gefaßte Beschlüsse drücken den Gesammtwillen der Gemeinde mit ver-

bindender Kraft auc. — Wohlerworbene Rechte, insbesondere Rechteansprüche an die
Gemeinde und deren Vermögen, können durch Gemeindebeschluß nicht beeinträchügt
werden.

Art. 12.
Enthalten Beschlüsse nicht blos Entscheidungen einzelner gegebener Fälle, sondern

allgemeine Anordnungen, welche zur bleibenden Nichtschnur dienen sollen, so heißen
sie Orts= Statuten, Orts-Gesetze.

rt. 13.

Die Gemeinden haben das Recht unter Aufsicht des Staates zur Erreichung.
der Gemeindezwecke, insbesondere zur weiteren Ausführung, sowie auch zur Ab-
änderung. Erläuterung und Ergänzung der durch dieses Gesetz bestimmten Ver-
fassung der Gemeinden, Ortostatuten zu errichten.

Dergleichen Ortsstatuten dürfen mit den Reichsgesetzen und den Gesetzen des
Staates nicht im Widerspruch siehen und werden durch solche stets aufgehoben, be-
züglich abgeändert.

Dieselben sind vor ihrer Ausführung dem Landrathsamte zur Prüsung und
Begutachtung und dem Ministerium zur Beflätigung vorzulegen (Art. 166, Nr. 3).
Wenn die letztere erfolgt ist, so sind die Staluten in ortsüblicher Wiise öffentlich
bekannt zu machen. — Mit dieser Bekamtmachung treien dieselben in Krast, inso-
sern nicht ein anderer Zeilpunkt bestimmti

Das Ministerium hat das Recht, dergleichen Statuten nach Anhörung der Ge-
meindebehörde und des Landrathsamtes wieder aufzuheben.

Art. 14.
Die Gemeinden haben das Recht, die zur Erfüllung der ihnen obliegenden

Verpflichtungen erforderlichen Mittel, soweit solche nicht durch den Abwurf des
Gemeindevermögens gewährt werden, durch Gemeindestenern aufzubringen
(Artt. 118 ff. 126.)

Zu gleichem Zwecke sind sie zur Forderung persönlicher Dienstleislungen von
den Ortsbewohnern berechtigt (Artt. 127 und 151).

Art. 15.
Die Gemeinden sind zu allen Leistungen verpflichtet, welche das aus dem Ge-
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mein dezwecke abgeleitete Bedürfuiß erfordert. Sie haben die Verpslichtung zur Her-
stellung und Erhaltung aller zur Ereichung dieser Zwecke erforderlichen Einrich.
tungen und Ortganstalten, z. B. der zum öffentlichen Verkehr erforderlichen Wege,
Brücken und Stege, der nöthigen Brunnen- nnd Wasscrletttmgcn zur Aufrechthallung
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit u.

Dieselben echmen dien ünn wasschu der Kirchen und Schulen
ob, nebst Allem wasdazugeDie Gemeinden kündn “ Erfüllung dieser Verpflichtungen vom Staate im
Verwaltungswege angehalten, auch können die Leistungen im Weigerungsfalle auf
Kosten der Gemeinden angeordnet und ausgeführt und diese Kosten auf dem durch
die §5. 77 ff. der Executions-Ordnung vom 10. Juni 1854 bezeichneten Wege von
dem Landrathsamte eingezogen werden.

Art.
Das Gemeindevermögen umfaßt Tesune Sachen, Rechte und Verbindlich.

keiten, welche entweder der Gemeinde selbst oder den sämmtlichen Gemeindemitgliedern
als solchen oder den sammtlichen Ortsbürgern oder Nachbam in dieser Eigenschaft
zustehen und aufruhen. Eo unterliegt der Verwaltung und Benutzung zum Besten
der ganzen Gemeinde. Dies bildet indeh nur die Negel, indem das gegenwärlige
Gesetz rechtlich bestehende Verhältnisse, insbesondere Rechte, welche von Seiten ein-
zelner Gemeindemitglieder oder einzelner Classen derselben auf Grund genügender
Rechtstitel an dem Gemeindevermögen beansprucht werden können, in keinerlei Weise
beeinkrächtigen will.

Art.
Handlungen von Seiten des nasnitaln der Gemeindebehörde im Namen der

Gemeinde sind für diese rechtsverbindlich, vorausgesetzt, daß das Geschäft in den
Fällen, in welchen es der Genehmigung der ganzen Gemeindebehörde, bezüglich der
Gemeindeversammlung und der Staatsregierung bedarf, dieselbe erhalten hat.

Art. 18.
Zur Ausübung der Regierungsrechte in den einzelnen Gemeinden, z. B. in

Angelegenheiten der Polizei, der Wehrhaftmachung, des Steuerwesens, der Landes-
grenzregulirungen u. s. w., sind die Gemeinden verbunden, die Staalebehörden

durch ihre Vorstände zu unterstatzen; auch haben sie auf Iaiange die Verwaltungder Ortspolizei zu übernehmen (Artt. d. 99. 100. 149. 156).
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Zweiter Abschnitt.
Besondere Bestimmungen.

Erstes Capitel.
Fur städtische und ländliche Gemeinden.

1. Von den Gemelndemitgliedern und den Gutsangehörigen überhaupt.
rt. 19.

Gemeindemitglieder sind alle diejenigen, deren Gesammtheit nach Art. 2 die
Ortsgemeinde bildet.

Bürger oder Nachbarn, welche zwar den Wohnsitz im Gemeindebezirk ausge-
geben, sich jedoch das Bürger= oder Nachbamecht gewahrt haben, bleiben Gemeinde-
mitglieder (Art. 36 Nr. 3).

Art. 20.
Die Gemeindemitgliedschaft verleiht, außer dem allgemeinen Anspruche auf

obrigkeitlichen Schutz, die Befugniß der bestimmungsmäßigen Benuhung der öffent.
lichen Anstalten der Gemeinde, soweit nicht Einzelne oder einzelne Classen von
Gemeindemitgliedern ausschließliche oder vorzügliche Rechte darauf haben.

Die Guksangehörigkeit gewährt dieselben Besugnisse, soweit von denselben nach

den Verhältnissen des betreffenden us#tezs die Rede sein kann.
Die Verpflichtungen der Geneinmaklan bestehen in:

1) der Leistung derjenigen Beiträge und Abgaben zur Gemeindekafse, in-
yleichen solcher Dienste zum Gemeindebesten, welche nach Landes, oder Ortsgesetzen
oder nach begründetem Herkommen oder nach Beschluß der Gemeindebehörde bezüg-
lich der Gemeindeversammlung von ihnen zu gewähren sind;

2) der Folgeleistung gegenüber den Anordnungen des Gemeindevorstandes.
Dieselben Bestimmungen finden, je nach den Verhällnissen des Gutsbezirks,

auch auf die Gutsangehörigen Anwendung (Art. 157).
2. Von den Bürgern und Nachbarn insbesondere.

t. 22.

Bürger (in den Städten) und Nachbarn (in den ländlichen Gemeinden) sind
diejenigen selbstständigen Gemeindemitglieder, welche das Bürger oder Nachbarrecht in
der Gemeinde erworben haben.

Art. 23.
Das Bürger= oder Nachbarrecht umfaßt außer den allgemeinen Befunnissen der

Gemeindemitglieder folgende besondere Rechte:
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1) das Recht der Mitbenutzung und Theilnahme am Gemeindegute, soweit nicht

dessen Nutzungen auf Grund genügender Rechtslitel Einzelnen oder einzelnen Classen
von Gemeindemitgliedern zustehen (Ar. 160);

2) das Recht der Abstimmung in Gemeinde-Angelegenheiten für diejenigen
Bürger oder Nachbarn, bei denen die Voraussehungen der Artt. 39. 134. 135.
vorhanden sind;

3) für die männlichen Bürger oder Nachbarn das Recht der Wählbarkeit zu
Gemeindcämtern nach Maßgabe der hierfür bestehenden besondern Vorschriften.

Art. 24.
In wie weit Wittwen der Bürger oder Nachbarn die denselben zuständig ge-

wesene Mitbenupung und Theilnahme am Gemeindegute (Art. 23. Nr. 1) während
der Dauer des Wittwenstandes fortsetzen dürfen, richtet sich nach eines jeden Orts
Gewohnheit oder Statut.

Art. 25.
Das Bürger= oder Nachbarrecht wird erworben durch auodrückliche Verleihung

der Gemeindebehörde, sowie durch definitive (unwiderrufliche) Anstellung im Hof.,
Staats-, Kirchen und Schuldienste oder als Rechtsanwalt am amtlichen Wohnsitze.

Die Ertheilung des Ehrenbürgerrechts soll als eine Aufnahme in den Bürger-
verband nicht angesehen werden, und verpflichtet deshalb nicht zur Uebernahme von
Gemeindeämtern und Gemeindelasten.

rt. 26.

Die Erwerbung des Bürger- oder Nachbarrechts setzt wesentlich voraus:
1) eine physische Person;

25 rechtliche Selbstständigkeit;
3) den Besitz der Staatsangehörigkeit im Fürstenthume:
4) den Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte.

Art. 27.
Die regelmäßigen Bedingungen der Verleihung des Bürger- oder Nachbar.

rechts (Art. 25) sind
1) eine selbsiständige Nahrung, mag dieselbe auf Grundbesitz, Capitalbesib,

Nenlenbezug, Gewerbebetrieb, Bediensligung oder auf anderen Erwerbsquellen be-
ruhen:

2) Ansässigkeit im Gemeindebezirk oder ein unmitkelbar vorausgegangener
2jähriger Ausenthalt in demselben. Die Ansässigkeit und der Aufenthalt in einer
von dem Gemeindeund Gutsverbande nach Arl. 3 ausgenommenen Grundtesitzung
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wird als Ansässigkeit und Ausenthalt in dem Gemeindebezirle betrachtet, welchem
die betreffenden Personen zugewiesen sind;

3) obrigkeitlicher Nachweis über gesehmäßiges und rechtschaffenes Betragen (Leu-
mundszeugniß).

Die Gemeindebehörde, bezüglich die Gemeindeversammlung kann die regel.
mäßigen Bedingungen der Verleihung des Bürger= oder Nachbarrechts ganz oder
theilweise erlassen. Sind sie erfüllt, so darf aber die Verleihung des Bürger oder
Nachbarrechts nicht versagt werden.

rt. 28.

Die Bedingung der selbstständigen Nahrung ist insbesondere dann nicht als
erfüllt anzusehen, wenn der Auszunehmende

) im Concurse befangen ist;2) öffentliche Armenunterstützung bezieht oder im Caufe der letzten zwei Jahre
bezogen hat;

3) mit der Entrichtung der Staats= oder Gemeindeabgaben sich im Rückstande
befindet.

Art. 29.

Für die Verleihung des Bürger- oder Nachbamechts dürfen zihern den etwaigenVerlãgen nur Sporteln im Höchstbetrage von drei Mark erhobenwBei der Begründung des Bürgereechts durch Anstellung sind og uon Ver-
läge zu berechnen.

Die Erhebung eines Bürger- eun inectgenen ist nicht gestattet.t. 30.
Bestehen in einer Gemeinde bechrt.n mit dem Bürger= oder Nachbarrechte

verbundene Nutzungen, welche aus dem Gemeindevermögen an die Bürger oder
Nachbarn abgegeben werden, so darf noch ein besonderes Einkaussgeld durch Orts-
statut bestimmt werden, welches jedoch den zehnfachen Betrag der nach einer zehn-
jährigen Durchschnitksrechnung dem Berechtigten in einem Jahre zugutekommenden
Nutung, nach Abzug der darauf ruhenden Lasten, nicht überschreiten darf. Dem
neuen Bürger oder Nachbar bleibt indeß nachgelassen, von der Bezahlung des Ein.
kaufsgeldes durch Verzicht auf die bei dieser Feststellung in Betracht gezogene Ge-
meindenutzung zu Gunsten der Gemeindekasse während eines Zeitraums von fünf
zehn Jahren sich frei zu machen.

Art. 31.

Gegen die Entscheidungen der Gemeindebehörden über die Verleihung des
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Bürger vder Nachbamechts findet die Berusung an die vorgesetten Verwallungs-
behörden Stalt, sowie umgekehrt den Gemeindebehörden gegen die Entscheidung der
Verwaltungsbehörden die Berusung an die böhere Stelle freisteht.

Art.
Das Bürger= oder Nachbarrecht kam“ von einer und derselben Person in

mehreren Gemeinden erworben und gleichzeitig besessen werden.
Art. 33.

Das Bürger= oder Nachbarrecht muß auf Verlangen der Gemeindebehörde
von denjenigen Personen männlichen Geschlechts erworben werden, welche, bei dem
Vorhandensein der gesetzlichen Voraussetungen (Art.2

1) den Unterstützungswohnsis. in dem Gemeinbezirke ewworben, oder
2) seit drei Jahren im Gemeindebezirke ein Gewerbe selbsiständig betrieben

haben.
Art. 34.

Die neu eintretenden Bürger vder Nachbarn (Artt. 25 — 30) werden in ein
zu diesem Zwecke zu haltendes Buch oder Verzeichniß eingetragen und erhalten
hierüber eine Bescheinigung in glaubhaster Form ausgefertigt, mit deren Aus-
händigung das Bürger= oder Nachbar#echt in Krast mitt. Dabei haben sie, mit
Ausnahme der Ehrenbürger, dem Gemeindevorstande die getreue Ersüllung der
Bürger= oder Nachbarpflichten durch Handschlag anzugeloben.

v 5

Gegen diejenigen, welche ihren Verpflichtungen rücksichtlich des Gewinns des
Bürger= oder Nachbareechts innerhalb einer ihnen zu bestimmenden Frist nicht nach-
kommen, kann die Gemeindebehörde Geldstrasen bis zu 300 Mark jährlich aus.
sprechen.

Art. 36.
Das Bürger vder Nachbarrecht geht verloren:

1) durch Verlust der Staatsangehörigkeit;
2) durch ausdrückliche Verzichtleistung, dafern eine Verpflichtung zum Erwerb

des Bürger= oder Nachbamechte nicht besteht.
3) durch Aufgabe des Wohnsikes im Gemeindebezirke, dafern der Wegsiehende

in demselben weder mit einem Wohnhause ansässig bleibt, noch eine selbstständige
gewerbliche Niederlassung behält, noch mit Zustimmung der Gemeindebehörde unter
Bestellung eines im Gemeindebezirk wohnhaften Bevollmächtigten zur Entrichtung der
Gemeindeleistungen sein Bürger, oder Machbarrecht sich ausdrücklich wrhebilt.Fürstl. Schw.-Nudolst. Gesetzsammlung XXXVII
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Art. 37.

Den ihren ständigen Wohnsitz im Gemeindebezirke habenden Bürgern oder
Nachbarn liegt außer den allgemeinen Verpflichtungen der Gemeindemitglieder die
besondere Pflicht der Uebernahme von Gemeindeämtern und von Austrägen zum
Gemeindebesten ob, soweit nicht durch das Gesetz selbst Ausnahmen gestattet sind.

Wer die Annahme einer Wahl ohne gesetzlichen Entschuldigungsgrund ver-
weigert, oder ohne einen solchen Grund ein übernommenes Amt niederlegt, verliert
zur Strase sein Stimmrecht in der Gemeinde für den Zeitraum, für welchen er ver-
Vflichtet war, das Amt zu übernehmen oder beizubehalten.

Zweites Capitel.
Für städtische Gemeinden.

1. Von der Gemeindeversammlung.
38.

Die Gemeindeversammlung wird durch die Gesammtheit der stimmberechtigten
Bürger gebildet.

Art. 39.
Stimmberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die sich imn Besibe des Bürger-

rechts befinden.
Art. 40.

Das Stimmrecht ruht so lange, als der Stimmberechtigte
1) abwesend ist, ohne sein Bürgerrecht verloren zu haben, insofern er nicht zur

Ausübung seines Stimmrechts einen stimmfähigen Bürger gehörig bevollmächtigt
und dem Vorstande der Gemeindebehörde als ständigen Stellvertreler angezeigl hat,

2) öffentliches Almosen, sei es an Geld, Kost oder Wohnung 2c., empfängt,
3) seine über zwei Jahre rückständigen Staats oder Gemeindcabgaben nicht

berichtigt hat,
4) im Concurse befangen ist,
5) sich nicht im Vollgenuß der bürgerlichen Ehrenrechte befindet.

¾

Die Ausübung des Stimmrechts muß in der Regel in Person bewirkt werden.
Ausnahmeweise ist Stellvertretung nachgelassen denjenigen Bürgern, welche

durch beiheinigte Krankheit oder Abwesenheit genügend entschuldigt sind. Stimm
berechtigte Frauen dürfen ihr Stimmrecht nur durch Stellvertreter aucüben. Der
Stellvertreter muß der Gemeindebehörde durch schriftliche Vollmacht als solcher be-
Frichnet und stimmberechtigter Bürger (Art. 39) sein.
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Der Ehemann oder Sohn ist aber zur Vertreiung der Chefrau oder Mutier

auch ohne eigene Stimmberechtigung zuzulassen, wenn er sich nur im Besict der
bürgerlichen Ehrenrechte und der Volljährigkeit befindct.

Art. 42.
Die Zusammenberufung der Gemeindeversammlung erfolgt, wo nicht ein An.

deres ausdrücklich vorgeschrieben ist (Art. 49. Nr. 4), durch den Vorstand der Ge-
meindebehörde ausschließlich.

Nrt. 43.
Soll in einer Gemeindeversammlung über einen Gegenstand berathen und Be-

schluß gefaßt werden, so muß die Einladung, soweit dies thunlich, wenigstens einen
Tag vorher, unter Angabe des Zweckec, der Zeit und des Ortes der Versammlung
in ortsüblicher Weise durch mündliche Bestellung, öffenklichen Auschlag oder Aue
rus #c. geschehen. Der Zweck kann besonders in einem Anschlage angekündigt
werden.

Es können Gemeindebußen bis zu 3 Mark für diejenigen angedroht und gegen
solche ausgesprochen werden, welche ohne hinreichende Enischuldigung ausbleiben oder
zu spät kommen.

Art. 44.
Die Zusammenberusung der Gemeindeversammlung kann in Gemeinden von

mehr als 1000 Einwohnern nach Abtheilungen ersolgen. Es darf jedoch eine solche
Abtheilung in der Regel nicht weniger als 500 Einwohner umsassen. Die üb#t
die Abstimmungsfrage abgegebenen Stimmen werden in diesem Falle aus den ver
schiedenen Abtheilungen zusammengczählt.

Art. 45.
Alle einer Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegten Fragen müssen

so gesaßt sein, daß ihre Beantwortung einfach durch „Ina“ oder „Nein“ e
folgen kann.

Eine Vortragserstattung über den Gegenstand der Abstimmung muß voraue

gehen und eine Berathung darüber in dlint. 46.
Den Vorsitz in der Veemm fn derjenige, welcher dieselbe einbernsen

hat (Art. 42), in Person, bezüglich durch von ihm zu ernennende Stellvertreier=
wenn die Zusammenberufung in mebreren Abtheilungen erfolgt (Art. 440. Der
Vorsitzende erössnet die Situng, leitet die Verhandlungen und bestimmt den Schluß.
Er hat das Recht, diejenigen Mitglieder der Versammlung, welche Störungen

13·
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veranlassen, zur Ordnung zu verweisen oder auch aus der Versammlung entfernen
zu lassen; ebenso steht ihm in solchen Fällen das Recht zu, die Versammlung sofort
zu schließen. — Wegen Störung der Ordnung der Versammlung dürfen neben den
elwa verwirkten gerichtlichen Strafen in jedem Falle von dem Vorsitzenden Geld.
bußen bis zu 6 Mark verfügt werden. "

Beleidigungen gegen den Vorsitzenden unterliegen der Beurtheilung nach den
Gesetzen.

Art. 47.
Die Gültigkeit eines Gemeindebeschlusses ist bedingt durch:

1) gehörige Anordnung und Bekanntmachung der Gemeindeversammlung.
2) Gegenwart und Abstimmung von wenigstens zwei Drittheilen der Stimm-

berechtigten,
3) eine die Hälste der Abstimmenden übersteigende (absolute) Mehrheit der

Stimmen, wenn nicht für einzelne Gegenstände etwas Anderes gesetzlich vorgeschrieben
ist (z. B. Art. 75).

Bei Stimmengleichheit wird die vorgelegte Frage als verneint angesehen.
Art. 48.

Erscheinen nicht zwei Dritlheile der Stimmberechtigten, so ist eine zweite Ver-
sammlung anznordnen, und wenn auch in dieser jene Zahl nicht zusammenkommt, so
Fgill das als gültiger Beschluß der Gemeinde, was die Mehrheit der erschienenen
Slimmberechtigten beschließt.

Bei Stimmengleichheit gilt auch in diesem Falle die Frage als verneint.
Art. 49.

Die volle Gemeindeversammlung muß berusen werden:
1) zur Vornahme der vorschriftsmaßigen Wahlen (Art. 53);
2) wenn Krast Gesetzes oder einer Verordnung eine öffentliche Verkündigung

an die Gemeinde erfolgen soll, insofern diese nicht durch offentliche Blälter oder auf

andere tnr uur Gemeinde gebräuchliche Weise mit gleicher Wirksamkeit ersolgen kam:3)wenndie Vornahme einer Handlung ausdrücklich an die Entscheidung derGencisderrrsimnalm gebunden ist;
4) wenn von den höheren Behörden die Vernehmung der Gemeindeversamm-

lung angeordnet wird, in welchem Falle das Landrathsamt die Gemeindeversamm-
lung beruft und leitet;

5) wenn die Gemeindebehörde die Zusammenberusung für räthlich hält (z. B.
Art. 88).
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Ueber die in einer Gemeindeversammlung vorgekommenen Verhandlungen, ins
besondere über die Abstimmungen und die gefaßten Beschlüsse, hat der Schristführer
der Gemeinde das Wesentliche in einem Protokolle niederzuschreiben und dabei zu.
gleich genau anzugeben, wie den Erfordernissen der Gültigkeit der gefaßten Be-
schlüsse (Art. 47) entsprochen worden ist.

Das Protokoll ist, nachdem es vorher öffentlich verlesen, und daß dieses ge-
schehen, in demselben bemerkt worden, von dem Vorsitzenden und dem Schristführer
zu unterzeichnen.

2. Von der Gemeindebehörde.
u. Zusammensehung.

Art. 51.
An der Spitze der städtischen Gemeinde steht der Stadtrath unter dem Vor-

sitze des Bürgermeisters. Der Stadtrath besteht außer dem Bürgermeisler
1) in den Städten bis zu 1000 Einwohnern aus vier Mitgliedern,
2) in den Städten von 1000 bis 2500 Einwohnem aus sechs Mitgliedern,
3) in den Städten mit mehr als 2500 Einwohnem aus acht Mitgliedern.

Art. 52.
In den Städten von mehr .als 2500 Einwohnem wird dem ersten Bürger-

meister ein zweiter Bürgermeister beigeordnet, der gleichfalls Sitz und Stimme im
stadträthlichen Collegium erhält. Es kann indeß mit landesherrlicher Genehmigung
von der Wahl eines zweiten Bürgermeisters abgesehen werden.

Der Stadtrath muß einen Rechnungsführer und das ersorderliche Dienerpersonal
annehmen, da nöthig auch einen besonderen Schristführer. Erforderlichen Falls kann
der Stadtrath sich auch einen oder mehrere Bezirksvorsteher (Viertelsmeister, Vier-
leute) beiordnen.

b. Wahl.
Art. 53.

Die Wahl der Gemeindebehörde erfolgt durch die Gemeindeversammlung.
M

Wahlberechtigt sind alle diejenigen, welche nach Artt. 39, 40, 41 das Stimm-

recht ausüben können; wählbar aber nur üot männliche Bürger, dieI) das 25. bbenefahr vollendet haben,si
2) mindestens ein Jahr lang im Besitze - Bürgerrechts befinden, und welche
3) sich eines guten Leumundes erfreuen (Art. 27).
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Bei der Wahl des ersten Bürgermeisters kann davon abgesehen werden, daß
der Gewählte schon zur Zeit der Wahl das Bürgerecht besitzt. Fällt die

Wahl auf einen Nichtbürger. v(- tritt derselbe mit Uebertragung der Stelle ohneWeiseres in das Bürgerecchtein
Art. 55.

In jeder städtischen Gemeinde werden durch den Bürgermeister Listen der
Stimmberechtigten (Art. 39) aufgestellt. Dieselben sind wenigstens alljährlich zu
berichtigen und alsdann an einem öffentlich bekannt zu machenden Orte zehn Tage
lang auszulegen.

Während dieser Zeit kann jeder stimmberechtigte Bürger gegen die Richtigkeit
der Listen mündlich oder schriftlich Einwendungen erheben, über deren Triftigkeit der
Stadtrath innerhalb zehn Tagen zu entscheiden hat. Innerhalb zehn Tagen nach
der Mittheilung der Entscheidung ist eine Berufung an das Landrathsamt zulässig.
welches endgültig enischeidet.

Art. 56.
Die Wahltermine werden von dem Bürgermeister acht Tage vorher durch offent-

liche Bekanntmachung in der ortsüblichen Weise zur allgemeinen Kenntniß gebrachl.
Die Vorladung der Wahlberechtigten ersolgt in gleicher Weise, wie zu jeder Ge-
meindeversammlung (Art. 43). Der Brgermeister bestimmt die Stunde des Be,
Finnens und des Schlusses der Wahlhandlung.“

Art
Von dem Ermessen des Bürgemneisters hängt es ab, die Wähler nach Ab-

theilungen (Art. 44) vorladen zu lassen.
Art. 58.

Zu den Wahlversammlungen haben nur die Wahlberechtigten Zutritt. Der
(erste) Bürgermeister führt in solchen den Vorsitz und handhabt die Ordnung.

Derselbe wählt aus der Wahlversammlung zwei bis seche Mitglieder, welche
mit ihm den Wahlvorstand bilden und ihn im Wahlgeschäfte unterstützen.

Art. 59.
Der Bürgermeister eröffnet zu der angesetzten Stunde die Wahlversammlung,

verkündigt den Zweck derselben, hebt die einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen
herwor und fordert die erschienenen, in der Wahlliste vorzumerkenden, Wähler auf,
so viele Namen auf die an dieselben vertheilten, mit dem Gemeindestempel ver-

sehenen 9a#u- eigenhändig und deutlich zu schreiben, als zu wählen sind (vergl.aber Art.6
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Art. 60.

Die beschriebenen Wahlzettel werden von jedem Wähler persönlich in ein
ausgeslelltes Gefäß gelegt. Zusendung der Wahlzettel ist unzulässig. — Abstimmung
durch Bevollmächtigte ist nur denjenigen gestattet, welche ihr Stimmrecht überhaupt
durch solche (Art. 39, „ und b. Art. 40, Nr. 1. Art. 41) ansüben können.

 bul.
Ungestempelte, oder solche Wahlzettel, aus denen bestimmte wählbare Personen

nicht zu erkennen sind, sind wirkungslos.
Einzelne Namen nicht wählbarer vder nicht erkennbarer Personen beeinträchtigen

die Gültigkeit der auf demselben Wahlzettel stehenden zulässigen Namen nicht.
Wahlzettel, auf welchen zu viel oder zu wenig Namen sich verzeichnet finden, sind
nicht ungültig; im ersten Falle werden die in der Reihenfolge letzten zu viel ge-
schriebenen Namen nicht mitgezählt.

rt. 62.

Die Wähler sind befugt, der Stimmenverlesung und Zählung beizuwohnen.
Dieselbe muß vorher öffentlich bekannt gemacht sein. . Der Vorsitznde verliest die
abgegebenen Stimmen, und die Mitglieder des Wahlvorstandes (Art. 58) verzeichnen
die Stimmen auf von ihnen zu führenden und zu unterschreibenden Zetteln. Die-
selben unterzeichnen mit dem Vorsitzenden und Protokollführer das Protokoll.

Art. 63.
Zur Gültigkeit der Wahl in dem anberaumten ersten Termine ist erforderlich,

daß die Vorladung der Wahlberechtigten in orksüblicher Weise bewirkt wurde, zwei
Drittheile der Wahlberechtigten erschienen sind und ihre Wahlzettel abgegeben haben.

Sind nicht zwei Drittheile erschienen, oder haben nicht so viele ihre Wahlzeltel
abgegeben, so werden die abgegebenen Stimmzettel uneröffnet gelassen und einst-
weilen unter Gemeindesiegel gelegt. Es muß sodann ein weiterer Wahltermin
innerhalb der nächsten acht Tage anberaumt werden, wozu jedoch nur diesenigen
vorgeladen werden, welche im ersten Termine nicht erschienen sind und Wahlzettel
nicht abgegeben haben. Werden auch in diesem Termine, mit Zurechnung der im
ersten Termine Erschienenen, zwei Driltheile der Stimmberechtigten nicht erreicht,
so ist das Resultat der abgegebenen Stimmen als gültige Wahl anzusehen.

19

Beschwerden gegen das Wahlverfahren müssen innerhalb zehn Tagen nach dem
Wahltermine bei dem Stadtrathe mündlich oder schristlich angebracht werden, welcher
solche mit den Wahlacten zur endgültigen Entscheidung an das Landrathsamt
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abgibt. Diesem sind die Wahlacten aber auch dann, wenn eine Beschwerde nicht
erhoben ist, zur Einsicht und Prüfung vorzulegen. Das Landrathsamt kann wegen
wesentlicher Unregelmäßigkeiten oder wegen gesetzlicher Unzulässigkeit einzelner
gewählter Personen die Ungültigkeit der Wahl einzelner vder aller Gewählter aus-
sprechen und eine neue Wahl anordnen.

Art. 65.
Das Wahlergebniß ist in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu machen.
Die Wahlzettel sind, sobald das Wahlversahren als rechtsbeständig anzusehen

ist, zu vernichten.
un) der Bürgermelster.

rt. 66.

Die Wahl der Bürgermeister leitet der erste oder zweite Bürgermeister oder
der Stellvertreter des Bürgermeisters, je nach dem der zweite oder erste oder der
alleinige Bürgermeister gewählt werden soll. Fehlt es an den hiemach zur Leitung
der Wahlen berufenen Personen, so tritt das Landrathsamt an deren Stelle.

Art. 67.
Für jeden Bürgermeister findet eine besondere Wahlhandlung statt. Gewählt

ist derjenige, welcher mehr als die Hälste der abgegebenen Stimmen (absolute

äo erhalten hat.erste Abstimmung eine absolute Stimmenmehrheit nicht ergeben, sowird zur uenen Abstimmung geschritten, bei welcher nur denjenigen beiden Can-
didaten Stimmen gegeben werden dürfen, die bei der ersten Abstimmung die meisten
Stimmen erhalten hatten.

Sollten mehr als zwei Candidaten die meisten Stimmen gleichmäßig erhalten
haben, so bestimmt das Loos diejenigen beiden unter ihnen, welche in die engere
Wahl übergehen sollen. Auch bei dieser Wahl entscheidet absolute Mehrheit und
wenn bei dieser zweiten Wahl abermals Stimmengleichheit vorhanden ist, so ent
scheidet das Loos.

Art. 68.

Ein Zwang zur Annahne der Wahl zum Bürgermeister findet nicht Statt.Folgende Personen ab
I!) Mitglieder und znnss: Beamte boriengen Behörden, durch welche der Staat

das Aufsichtsrecht über die Gemeinden aus
2) Geistliche und Lehrer an estnuüchen üuuemichtennnauen,
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können eine auf sie gefallene Wahl zumBürgermeister nur dann annehmen, wenn
sie aus ihrem zeitherigen Amte ausscheiden.

Art. 69.

Nach erfolgter Wahl müssen die - dem Landrathsamte zur Einsichtund Prüfung vorgelegt werden !•

Die Wahl der Bürgermeister uut a zwölf Jahre. Eine Wabl auf längere
oder auf Lebenszeil ist sedoch nicht ausgeschlossen. Zur Gültigkeit jeder Wahl int
landesherrliche Vestätigung erforderlih.

Wird nach Verwersung der ersten Mahl die Beslätigung auch der zweiten
versagt, so steht dem Ministerium das Recht zu. das Amt des Bürgemneisters auf
Kosten der Stadt durch einen Commissarius interimistisch verwalten zu lassen.

Dhy) der andern Mliglieder des Stadtratho.
Art. 71.

Die anderen Mitglieder des Stadtratbs werden auf sechs Jahre gewählt,
jedoch verliert jede Wahl ihre Wirkung mit dem Aushören der Bedingungen der
MWählbarkeit. Nach Ablauf von drei Jahren scheidct die Hälfte der Mitglieder aus
und wird durch neue Wahlen ersebt. Die nach den ersten drei Jahren Aue-
scheidenden werden durch das Looc bestimmt. Die Ausscheidenden können wieder
gewählt werden.

Art. 72.
In den Stadtrath können solche Bürger nicht gewählt werden, welche eine

Stelle bei einer zur Führung der Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung und
Ortspolizei berufenen Bebörde bekleiden.

Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn, sowie Brüder können

nicht gleichzeitig Mitglieder des Stadtratbs *Nrt. 7.
Die Wahl zur regelmäßigen GEan un des Stadtraths findet in der Zeil

vom 15. bis 30. November Statt. Zum Ersatz außergewöbnlich ausgeschiedener
Mitglieder sind außer der Ordnung Wahlen vorzunehmen. Die Ergänzungswallen
sind nur auf den Rest derienigen seche Jahre gültig, auf welche der Auggeschiedene
gewählt war.

Art. 74.

Für das Wahlverfahren sind die #esimmmyen in den Artl. 58 a maßgebend.Furstl. Schw.-Rudolst. Gesesammlung XXXV
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Art. 75.

Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Loos. — Wenn einer von den mit gleichen
Stimmen Gewählten einen zulässigen Ablehmungsgrund geltend machen will und
kann, so ist dies vor der Loosziehung zu bewirken, wodurch dieser von derselben
ausscheidet und entweder der andere mit gleichen Stimmen Gewählte ohne Weiteres
als gewählt anzusehen ist, oder, wenn deren mehrere sind, das Loos unter diesen
entscheidet.

Art. 76.
Das Amt eines Mitgliedes des Stadtraths kann von einem in dem Gemeinde-

bezirk sländig wohnenden Bürger nicht auggeschlagen werden, sobald nicht nachge-
wiesen wird, daß daraus für die Gesundheit besondere Gefahr oder für die häus.
lichen Verhälmisse ein bedeutender Nachtheil entsiehen werde (Art. 37).

Ausnahmsweise kann die Wahl ausgeschlagen werden: von im activen Diensie
stehenden Hof= und Staatsdienem, von Kirchen und Schuldienern, von Aerzten und
Wundärzten, ingleichen von denjenigen Bürgern, welche unmitkelbar vor der auf sie
gesallenen Wahl ein Gemeindeamt während der vorschriftsmähigen Dienstzeit ver-
waltet, endlich von denjenigen Bürgern, welche das 60. Lebensjahr überschritten
haben.

f. und Staatsdiener, Kirchen= und Schuldiener bedürfen zur Annahme der
Wahl der Genehmigung der vorgesetzten Dienstbehörde.

Ein einmal angenommenes Amt kann nicht aufgegeben werden, wenn nicht
inischen solche Verhältnisse eingetreten sind, die berechtigt hätten, das Amt gleich
nach erfolgter Wahl auszuschlagen (Art. 37).

Ueber die Gründe der Ablehnung und des Aufgebens entscheidet zunächst der
Stadtrath, sodann auf Berufung das Landrathoamt.

Art. 78.
Schlägt ein mit den meisten Stimmen Gewählter die Wahl aue und seine

Ablehnungegründe werden anerkannt, so mus sofort eine neue Wahl angeordnet
werden.

Art. 79.
Nach vollendeter Wahl sind die Wahlacten dem Landrathsamie zur Einsicht

und Prüfung vorzulegen (An. 6).
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Art. 80.

Die bei der regelmäßigen Ergänzung des Stadtraths neu gewählten Mitglieder
treten mit dem Anfange des nach der anberaumten Wahl folgenden Jahres in ihr
Amt; die Auescheidenden bleiben bis dahin in Thätigkeit.

rc) der andern Gemeinvebeamien.

Art. 81.
Bezirksvorsteher werden aus der Reihe der nach At. 54 wählbaren Bürger

auf sechs Jahre von dem Stadtrathe gewählt.
Demselben steht auch die Wahl des Rechnungsführers, des Schristführers und

des Dienerpersonals zu. Diese müssen nicht nothwendig Gemeindemitglieder sein.
Soll die Anstellung derselben auf Lebengzeit ersolgen, so ist die (Genehmigung des
Landrathsamtes erforderli

Der Nechnungsführer hat Caution zu stellen.

c. Verpflichtung, Besoldung und Pensionirung der Gemeindebeamten.
Art. 82.

Der Bürgermeister wird vor seinem Amtsantritte durch das Landrathsamt in
Eid und Pflicht genommen: die übrigen Mitglieder des Stadtraths, der Rechnungs-
führer, der Schriftführer und das Dienerpersonal, ebenso die Bezirksvorsteher, werden
durch den Bürgermeisler in öffentlicher Sitzung des Stadtraths mittelst Handschlags
an Eidesstatt verpflichtet.

Art. 83.
Bürgermeister, Rechnungeführer, Schriftführer und das Dienerpersonal haben

Anspruch auf eine den Verhälmissen der Gemeinde entsprechende Besoldung. Die
Höhe derselben wird durch den Stadtrath festgestellt, jedoch erst nach eingeholter
Genehmigung des Ministeriums rücksichtlich des Gehaltes des Bürgermeisters, und
des Landrathsamtes rücksichtlich der Besoldung der andern Gemeindebeamten. Das
Ministerium, bezüglich das Landrathsamt, ist berechtigt, die von dem Stadtrathe
vorgeschlagenen Sätze auf augemessene Weise zu erhöhen oder zu ermäßigen.

en Siellvertretern der Bürgermeister, sowie den Bezirksvorstehern sleht ein
Anspruch auf Besoldung nicht zu; es bleibt jedoch den Gemeinden, in welchen von
denselben umfänglichere Leistungen verlungt werden, überlassen, angemessene Ver-
Kütung dafür mit Genehmigung des Landrathsamtes zu vewwilligen.

Die Mitglieder des Stadtraths außer den Bürgermeistern erhalten keine Be-
soldung.

14°
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Art. 84.

vxebenslanglich angeslellle Gemeindebeamte haben unter denselben Boraussetzungen
wie die Givilstaatodiener Anspruch auf Pension. Für die Feststellung dieser Pension
sind zunächst die mit Genebmigung des Ministeriums bezüglich des Landrathsamtes
geschlossenen Anstellungsverträge, und wenn diese keine Bestimmung darüber ent-
halten, die wegen der Pensionirung der Civilstaatsdiener geltenden gesetzlichen Vor-
schristen maßgebend.

Gemeindebeamte, die nur auf eine bestimmte Reihe von Jahren angestellt sind,
haben einen Pensions-Anspruch nur dann, wenn ihnen ein solcher ausnahmsweise
durch den Austellungsvertrag mit der erforderlichen höheren Genehmigung zuge-
standen ist.

AI. Befugnisse und Obliegenheiten der Gemeindebehörde.
Art. 85.

Der Stadtrath vertritt die volle Gemeinde in ihren Rechten und Verpflichtungen.
Der an der Spite des Stadtraths und der ganzen Gemeindeverwallung stehende
Bürgermeister ist berufen, die unmittelbare Leitung der Verwaltungsgeschäfte zu
führen und in denselben zu entscheiden, soweit das Recht der Entscheidung nicht dem
gesammten Stadtrathe durch das Gesetz vorbehalten ist.

Vor das stadträthliche Collegium gehören, nach erfolgter Vorbereitung durch
den Bürgermeister, solgende Angelegenheiten:

1) Feststellung des Einnahme und Ausgabe Vorauschlags in allen Gemeinde-
Verwaltungszweigen:

2) Genehmigung der eiwa nöthig werdeuden Ueberschreitung veranschlagter
Ausgabebemäge oder der Verwendung vorkommender Einnahmeüberschüsse, ingleichen

3) Ausführung solcher Baulichkeiten, die im Voranschlage nicht aufgenommen sind;
4) Abhörung und Justification der Gemeinderechnungen:
5) Einführung oder Aenderung von Abgaben und Leistungen für die Gemeinde,

mit Einschluß der Erhebungsweise:
6) Ankauf oder Veräußerunn von Grundstücken, einschliehlich von Gebäulichkeiten

oder Gerechtsamen der Gemeinde;
7) Erwerbung oder Aufgebung von NRechten überhaupt, sowie Eingehung neuer

Verbindlichkeiten für die Gemeinde, soweit nicht schon bei Feststellung des Vor-
anschlags die diesfallsige Befugniß dem Bürgermeister eingeräumt worden ist,
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namentlich die Aufnahme von Anleihen für die Gemeinde, Verpachtung von Ge
meindegrundstücken und Gerechtsamen, Erlaß von Gemeinderückständen:

8) Veränderung der bisherigen Bewirthschaftungoweise des Gemeindegutes:
9) Einziehung von Gemeindenutzungen, welche bisher den einzelnen Gemeinde.

mitgliedern lediglich als solchen zusielen, zum Besten der Gemeinde;
10) Verwilligung von Nutungsrechten am Gemeindegute;
11) Festsiellung der Verkaufspreise für die Nutzungen aus dem Gemeindegute,

insbesondere aus der Gemeindewaldung, soweit diese Feststellung nicht schon bei
Genehmigung des Vorauschlags erfolgt ist und soweit der Verkauf nicht im Wege
des Verstricho, ohne Vorbehalt der Genehmigung, ersolgt:

12) Auswahl des Nechnungsführers, des Schristsübrers und des Dienerpersonals
nach Mahgabe der Vorschrist im Art. 81, sowie Bestimmung der Gehaltsbezüge
und Pensionen nach Vorschrift der Artt. 83 u. 84,

13) neue Anstalten und Einrichtungen für Gemeindezwecke:
14) Fesistellung ortögesetzlicher Bestimmungen (Artt. 13 und 166, 3.):
15) Prozeßführung der Gemeinden, Abschluß von Vergleichen:
16) Verleihung des Bürgerrechts und Entlassung aus dem Bürgewerbande

(Artt. 25 bis 37), ingleichen die Ertheilung des Ehren Bürgerrechts (Art. 25);
17) geltend gemachte Ansprüche auf den Unterstützungswohnsitz:
18) Ablehnung der Wahl zu einem Mitgliede des Stadtraths, sowie Auslritt

aus dem bereits angetretenen Stadtrathsamte vor Ablauf der Zeit, für welche die
Wahl getroffen war (Artt. 76 u. 77):

19) Vorstellungen, welche gegen Versügungen des Bürgermeisters wegen Ver-
waltung des Gemeindevermögens oder sonst an den Stadtrath gelangen.

Art. 86.
Jedes einzelne Mitglied des Stadtraths hat das Recht, sich durch Einsicht der

Acten und Rechnungen oder durch Auskunftserbittung von dem Bürgermeister Ueber
zeugung über die Ausführung der Collegial-Beschlüsse, die gehörige Verwendung der
Gemeinde-Einnahmen und die Einhaltung der festgestellten Voranschläge zu ver
schaffen.

Art. 87.
Der Stadtrath ist verbunden, sein Gutachten über alle Gegenstände abzugeben,

welche ihm zu diesem Zwecke durch die Aussichtsbehörden vorgelegt werden.
Art. 88.

Der Stadtrath kann beschließen, Gegenstände von besonderer Wichtigkeit vor
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der definitiven Beschlußfassung hierüber zur Kenntniß der Gemeinde zu bringen und
derselben die zu fassenden Beschlüsse im Entwurse vorzulegen, damit es jedem Bürger
möglich sei, Erinnerungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist bei dem Bürger
meister oder einem andern dazu besonders beauftragten Mitgliede des Stadtraths
anzubringen, welche dann bei der Beschlußfassung in Erwägung zu ziehen sind.

Art. 89.
Alle an den Stadtrath gerichteten Vorstellungen und Eingaben nimmt der

Bürgermeister entgegen. Derselbe vertheilt die Geschäste, ruft, wenn nicht regel-
mäßige Sitzungstage festgestellt sind, wenigsteus einmal im Monat den Stadtrath
zu einer Situung zusammen, leitet die Verhandlungen, schließt die Situngen und

bondhat die Ordnung in denselben.u den Sitzungen des Stadtrathe werden, nach dem Ermessen des Bürger-
’“me auch die Gemeinde oder Bezirksvorsteher zugczogen.

Die Angabe der Gegenstände, worüber berathen werden soll, erfolgt regelmäßig
zwei Tage vor der Sitzung an die einzelnen Stadtrathsmitglieder.

Art. 91.
Die Sißungen des Stadtraths sind öffentlich; es kann jedoch von jedem Mit-

gliede des Collegiums die Ausschließung der Oeffentlichkeit beantragt werden, wo-
rüber in geheimer Sitzung beschlossen wird.

Die Sißtzungen sind in geeigneter Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Vor dem Sitzungslocale oder in demselben ist in der Regel das Verzeichniß der zur
Berathung vorliegenden Gegenstände anzuschlagen.

Art. 92.
Der Stadtrath kann nicht anders beschließen, als wenn die Hälste seiner Mit-

glieder, mit Einschluß des oder der Bürgermeister, anwesend ist. Nur in sehr
eiligen, sowie in einfachen Sachen kann durch drei Mitglieder, mit Einschluß des
Bürgermeisters, ein Beschluß gesaßt werden, der indeß in der nächsten Sißung be-
kannt zu machen ist

Läßt sich ein Stadtrathemitglied durch sein Verhalten, insbesondere durch fort-
gesetztes Ausbleiben aus den Situngen ohne genügende Entschuldigung eine dauernde
Vernachlässigung seiner Amtepflicht zu Schulden kommen, so kann dasselbe durch
Beschluß des Stadtraths, und mit Genehmigung des Ministeriums, aus dem stadt.
räthlichen Collegium ausgeschlossen werden (Ark. 166, Nr. 5).
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Art. 93.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gesaßt. Bei Slimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 94.
Wenn in dem Stadtrathe über die eigene Angelegenheit einzelner Mitglieder

oder ihrer Adcendenten, Descendenten oder Ehefrauen verhandelt wird, so dürfen
sene an der Verhandlung nicht Theil nehmen. Die Beschlußfassung hierüber sleht
den unbetheiligten Mitgliedern des Staatsraths und, wenn eine beschlußfähige An-
zahl von Unbetheiligten nicht vorhanden ist, dem Landrathsamte zu. Bleibt dann
nach dem Ausscheiden der Betbeiligten eine beschlußfähige Versammlung nicht übrig.
so hat das Landrathsamt zur Erledigung des vorliegenden besonderen Falles für
die ausscheidenden Mitglieder Ersatzwahlen nach Arlt. 53 ff. anzuordnen, bei welchen
nur unbetheiligte Bürger Stimmen erhalten dürsen. Ist auch auf diesem Wege eine
beschlußfähige Stadtrathsversammlung nicht zu Stande gekommen, so ist der Fall
der Gemeindeversammlung zur Entscheidung vorzulegen. In dieser steht den Be-
theiligten ein Stimmrecht nicht zu. Sinkt hierdurch die Zahl der Stimmen unter
die Hälfte der nach der Stimmliste in der Gemeinde überhaupt abzugebenden Stim-
men hinab, so geht die Emscheidung der Sache auf das Landrathsamt über.

Art. 95.
Die Beschlüsse des Stadtraths und die Namen der dabei amwesend gewesenen

Mitglieder sind in ein besonderes Buch einzutragen. Etwaige Protokolle müssen nach
vorheriger Vorlesung und Genehmigung vom Vorsitzenden und Schriftführer unter-
zeichnet werden.

Art. 96.
Zu dem besondem Geschäftskreise des Bürgermeisters gehört, für die Bekannt,

machung und Ausführung der die Gemeindeverwallung betreffenden Gesetze und
Verordnungen, sowie der Beschlüsse der ihm vorgesetzten Behörden zu sorgen, die
unmittelbare Leitung aller Verwaltungegeschäfte zu führen, die Beschlüsse des Stadt-
r#aths oder der Gemeindeversammlung vorzubereiten und zur Ausführung zu bringen,
die Gemeindeaustalten und Stiftungen, sowie das Gemeindevermögen zu verwalten,
bezüglich die dazu bestellten Beamten zu beaufsichtigen und lepztere zu instruiren, die
Gemeinde nach Außen zu vertreten und ihre Rechte zu wahren, mit Behörden und
Privatpersonen im Namen der Gemeinde zu verhandeln, den Schriftenwechsel für
dieselbe zu führen, die Urkunden und Acten der Gemeinde auszubewahren, die Ge-
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meindeabgaben nach den Gesetzen vder Beschlüssen zu vertheilen und für deren Ein.
zichung zu sorgen.

Die Fassung selbstständiger Beschlüsse steht dem Bürgermeister insoweit zu, als
diese zur Ausführung gefahter Beschlüsse des Stadtraths, zur Anwendung der Ge.
setze und Ortsslatuten gehören. Er vollzieht die Verpflichtung neu eintretender
Bürger (Art. 34).

Art. 97.

Der Bürgermeister hat jedesmal, bevor die Prüsung des Voranschlages der
Einnahmen und Ausgaben erfolgt (Art. 131), in össentlicher Situng des Stadt.
ralhs ein vollständiges Reserat über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-
angelegenheiten zu erstatten.

Art. 98.

Der erste Bürgermeister ist Syndikus der Gemeinde, mit der Besugniß, in
Prozessen einen Anwalt anzunehmen. Die Ausfertigung von Syndikaten ist des-
halb nicht erforderlich.

« Art. 99.

Der Bürgermeister ist verpflichtet, auf Verlangen der Regierung und kraft be-
sondern Austrags derselben sich der unentgeltlichen Handhabung der gesammten
Sicherheits, Ordnungs., Sitten-, Gesinde-, Bau., Feuer-, Gewerbe-, Handels,
Strom= und Wasser-Polizei in der Gemeinde und deren Bezirke zu unterziehen.

Art. 100.

Der Bärgermeister ist dasjenige Organ der Gemeinde, dessen sich die Staats-
behörden bei Ausübung auch anderer Regierungsrechte in den Gemeinden bedienen
dürfen (Art. 18).

Art. 101.

Dem Bürgermeister steht die Disciplinargewalt über die Unterbeamten und
Diener der Gemeinde zu.

Art. 102.

Er hat die Befuguiß, die Leistung gesorderter Gemeindedienste mit Androhung

einer Gemeindebuße bis zu 10 Mark aufzugeben und solche geün. - welche
der Anorduung nicht nachkommen, auszusprechen. (Vergl. Art.Im Falle vorliegender Zahlungsunfähigkeit kamm von ihm . Enase in Haft

oder Handarbeit verwandelt werden, wobei auf 1,50 Mark ein Tag Hast oder
Handarbeil gerechnet wird.
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Art. 103.

Derselbe leitet das Armenwesen, nach Besinden unter Mitwirkung einer beson
deren Commission (Art. 111) oder durch eine solche, sowie unter Concurrenz des
Kirchen- und Schulvorstandes.

Art. 104.
Dem Bürgermeister liegt die besondere Aufsicht über das Gemeinde-Cassen-

umd Nechmugswesen ob. Er schreibt (autorisirt) die Gemeinde-Rechnungsbelege zur
Zahlung aus, siebt auf pünktliche Legung der Rechnungen und prüft in jedem Jahre
unter Zuziehung einiger von dem Collegio des Stadtraths hierzu bestimmter Mit-
glieder desselben mehrmals den Cassehaushalt.

Art. 105.
Hat der Bürgermeister gegen einen Majoritätsbeschluß des Stadtrathe wesent.

liche Bedenken, so kann er die Ausführung desselben suspendiren, hat aber sofort
die Entscheidung des Landrathsamtes einzuholen.

Die Bezirksvorsteher haben dem Bürgermeister bei Vollziehung der Anord-
nungen desselben an die Hand zu gehen und ihn in allen (Gemeindeangelegenheiten,
insbesondere bei Verwaltung des Gemeindevermögens und der Gemeindeanstalten,
nach seiner Anweisung zu unterstützen.

rt. 107.

Der Gemeinde Rechnungsführer ist verbunden, dem Bürgermeister und den
ena beigegebenen andern Mitgliedern des Stadtraths jederzeit auf Verlangen die
das Rechnungswesen betreffenden Acten, Bücher und sonsligen Papiere zur Einsicht

urntn, sowie sonstige begehrte Auskunft zu ertheilen und die Casse zur Prüfung
zu öffne8 lebrigen dienen ihm die empfangenen besonderen Instructionen zur Nach-
achtung.

Art. 108.
Der Schriftführer hat die Schrift= und Actenführung sowie die ihm sonst über-

wiesenen Expeditionsgeschäfte nach Anleitung des Bürgermeisters zu besorgen. Er
ist auf die NichtigkeitFiner Niederschristen zu verpflichten.

Art. 109.
In den Städten von mehr als 2500 Einwohnern besorgen die beiden Bürger-

meister (Art. 52) die Geschäste gemeinschaftlich; doch gebührt dem ersten Bürger-

meisler die Leitung und Vertheilung der Finseiuen Geschäfte, sowie die usche dende
Fürstl. Schw.-Rndolst. Geseyzsammlung XXXNVI1
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Stimme bei vorkommender Meinungoverschiedenheit. Dem ersten Bürgermeister liegt
die Wahrnehmung aller Geschäfte der Gemeindeverwallung im Allgemeinen ob, ins
besondere gebührt ihm die Aussicht über alle städtischen Anstalten, über den Cassen-
und NRechnungedienst, über die Unterbeamten und Diener, sowie über die Polizei-
verwaltung, wenn dieselbe ihm übertragen ist (Art. 99), während der zweite
Bürgermeister vorzugsweise die nächste Aussicht über die Verwaltung der Gemeinde-
Jüter und wirthschaftlichen Anstalten, über die Gemeindewaldungen und deren Cultur,
über die richtige Verwerthung ihrer Nutzungen, über die Baumpflanzungen und
Obstaulagen, sowie über das gesammte Bauwesen, mit Einschluß der Brücken, Wege
und Stege, des Pflasters, sowie der Brunnen, und Wasserleitungen führt. Der-
selbe ist für eine schleunige, zweckmäßige und möglichst billige Ausführung der in
dieser Beziehung gefaßten Beschlüsse insbesondere verantwortlich. Er atlestirt alle
in diesen Verwaltungszweigen vorkommenden Ausgaben. Die Zahlungsausschrist
(Antorisation) besorgt der erste Bürgermeister in allen Fällen. In den Städten-
in welchen ein Schriftführer nicht angestellt ist (Art. 52), besorgt der erste Bürger-
meister die Schrift= und Actenführung. Sämmtliche Ausfertigungen und Urkunden
des Stadtraths werden im Concept von beiden Bürgermeistern gezeichnet, in der
Neinschrist aber vom erstem Bürgermeister unterschrieben. Kauf, und Veräußerungo.,
sowie Schuldurkunden müssen im Concepte außer von den beiden Bürgermeislern
noch von einem andern Mitgliede des Stadtraths mit gezeichnet und in der Rein-
schrist, unter Beidrückung des Gemeindesiegels, mitunterschrieben werden.

In Verhinderungsfällen des einen Bürgermeisters vertrilt der andere dessen Stelle.

In den Städten unter 2500 Einwohnern wird von dem Stadtrathe ein Mit.
glied desselben zum Siellvertreter des Bürgermeisters gewählt, welcher aber, wie der
Letztere, der landesherrlichen Beslätigung bedarf (Art. 70). Der Stellvertreter hat
den Bürgermeister bei Geschäftsanhäufung zu unterstützen und in Verhinderungs-
sällen zu vertreten.

Kauf., Veräuherungs= und Schuld= Urkunden werden in diesen städtischen Ge-
meinden von dem Burgermeister und zwei anderen Mitgliedern des Stadlraths so-
wohl im Concepte gezeichnet, wie in der Reinschrift, unterWisägung des Gemeinde-
siegels, vollzogen.

Dieselben Bestimmungen gelten für die Städte mit mehr als 2500) Ein-
wohnern, wenn in denselben von der Wahl eines zweiten Bürgermeisters abgesehen
wird. (Art. 52).
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Art. 111.
Sowohl zur dauernden Verwaltung einzelner Geschäftezweige, als zur Er-

ledigung einzelner bestimmter Angelegenheiten können auf Beschluß des Stadlratbr
besondere Commissionen gebildet werden, welche dem Bürgermeister unter dessen
Leitung au die Hand gehen.

3. Von den Gemeindelasten.
u#. Allgemeine Grundsäßze.

Art. 112.
Die Bedürsnisse der städtischen Gemeinden sind zunächst durch den Abwuf

des Gemeindevermögens im engeren Sinne (Cämmereivermögens) und durch die
jenigen Einnahmen,welche schon bisher lediglich zur Deckung von Gemeindeaue
haben bestimm waren, und aus den für besondere Einrichtungen vorhandenen
Stistungen und Fonds zu bestreiten.

Art. 113.
Sind diese Einkünste nicht zureichend und ist Gemeindevermögen vorhanden,

welches nach dem biaherigen Ortsgebrauche dem Nutzungsrechte einzelner Gemeinde
mitglieder oder einzelner Classen derselben unterworfsen ist (Gemeindevermögen im
weitem Sinne, Bürgewermögen), so sind in der Regel zunächst diese Nutzungen
gegen den Wegsall der etwaigen Gegenleistungen, nach Maßgabe des Bedarfs, ganz
oder theilweise zurückzuziehen und zu dem zu deckenden Gemeindezwecke zu verwenden.

Ist jedoch das Recht auf jene Nuptungen als Zubehör eines Grundstücks iu
betrachten, vder gründet es sich auf einen genügenden Rechtstitel, so sind dieselben
der Zurückziehung und Verwendung zu Gemeindezwecken zwar nicht unterworsen,
wohl aber sind die Nutzungsberechtigten die von ihnen bisher vorzugsweise be-
strittenen Gemeindelasten auch sernerhin in dieser Weise zu tragen verpflichtet.

Als ein genügender Rechtstitel ist es nicht zu betrachten, wenn das Nutungs
recht als Ausfluß des Bürgerrechts anzusehen ist, mag auch dafür ein besonderes
Einkaufsgeld zu entrichten gewesen sein (Art. 30).

n

Können Gemeindebedürfnisse durch den Abwurf des Gemeindevermögene aus
den für besondere Emrichtungen vorhandenen Stistungen und Fonds oder aus
anderen regelmäßigen Einnahmequellen nicht gedeckt werden, so sind dieselben, wenn
sie zur Erreichung des Gemeindezweckes als nothwendig angesehen werden müssen
(Artl. 14 und 15), durch Gemeindeleistungen aufzubringen (Artt. 118 bio 130).

15
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Die Aufnahme neuer Schulden zur Befriedigung von Gemeindebedürfnissen ist
nur in außerordenklichen, besonders dringenden Fällen gestatict und dars die ersorder
liche Genehmigung (Art. J5, Nr. 7, Art. 166, Nr. 2) dazu nur dann ertheilt
werden, wenn zugleich eine Verzinsungs= und Tilgungsrente festgestellt isl, welche
letztere mindestens Ein Procen des aufzunehmenden Capitals zu betragen hat.

Art. 116.
Für Gemeindeschulden und überhaupt für alle Verbindlichkeiten der (GGemeinde

haftet zunäachst das Gemeindevermögen und bei Unzulänglichkeit desselben haften die
jenigen, welche zu den (Gemeindelasten beizutragen schuldig sind, nach Verhältniß
ihrer Beitragapflicht im einzelnen Falle. Der Gläubiger ist berechtigt, die Ein.
ziehung bestehender Natural-Nutzungen, sowie die Ausschreibung und Beitreibung
von Gemeindenmlagen zum Zweck der Aufbringung der Zinsen und der plan-
mäßigen Tilgung seiner Forderung zu verlangen.

Neu eintretende Gemeindemitglieder sind zur Verzinsung und Tilgung der bei
ihrem Eintriue schon vorhandenen Schulden ebensallo beizutragen verbunden, wo#
gegen den ausscheidenden Gemeindemitgliedern die Gewährung einer Abfindung für
die bei ihrem Austritte vorhandenen Gemeindeschulden nicht obliegt.

Schulden, welche von der Gemeinde nicht zur Erfüllung eigener Verpflichtungen,
sondern lediglich für einzelne Gemeindemitglieder oder einzelne Classen derselben ge
wirkt worden sind, z. B. bei der Ablösung grundherrlicher Lasten durch die (Pe
meinde für die Pflichtigen, bei Prozeßführung der Gemeinde für einzelne Ein-
wohnerclassen 2c., haften nur auf den Betheiligten und sind andere oder neu ein
tretende Gemeindemitglieder nur dann zur Aerzinsung und Tilgung dieser Schulden
beizutragen verpflichtet, wenn dieselben als Rechtonachsolger der Belheiligten zu be-
trachten oder in die betressende Classe eingetreten sind.

Unter der Voraussetzung, daß Darlehne rechtogültig aufgenommen worden
sind (Art. 85, Nr. 7, Art. 166. Nr. 2), bedars es zur Begründung der Forderung
gegen eine Gemeinde keines Beweises über die Venvendung in ihren Nutzen, so-
bald das Darlehn an den zum Empfange berechtigten Rechnungoführer anegezahlt
worden ist.

b. Von der Fheu der Gemeindelasten.118.
Die in Geldbeiträgen cchchenn Gemeindelasten werden nach Verhältniß
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der in der Gemeinde von den Beitragspftichtigen zu entrichtenden diretten Staats-
stenern vertheilt.

ie verschiedenen Sienerarten können dabei zu verschiedenen Procentsätzen
herangezogen werden. Die Grund., Gebäude oder Gewerbesleuer können von der
Heranziehung frei bleiben, dürfen aber nicht zu einem höheren Procentsatze als die
Einkommenstener und nicht über 50 Procent der Staatssleuer herangezogen werden.

Steuerpflichtig sind
1) alle veneihomiglenen (Artk. 19), welche directe Staatssteuern entrichten:
2) die juristischen Personen, Commandit. und Actien. Gesellschasten und gewerb-

liche Genossenschaften, welche im Gemeindebezirke ibren Sitz oder doch eine dauernde
Verlretung haben, oder daselbst Grundstücke besitzen oder Gewerbe betreiben.

Art. 119.

Neu Anziehende sind den Gemeindelasten erst dann unterworfen, wenn die Dauer
ihres Aufenthaltes im (Gemeindebezirke den Zeitraum von drei Monaten übersteigt,
alsdann aber vom Beginn ihres Aufenthaltes ab.

Für die rechtzeitige Entrichtung der Steuer von Dienstboten und Gewerbe.
gehülsen haften die Dienstherrschaften und Arbeitgeber. Es bleibt diesen aber über-
lassen, die zu zahlenden Stenerbeträge an dem Lohne zu kürzen.

Art. 120.

Besreit von der Beitragspflicht zu den Gemeindelasten sind. soweit nicht Reiche
gesehe oder Staatsverträge etwas anderes bestimmen, uur:

1) diejenigen Personen, Grundstücke, Gebäude, Anlagen, (Gewerbe, die eine
gesetzliche Befreiung von der Staatssteuer geniefen, mit Ausnahme jedoch der zum
Fürstlichen Domanial= oder Cummeralvermögen gehörigen Grundstücke, die den

Guemeinenbgaten unterliegen2) Geistlichen und- Volksschullehrer rücksichtlich ihres Dienstein:Pemeens.
Art. 121.

Der Grundbesiz und der Betrieb eines Gewerbes, sowie das aus diesen
Quellen herrührende Einkommen dars mur in demjenigen bbeeurzi besteuert
werden, in welchem der Grundbesit liegt oder das Gewerbe betrieben

Deshalb ist bei der Veranlagung der Steuerpflichtigen das aumunun der-

selben * zuherhn bes nN bresehen Gnudbesihungen und Gewerbe.
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dem der Staatosteuer zu Grunde gelegten Gesammteinkommen des Steuerpflichligen
abgezogen und dem entsprechend der Staatssteuersatz herabgesetzt wird.

Umgekehrt ist für das Einkommen aus den innerhalb des Gemeindebezirks ge,
legenen Grundbesitzungen und Gewerbebekrieben nicht im Gemeindebezirke wohnender
Steuerpflichtiger, nach den für die Emittelung der Staalssteuern maßgebenden
Grundsätzen zunächst der Staatssteuerbetrag zu ermitteln und nach diesem die Ge.
meindesteuer festzustellen.

 gleicher Weise ist hinsichtlich derjenigen Grundbesipungen zu verfahren,
welche von der Staatsstener befreit, nach Art. 120 aber zu den Gemeindelasten mit
beranzuziehen sind.

Art. 122.
Die Veranlagung erfolgt durch eine Commission, welche aus dem Bürger-

meisler und zwei von dem Stadtrathe zu wählenden Gemeindemitgliedern besleht.
Die aufzustellende Heberolle ist acht Tage lang zu Jedermanns Einsicht aus.

zulegen.
Neclamationen gegen die Veranlagung sind binnen einer Präclussofrist von

30 Tagen, vom Ablauf der Auslegungsfrist an gerechnet, beim Stadtrathe anzu-
bringen.

Gegen die Entscheidung des Stadtraths findet binnen 10 tägiger Präclusioffifl.
vom Tage der Bekanntmachung oder Behändigung der Entscheidung an gerechuct,
Berufung an das Landrathsamt Statt, welches endgültig entscheidet.

Beschwerden ohne Angabe specieller Beschwerdepunkte bleiben unberücksichtigt.
Aufschiebende Wirkung hat die Reclamation bez. Berusung nicht; die Zahlung der
veranlagten Steuer hat vielmehr, mit Vorbehalt der späteren Erstaltung des etwa
zuviel Gezahlten, zu den bestimmten Terminen zu erfolgen.

Bei wesentlichen Bedenken gegen die Heberolle kann die Aussichtobehörde auch
von Amtswegen eine Nevision derselben und endlich auch die definitive Feststellung
durch eine von ihr zu ernennende Commission anordnen.

Art. 123.
Sollen Gemeindestenern nach anderen, als den in vorstehenden Artt. 118 ff.

enthaltenen Grundsätzen erhoben werden, so ist dies durch Orlsstatm sestzustellen.
Soweit die hierüber bestehenden Statuten von jenen Grundsätzen abweichen, sind
sie aufgehoben.

Art. 124.
Kosten und Aufwendungen, welche
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I) zur Erhaltung, Bewirthschaftung und Verbesserung desjenigen Gemeinde

vermögens erforderlich sind, von welchem einzelne Gemeindemitglieder oder einzelne
Classen derselben allein Genuß haben oder Vortheil ziehen, oder welche,

2) ohne im Gemeindezwecke begründet zu sein (Art. 15), auf den Vorlheil
Einzelner abzielen,

sind auf die Betheiligten, bezüglich die Besitzer der betheiligten Grundstücke zu-
nächst nach Verhältniß derselben und nach Verhältniß des Vortheils und, wenn dies
keinen Maßstab gibt, nach Maßgabe der von den Betheiligten zu enrrichtenden
Communalabgaben, äußersten Falls nach Maßgabe der directen Staatssteuern
auszuschlagen.

Art. 125.
Einrichtungen der Art, wie sie der vorstehende Artikel unter Nr. 2 im Auge

hat, können von der Gemeindebehörde nur dann mit verbindender Kraft für die
Betheiligten und mit dem Erfolge, die Kosten von deuselben zu erheben, beschlossen
und ausgeführt werden, wenn ihre Nothwendigkeit auch im öfsentlichen Interesse
begründet ist, die Betheiligten darüber gehört worden sind und sich mehr als die
Hälste derselben dafür ausgesprochen hat. Diese Mehrheit wird nicht nach der Zahl
der Betheiligten berechnet, sondern nach Verhältniß des zu leistenden Beitrags
bemessen.

Wenn durch solche Einrichtungen ein bloßes Privatinteresse befördert wird, so
hal in Ermangelung besonderer gesetzlicher Bestimmungen die Gemeindebehörde nur
vermittelud einzuschreiten und mit Zustimmung der Betheiligten zu handeln.

Art. 126.
Indirecte Auflagen, soweit sie nicht schon bei Erlaß dieses Gesetzes bestehen,

dürsen nur mit Genehmigung des iie eingeführt werden (Art. 166, Nr. 4).
. 127.

Persönliche Dienste für alenein hin nnn sind von den selbstständigen
Gemeindemitgliedern zu leisten. !êr•— Fnn * wo nicht ein gleichzeitigeo# Zu-sammenwirken Aller ersordert wird, he nach zu leisten. Wenn zur Be-sriedigung des Bedürfnisses der —ier —nr ausgeschrieben sind, der
Zweck aber nur durch Dienstleistungen erreicht werden kann, so darf die Gemeinde
den Geldbeiträgen entsprechende Dienstleistungen sordern. Umgekehrt sind aber auch
bei Wegebauten oder ähnlichen, ohne besondere Kunslsertigkeit herzustellenden Bau-
unternehmungen, welche lediglich durch Geldbeiträge bewirkt werden sollen, die
einzelnen Abgabepflichtigen berechtigt, die auf sie kommenden Beträge nach den fest.
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gesezten Accordpreisen durch persönliche Dienste abzuarbeiten, wenn sie sich hierzu
zeitig erbieten und sich zu den zeitig vorher anzufordernden Dienstleistungen auch
pünktlich einsinden.

Die Vertheilung vorkommender Hand und Spaundienste zur Leistung der Ge-
meindearbeiten bleibt in der Regel der Bestimmung der Gemeinde überlassen.

Im Zweifel und wenn nicht etwas anderes hergebracht ist, gilt als
Regel:

1) Handdienste find von allen selbstständigen Gemeindemitgliedern zu leisten;
2) Spanndienste werden von den Spannvieh haltenden Leistungopflichtigen nach

Verhältnißh der Spannkraft geleistet. Dienstpfexde und Pferde der Medicinalpersonen
sind jedoch zu Spanndienslen nicht mit beizuziehen. Die Feststellung des Verhält,
nisses zwischen den verschiedenen Arten Spannvieh bleibt der Bestimmung der Ge—
meinden und, auf Berufung, des Landrathsamtes nach örllichen Verhältnissen über-
lassen;

3) werden gleichzeitig Spann= und Handdienste ausgeschrieben, so gilt ein Tag.
Spanndienst gleich drei Tagen Handdienst.

4) Stellvertretung bei den Gemeindediensten ist, wenn nicht die persönliche
Gegenwart, wie z. B. bei den Löschanstalten, zur Erreichung des Zweckes durchaus
erforderlich ist, zulässig; sie muß jedoch für die zu vemichtende Arbeit vollkommen
tüchlig sein. Auch ist es gestattet, für Spann= und Handdienst im einzelnen Falle
bestimmte Geldsummen festzusetzen.

Art. 128.
Eine persönliche Befreinng von Gemeindediensten genießen die Fürstlichen

Hof. und Staatodiener, die Diener der Kirche und der Schule, die Bürgermeister
und deren Stellvertreter, sowie die im activen Polizeidienst ehenden Personen.

Leistungspflichtige von einem höheren Alter als sechzig Jahren sollen von den
persönlich zu leistenden Gemeinde-Handdiensten befreit bleiben. Haben aber diese
Personen Angehörige, welche über sechszehn Jahre alt sind, Dienstboten oder
Gewerbsgchülfen, so haben sie diese, sofern sie diensttauglich sind, zu den zu leistenden
Diensten zu siellen.

Alle anderen Befreiungen außer diesen Fällen sind, soweit sie nicht auf einem
besondern Rechtstitel beruhen, ohne Cntschädigung aufgehoben.

Gleichmäßig sind die bisherigen Leistungsverpflichtungen Einzelner oder einzelner
Elassen von Gemeindemitgliedern zu allgemeinen Zwecken der Gemeinden für die
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Zukunft ausgehoben, soweit sie nicht auf einem besonderen Rechtalitel beruhen oder
mil dem Bezuge von Gemeindenutzungen zusammenhängen (Art. 11.

Art. 129.

Gemeindebeschlüsse über Unternebmungen, welche durch Umlegung von Gemeinde,
lasten ausgeführt werden sollen, sind vor ihrer Ausführung in ortsüblicher Weise
zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. Es findet gegen dieselben von Seiten der
Betheiligten Berufung an das Landrathsamt und gegen die Entscheidung des letztern
Berusung an das Ministerium Stakt, wenn nachgewiesen werden kann, daß das
fragliche Unternehmen außer der Verpflichtung der Gemeinde liege und zur Er
reichung des Gememdezweckes nicht erforderlich sei. Die angerufene Behörde hat
das Recht, die Ausführung des bezüglichen Gemeindebeschlusses zu untersagen.

Die Berufung muß binnen zehn Tagen von Zeit der erfolgten Bekanntmachung
bei Verlust derselben eingewendet werden.

Zu Unternehmungen, welche eine Vertheilung des von denselben zu erwartenden
Gewinnes an die beitragspflichtigen Gemeindemitglieder zum Zwecke haben, ist das
Ausschreiben von (Vemeindeumlagen unzulässig. — Ergeben sich aus einem Gemeinde-
gute, welches durch Gemeindeumlagen erworben oder wesentlich nutzbarer gemach!
worden ist, Ueberschüsse, so können solche nur nach Verhältniß der Beiträge zur
Vertheilung kommen.

Art. 130.

Gemeindeumlagen, welche ordnungsmäßig Auasichruelen werden, sind gleich
den Staatssteuern auf dem Wege des dunh die S§.77ff.derExecutions-Ordnung
warelchiebenen Hülssverfahrens durch diesbnndenheimtebeizutreiben.

Recht der Hülfsvollstreckung m aber durch landesherrliche Verordnungauch de Stadtbehörden beigelegt werde
Bei Weigerung oder Pitnetamn geforderter Gemeindedienste können die

Leistungen auf Kosten der Pflichtigen durch den Bürgermeister angeordnet und aus-
geführt und diese Koslen durch dasselbe Hülfsverfahren eingezogen werden (Art. 102).

4. Von den Voranschlägen der Gemeinde-Elnnahmen und Aus-
gaben und von den Gemeinde-Rechnungen.

Art. 131.

Der Bürgermeister entwirst alljäbrlich einen Einnahme und Auagabe,Voranschlag.
für das nächstsolgende Calenderjahr und legt denselben dem Stadtrathe zur Miüsung

Fürsll. Schw.-Rudolsl. Gesetzfsammlung XXXVII. 10



102 1876.

und Festslellung vor. Diese muß spätestens 14 Tage vor Beginn des Jabres, für
welches die Vorauschläge bestimmt sind, beendigt sein.

Eine Abschrift des festgestellten Voranschlags ist sofort dem Landrathoamte mit-
zutheilen.

Art. .

Die festgestellten Voranschläge hat sich der Bürgermeister zur genauen Nicht.
schnur dienen zu lassen. Werden Abweichungen nöthig, zeigen sich die Aucgaben-
sätze ungenügend, oder machen sich Ausgaben nothwendig, die nicht vorgesehen sind,
so ist hierzu die Genehmigung des Stadtraths erforderlich (Art. 85).

Art. 133.
Die Gemeinderechnungen müssen bis zum 1. Mai des auf das Rechnungsjahr

solgenden Jahres von dem Nechnungsführer mit den vollständigen Belegen an den
ersten Bürgermeister abgegeben werden. Dieser nimmt die Vorprüfung der Rechnung
vor und legt dieselbe algdann mit seinen Erläuterungen und Bemerkungen dem
Stadtrathe vor. Hier erfolgt die Hauptrevision unter Zuziehung eines verpflichteten
Rechnungoverständigen. Es wird hierbei unter Ausschließung der Bürgermeister und
des Rechnungoführere Beschluß gefaßt. Die erhobenen Monita hat der Bürger-
meister unter Zuziehung des Rechnungeführers zu beantworten. Die Entscheidung
über hierbei entstehende Differenzen steht dem Landratbsamte zu.

Nach erfolgter Erledigung der Erinnerungen wird die Rechnung für richtig
erklärt und dem Rechnungsführer ein Justificatorium ertheilt, welches im Namen
des Stadtraths von dem ältesten Mitgliede desselben vollzogen wird. Eine Abschrist
des Justisicatoriums ist sofort dem Landratbsamte vorzulegen.

Das Geschäft der Rechnungerevision muß innerhalb drei Monaten, nachdem
die Rechnung dem Stadtrathe vorgelegt worden ist, beendigt sein.

Drittes Capitel.
Für ländliche Gemeinden.

1. Von der Gemeinde-Versammlung.
Art.

Stimmberechtigt in der Gemeindeversammlung sind alle Ortsnachbarn, in deren
Person die Voraussetzungen des Art. 39 zusammentreffen und die außerdem mit
Grundbesitz (einem Gute, einem Wohnhause oder andern Grundstücken) in dem
Gemeindebezike angesessen sind oder das Ortsnachbarrecht durch Anstellung (Arl. 20)
erworben haben.
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Art. 135.
Handelt es sich um Gemeindebeschlüsse über Leistungen und Abgaben, die nach

Verhältniß des Vermögens und inobesondere des Grundbesitzes ausgeschrieben werden,
so haben die von dem Gemeindeverbande vor dem Jahre 1850 eximirlen, in Folge
der neuen Gemeindegeselebung aber mit den Gemeinden verbundenen Güter, sofern
ihr Grundbesitz in der Gemeindeflur mindestens : derselben beträgt, ein vorzüg-
liches Stimmrecht über die Frage der Nothwendigkeit und Dringlichkeit der Leistung
und die Repartition derselben.

Der Umfang dieses Stimmrechts wird nach dem Umfange des Grundbesites
des Gutes zu den der übrigen Grundbesitzer in der Gemeinde zusammen bemessen,
darf aber nie mehr als ein Drittheil der sämmtlichen Stimmen in der Gemeinde
(Art. 134) betragen.

Nrt. 136.
Besteht in einer Gemeinde nachweislich das Herkommen, daß ein ausschließ-

liches oder vorzügliches Stimmrecht in der Gemeindeversammlung mit dem Be-
sitze gewisser Güter verbunden ist, so bleibt dieses Herkommen, der Bestimmung des
Art. 134 ungeachtet, aufrecht erhalten; auch ist darauf Bedacht zu nehmen, dasselbe
durch Ortsstatut zu befestigen. Außerdem können ortsstatutarische Bestimmungen
eriichtet werden, durch welche der Grundbesitz bei Abstimmungen über Abgaben und
Leistungen, die nach Verhältniß desselben ausgeschrieben werden, in der Weise Be-
rücksichtigung findet, daß die Stimmen auf die einzelnen Grundbesitzer nach Maß-
gabe der von ihnen in der Gemeinde entrichteten Grund, bezüglich Gebäudesteuer
vertheilt werden.

Art. 137.
Die Vorschriften der Artt. 40 bis 50 finden auch auf die Gemeindeversamm-

lungen in ländlichen Gemeinden Anwendung.
Art.

In Gemeinden, welche keine Gemeinderäthe haben (Art. 139), ist die Gemeinde-
versammlung zur Beschlußfassung in allen denjenigen Fällen, für welche in andern
Gemeinden den Gemeinderätben die Entscheidung übertragen ist, zu berusen

2. Von der Gemelndebehörde.
u. Zusammensetzung und Wahl derselben.

Art. 139.
In ländlichen Gemeinden bis zu 300 Einwohnern wird die Gemeindebehörde

16“
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durch einen Schultheißen und einen Stellvertreter desselben, in Gemeinden von
mehr als 300 Einwohnern durch einen Schultheißen und den Gemeinderath gebildet,
welcher letzterer

I) in Gemeinden bis zu 800 Einwohnern aus vier,
2) in Gemeinden von mehr als 800 Einwohnern aus sechs Mitgliedern besleht.

Durch Ortsstatut kann aber auch in den Gemeinden von 300 und weniger
Einwohnern ein Gemeinderath gebildet werden.

Ein von dem Gemeinderathe durch Stimmenmehrheit zu wählendes Gemeinde.
rathsmitglied hat zugleich das Amt eines Schultheißen. Stellverlreters zu übernehmen.

Die Bestimmung des Schuttheißen= Stellvertreters ist: Unterstähzung des Schult-
heißen bei Geschäftsüberhäufung und Vertretung desselben in Verhinderungsfällen.

Art. 140.
Die Mitglieder der Gemeindebehörde werden von der Gemeindeversammlung

auf 6 Jahre gewählt. Bei dem Schultheißen ist eine Wahl auf längere oder auf
Lebenszeit nicht ausgeschlossen. Von den Gemeinderaths-Mitgliedern scheidet nach
Ablauf von drei Jahren die Hälfte aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die
nach den ersten drei Jahren Ausscheidenden werden durch das Loog bestimmt. Die
Ausscheidenden können wieder gewählt werden (Art. 71).

Art. 141.
Zu Mitgliedern der Gemeindebehörde können nur solche männliche Ortsnachbarn

gewählt werden, welche das 25. Lebensjahr vollendet haben und sich mindestens ein
Jahr lang nach Maßgabe der Bestimmungen in den Artt. 39 und 134 im Besitze
des Gemeindestimmrechts besinden, auch einen guten Leumund (Art. 27) haben.

Ausnahmsweise können indeß nicht gewählt werden:
1) zu Schultheißen und Stellvertretern derselben: Geistliche und öffentliche

Lehrer, sofern sie ihr Amt nicht niederlegen,
2) in die Gemeindebehörde überhaupt Fürstliche Diener, die eine Stelle bei

einer zur Führung der Oberaussicht über die Gemeindeverwaltung und Ortspolizei
berusenen Behörde bekleiden.

ater und Sohn, Schwiegewater und Schwiegersohn, sowie Brüder können
nicht gleichzeitig Mitglieder der Gemeindebehörde sein.

Art. 142.
Die Annahme der Wahl zum Schultheißen kann nur aus triftigen Gründen,

die Wahl in den Gemeinderath nur aus den im Art. 76 angegebenen Ursachen
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abgelehnt werden. Nur aus denselben Gründen ist das Aufgeben des einmal au-
Fenommenen Amtes zulässig.

Ueber die Gründe des Aufgebens und der Ablehnung entscheidet das Land-
rathoamt nach Anhörung der Gemeindebehörde.

Die Bestimmung des Art. 37 findet auch hier Anwendung.
Art. 143.

Die Wahlen in die Gemeindebehörde erfolgen unter veitung des Schultheißen,
bezüglich des Stellvertreters desselben, oder, wo dies nicht thunlich, des Landraths-
amtes (Art. 66).

Art.
In Ansehung der Aufslellung der Simiitten, sowie in Ansehung der Wihl—

handlung selbst ist nach den Vorschristen der Artt. 55 bis 85, 67, 69, 73, 75 zu
verfahren.

Erklärt das Landrathsamt eine Wahl für ungültig oder gibt einer Ablehnung
des Gewählten Statt, so ist sofort eine anderweite Wahl vorzunehmen.

Art. 145.
Die Wahl des Schultheißen und Schultheißen. Stellvertreters bedarf der Be-

stätigung des Landrathsamtes.
Die Bestätigung ist jedoch nur zu versagen im Falle des Mangels der zur

Verwaltung des Amtes nothwendigen Eigenschaften oder des Mangels an allgemeiner
Achtung.

Erfolgt die Bestätigung nicht, so ist zu einer neuen Wahl zu schreiten. Wird
dem anderweit Gewählten gleichfalls die Beslätigung versagt, so kann entweder eine
abermalige Wahl angeordnet werden oder es kann das Ministerium durch einen von
ihm Ernannten die Stelle des Schultheißen interimistisch verwalten lassen (Art. 166,
Nr.8.

Art. 146.
Die Wahl des Gemeinderechnungsführers, des Geneindelchrifisihrers und des

Gemeindedieners erfolgt durch die Gemeindebehörde. Einer förmlichen Beslätigung
durch dasLandrathsamt bedarf es hier zwar nicht, es steht jedoch dem Landraths-
amte die Befugniß zu, die Wiederentfernung ungeeigneter Personen aus den ihnen
übertragenen Functionen anzuordnen.

Die Annahme des Nechnungsführeramtes kann nur aus denselben Gründen
abgelehnt werden, wie die Wahl in die Gemeindebehörde (Art. 142); die Ver-
Pflichtung zur Venvaltung des Amtes dauert aber nur 6 Jahr.
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Der Rechnungsführer hat angemessene Sicherheit zu bestellen.

Die Schultheißen und Schultheißen Stellvertreter werden durch das Land-
rathsamt in Eid und Pflicht genommen. Die Mitglieder der Gemeinderäthe und
die übrigen Gemeindebeamten werden durch den Schultheiß in öffentlicher Sitzung
der Gemeindebehörde mittelst Handschlags an Eidesstatt verpflichtet. Das Land-
rathsamt genehmigt oder bestimmt auch die nach den Verhältnissen der Gemeinde
abzumessenden Besoldungsbezüge des Schultheißen, des Rechnungsführers, des Schrift
führers und des Dieners (Art. 3).

Lebenslänglich angestellten Schultheißen kann, mit Genehmigung des Land
rathsamtes, auf den Fall gänzlicher Dienstunfähigkeit eine nach den: Vecbälluise
der Gemeinde abzumessende Pension verwilligt werden.

b. Befugnisse und Obliegenheiten der Gemeindebehörde.

Die Befugnisse und die Obliegenheiten der Gemeindebehörde, die Stellung und
der Geschäftskreis des Schultheißen und des Gemeinderaths sind im Wesentlichen
die nämlichen wie in den städtischen Gemeinden (Artt. 85 fl.).

Besondere Abweichungen finden darin statt, daß
1) die Geschäftsbehandlung und der Geschäftsgang in Gemeindeangelegenheiten

Möglichst einfach sein soll. weshalb auch die Vorschrist über allmonatliche Abhaltung
von Gemeinderaths--Sitzungen (Art. 89) auf ländliche Gemeinden keine Anwendung
findet;

2) daß in denjenigen Gemeinden, in denen kein Gemeinderath besteht (Ark. 139),
die Befugnisse und Obliegenheiten des Gemeinderaths von der Gemeindeversamm-
lung ausgeübt werden.

Rücksichtlich der Verpflichtung zur Uebernahme der unenkgeltlichen Handhabung
der Polizei in der Gemeinde und deren Bezirke gilt auch für die Schultheißen die
Bestimmung des Art. 90.

Die Besitzer von Nittergütern, welche sich zur Bildung besonderer Gutsbezirke
nicht eignen (Art. 5), und deshalb dem Gemeindeverbande einverleibt werden.
können auf ihren Antrag für ihre Person, ihre Chegatten, ihre bei ihnen lebenden
Verwandten, ihre Officianten und ihr Gesinde, sowie für ihr Gehöste in polizeilicher
Hinsicht unmittelbar dem Landrathsamte unterstellt werden.
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Dasselbe kann hinsichtlich der Administratoren und Pachter solcher landesherr=
licher Domänen geschehen, die in den Gemeindeverband übergehen.

Gefahr im Verzuge, so bleibt jedoch, dieser Exemtionen ungeachtet, ein
ausnahmsweises Eingreifen der Ortspolizei nicht ausgeschlossen.

Art. 150.
Kauf., Veräußerungs= und Schuldurkunden werden in den Gemeinden mit

Gemeinderäthen von sämmtlichen Mitgliedern der Gemeindebehörde, in solchen Ge-
meinden aber, die keine Gemeinderäthe haben, von dem Schultheißen, dem Stell-
vertreter desselben und dem Gemeinde-Rechnungsführer im Concepte signirt, in der
Reinschrift aber von dem Schultheißen, dem Stellverneter desselben und dem Ge-
meinderechnungeführer, unter Beifügung des Gemeindesiegels, vollzogen.

3. Von den Gemeindelasten und der Vertheilung derselben.
Art. 151.

Nücksichtlich der Bestreitung der Gemeindebedürfnisse, der Aufnahme von (Ge-
meindeschulden und der Hastung für solche, der Vertheilung der in Geldbeiträgen
bestehenden Gemeindelasten, der Leistung persönlicher Dienste für Gemeindezwecke,
der Befreiung von der Beitragepflicht zu den Gemeindelasten, der Bekanntmachung
und Ansechtung von Gemeindebeschlüssen über Unternehmungen, welche durch Um-
legung von Gemeindelasten ausgeführt werden sollen, sowie rücksichtlich der Bei-
treibung der Gemeindeumlagen gelten die für die städtischen Gemeinden ertheilten
Bestimmungen (Artt. 112 — 130) vorbehältlich der Vorschriften im Art. 135.

4. Von den Voranschlägen der Gemeinde-Einnahmen und Ausgaben und von
den Gemeinde-Rechnungen.

Art. 152.
Der Schultheiß hat einen jährlichen Voranschlag über die Einnahme und

Ausgabe nur dann zu entwersen, wenn dies nach den Verhältnissen der Gemeinde
als räthlich erscheint, wenn der Gemeinderath, bezüglich die Gemeindeversammlung,
es beschließt oder wenn das Landrathsamt es anorduct.

Die Feststellung des Voranschlags, welche spätestens 14 Tage vor Beginn des
Jahrec, für welches der Voranschlag bestimmt ist, beendigt sein muß, erfolgt durch
den Gemeinderath, bezüglich die Gemeindeversammlung. Eine Genehmigung
besselben ist auch für Abweichungen von dem Voranschlage oder Ueberschreilung desselben
nolhwendig.
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Eine Abschrist des fesigestellten Vorauschlags ist sosort dem Landrathoamte zu
übemeeichen.

Art. 153.
Der Gemeinderechnungsführer hat die Gemeinderechnung mit den vollständigen

Belegen bis zum 1. Mai des auf das Rechnungsjahr solgenden Jahres dem Schult.
heißen zu übergeben. Dieser nimmt die Vorprüfung vor und legt die Rechnung
sodann mit seinen Erläuterungen und Bemerkungen dem Gemeinderathe, bezüglich
der Gemeindeversammlung, zur Nevision vor. Das Landrathsamt kann anordnen,
daß diese Revision auf Kosten der Gemtimm von einem Nechnungsverständigen vor-
genommen werde, kann zu diesem Zwecke auch der Gemeinde einen verpflichteten
Rechnungsverständigen zuweisen.

Auf diese Revision folgt die Superrevision und die Juslisication der Nechnung
durch das Landrathsamt.

Die Regierung ist hefugt, bei einzelnen ländlichen Gemeinden die Nothwendig.
leit der Superrevision durch das Landrathsamt zeitweilig oder dauernd aufzuheben
und die Justisicirung der Rechnung dem Gemeinderathe zu übertragen. In diesem
Falle wird das Justisicatorium von dem Stellvertreter des Schultheißen vollzogen
und dem Landrathsamte in Abschrift eingereicht.

5. Von der Bildung der Gutsbezirke.
Art. 154.

Die Anträge auf Bildung von Gutsbezirken (Art. 5) sind bei dem Landraths.
amte zu stellen. Dieses hat die erforderlichen Vorerörkerungen vorzunehmen und
die Entscheidung des Ministeriums (Art. 5) vorzubereiten.

Art. 155.

Durch die Bildung besonderer Gutsbezirke werden Gemeinschaftn, die zeither
zwischen dem Gute und der Gemeinde bestanden haben, z. B. rücksichtlich der
Kirchen, Pfarreien und Schulen, Armenanstalten, Pobhei= Bimrichtnagen, Lösch-
anstalten, Brunnen u. s. w., rücksichtlich der Wege und Uferbauten u. s. w. nicht
nothwendig gelöst: es können sich vielmehr auch neue Gemeinschaften, unbeschadet
der sonstigen Selbstständigkeit des Guts und der Gemeinde, noch jederzeit bilden.

Werden bei der Bildung eines Gutsbezirke die zeither bestandenen Gemein-
schasten zwischen dem (Gute und der Gemeinde, unter der hierzu erforderlichen Ge-
nehmigung des Landratheamtes, gänzlich gelöst, so sindet eine Ausgleichung hinsicht-
lich zeither gemachter Aufwände nicht slatt.
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Trilt eine solche Lösung nicht ein, so sind bei der Bildung des Gutsbezirk#
die Gegenstände der Gemeinschafllichkeit zwischen Gut und Gemeinde, sowie die
Größe und die Art der von dem Gute zu den gemeinschaftlichen Einrichtungen an
die Gemeinde zu leistenden Beiträge durch Vereinbarung der Interessenten, bezüglich
durch Entscheidung des Landrathsamtes, urkundlich festzusetzen.

Die Bildung neuer Gemeinschaften kann durch Vereinbarung der Interessenten
ersolgen, oder durch das Landrathsamt im öffentlichen Interesse angeordnet werden.

Der Besitzer des für einen besonderen Bezirk erklärten Gutes, bezüglich die
Domänen=Verwaltung, ist verbunden, die dem Gemeindevorstande in einer Orts-
gemeinde obliegenden Verrichtungen innerhalb des Gutobezirkes zu übernehmen, be-
züglich durch einen qualificirten Vertreter besorgen zu lassen. Hierher gehört auch
die Ausübung der Gutspolizei (Artt. 99, 149).

Wird das Gut von Mehreren gemeinschaftlich besessen, so haben die mehreren
Miteigenthümer Einen unter sich dem Landrathsamte zur Uebernahme der amtlichen
Functionen zu benennen.

Im Mangel eines Einverständnisses hierüber ist das Landratheant berechtigt.einen der mehreren Besitzer mit den Geschäften zu betrauen
Der Privat.Gutobesitzer ist besugt, für den Fall der Mvelnheit oder sonstigen

Verhinderung auf seine Kosten einen Stellvertreter zu beslellen. Verpflichtet hierzu
ist er, wenn er selbst die gedachten Amtoverrichtungen wahrzunehmen nicht im Stande
oder nicht geeignet ist.

Der Stellvertreter des Privatgutobesitzers und der Vertreter der Domänen=
Verwaltung ist dem Landrathoamte zur Bestätigungzubenennen(Art. 154). Trägt
das Landrathsamt Bedenken, die Bestätigung zu ertheilen, so hat dasselbe an das

Ministerium zu berichten.
Liegen in der Person des Gulobesitzers Gründe vor, welche bei der Wahl

eines Gemeindevorstandes zu einer Versagung der Bestätigung führen (Art. 145)
oder die Enthebung eines solchen von seinem Amte auf Grund des Art. 166, Nr. 5
rechtfertigen würden, so hat das Landrathsamt auf Kosten des betreffenden Guts-
besiyers einem Dritten die Verrichtungen des Gemeindevorstandes in dem Gutsbezirke
zu übertragen. Hierzu ist indeß die Genehmigung des Ministeriums erforderlich.

A
Der Gutsbesitzer, bezüglich die Domänenverwaltung, vertritt den Gutsbezirk

und trägt die demselben gesetzlich obliegenden Lasten so lange allein, 118 nicht aufFürsli. Schw.-Rudolst. Gesetzsammlung XXXVII.
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ihren Antrag eine Beiziehung der übrigen Bewohner des Gutsbezirks zu den frag-
lichen Lasten stattfindet. Im letzteren Falle muß das Verhältniß der sämmtlichen
Bewohner des Gutsbezirks hinsichtlich dessen Vertretung, des Stimmrechts und der
Leistungen, jedoch unbeschadet der Bestimmungen im Art. 136, statutarisch, eveniuell
durch Entscheidung im Verwaltungewege geordnet werden. Der Gutsbesitzer, bezüg-
lich die Domänen-Verwallung, kann hierbei ein Drittheil der im Gutsbezirke ver-
tretenen Stimmen dann in Anspruch nehmen, wenn der Umsang ihres Grundbesitzes
im Bezirke den der übrigen Stimmberechligten übersteigt.

Gegen die von der Vertretung des Gutsbezirks geiroffenenVerfügungen finden
in allen, den Gemeinde-Angelegenheiten verwandten Verhälinissen die für jene An-

gelegenheiten zulässigen Berufungen 5½ zt 158.
Das Ministerium ist archgt 5½ # Grund dieses Gesetzes gebildete Guts-

bezirke, welche ihren öffentlichen Pflichten nicht genügen, mit einem Gemeinde-
bezirke zu vereinigen.

Dritter Abschnitt.
Von der Oberaussicht des Staates.

Art. 159.
Das Oberaussichtsrecht des Staates über die Verwaltung der Gemeindeange-

legenheiten und die Gutsbezirke wird zunächst durch das Landrathsamt ausgeübt.
Art. 160.

Dasselbe erstreckt sich darauf, daß von den Gemeinden und deren Organen,
sowie von den Vertretern der Gutsbezirke Ueberschreitungen ihrer Befugnisse zum
Nachtheile des Staates oder zur Meinträchtigung der slaatsbürgerlichen oder Privat-
rechte Einzelner nicht vorgenommen, daß rücksichtlich der Venwaltung der Gemeinde:
angelegenheiten, insbesondere des Gemeindevermögens und der Ortspolizei, die Gesetze
gehörig befolgt und von den Gemeinden, sowie von den Gutsbezirken die ihnen ob-
liegenden öffentlichen Verpflichtungen erfüllt werden.

t. 161.
Das Landratheamt ist diejenige Behörde, welche über alle Beschwerden und

Berufungen in Angelegenheiten der Gemeinde und der Gutsbezirke, mögen sie gegen
Gemeindebeamte oder gegen Entschließungen der Gemeindebehörden oder der Ge,
meindeversammlung vder gegen Anordnungen der Vertreter der Gutsbezirke von
Seiten der Betheiligten erhoben werden, die nächste Entscheidung zu ertheilen hat.
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Art. 162.
DasLandrathsamt ist, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die Ver-

wallung der Gemeindeangelegenheiten den Geseyen gemäß gehandhabt,der Haushalt
ordnungsmäßig geführt und die Obliegenheiten der Gemeinde überall erfüllt werden,
berechtigt und, so oft die ihm bekannt werdenden Verhältnisse im Interesse der Ge.
meinden es ihm räthlich erscheinen lassen, verpflichtet, Nachweisungen über den
Hauchalt der Gemeinden, namentlich über die Einhaltung der Schuldentilgungs-
pläne und der Voranschläge, uber Bewirthschaftung der Gemeindewaldungen, über
die Geschäftsführung der Bürgermeister und Schultheißen, sowie der ganzen Stadt-
und Gemeinderäthe, über die Erfüllung der Gemeindeobliegenheiten zu verlangen.

Eo ist dechalb berechtigt, Acten, Voranschläge, Steuerheberollen, Nechnungen
und Protocoll= Bücher u. s. w. jederzeit einzufordern, die lechnische Beaufsichtigung
größerer Gemeindewaldungen und die Prüfung der Gemeinderechnungen durch einen
Sachverständigen auf Kosten der Gemeinde anzuordnen und die Ausführung der-
artiger Anordnungen streng zu überwachen, zu dem Ende auch Beauftragle zur
Prüfung der Verhältnisse an Ort und Stelle zu senden und vorgekommene Gesetz-
widrigkeiten und Vernachlässigungen in Erörterung zu ziehen und zur Beseitigung
derselben die nöthigen Verfügungen zu treffen. Dies letztere findet auch rücksichl-
lich der Gutsbezirke Statt.

Art. 163.
Das Landrathsamt darf die Bürgermeister, Schultheißen und deren Stell.

vertreter, sowie die übrigen Mitglieder der Stadt= und Gemeinderäthe wegen vor

kommender Ordnungswidrigkeiten in Haemengeltun bis zu 36 Mark nehmen.
Wenn die Gemeindebehörde, i Gemeindeversammlung, sich weigert.

nothwendige Ausgaben der (Bemeinde zu genehmigen, so ist das Landrathoamt er-
mächtigt, dieselben von Amtswegen in den Voranschlag einzutragen oder die außer-
ordentliche Aufbringung anzuordnen und vollzichen zu lassen (Art. 15).

In diesem Falle hat das Landrathsamt das Recht, die Vertheilung von
Gemeindenutzungen und Cassenüberschüssen zum Besten des angegebenen Zweckes zu
untersagen.

Wird Seitens der Gemeinde die Voraussetzung der Nothwendigkeit der Aus-
habe bestritten, so bleibt ihr gegen die Entscheidung des Landrathsamites die Be-
rufung an das Ministerium vorbehalten.

Verweigert die Gemeindebehörde, bezüglich die Gemeindeversammlung oder die
17•
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Vertretung der Gutsbezirke, in den ihr üUberwiesenen Angelegenheiten Beschlüsse zu
fassen, so ist das Landrathsamt auf vorhergegangene Androhung berechtigt, anstatt
derselben Bescheidung zu ertheilen, welche gleiche Wirksamkeit hat, als wäre sie von
der Gemeindebehörde oder dem Vertreter des Gutobezirks selbst ausgegangen.

Art. 165.
Gegen Entscheidungen des Landrathsamtes sindet Berufung an das Ministerium

Statt.
Art. 166.

Das Minislerium übt die Oberaufsicht iber d# Verwaltung der Gemeinde-
angelegenheiten und der öffentlichen Angelegenheiten der Gutsbezirke in allen Fällen
aus, in welchen solche nicht dem Landrathsamte überwiesen ist. Außer den zu
ertheilenden Enischeidungen auf an dasselbe gelangte Berufungen ist von der Ge-
nehmigung des Ministeriums die Gültigkeit gesaßter Beschlüsse der Stadt= oder
Gemeinderäthe, bezüglich der Gemeindeversammlung, in folgenden Fällen abhängig:

1) bei Veräußerung von Gemeinde-Grundbesitzungen, Grundbesitzungen einzelner
Classen von Gemeindemitgliedern oder diesen gleichstehenden Gerechtsamen, wenn der
Werth der veräußerten Gegenstände in Gemeinden von weniger alc 2500 Ein-
wohnern 300 Mark oder mehr, in stärker bevölkerten Gemeinden 1500 Mark oder
mehr beträgt.

Zu diesen Veräußerungen gehört auch die Theilung solcher Grundbesitzungen,
Gemeindenutzungen und Cassenüberschüsse.

Bei Aufnahme von Anleihen, welche eine Vermehrung der Gemeindeschulden
herbeiführen, also nicht zur Abstoßung schon bestebender Darlehnsschulden gemacht
werden und nicht zu den Schulden der laufenden Verwaltung gehören (Art. 115),
sowie bei Anlegung von Capitalien gegen andere als depositalmäßige Sicherheit in
denselben Beträgen; desgleichen bei Betheiligung an Actienunternehmungen.

Ferner gehören hierher insbesondere noch folgende Fälle:
3) Ortsslatuten. Ortogesetze (Art. 13) bedürsen zu ihrem Erlasse der vorher.

gehenden Beslätigung des Ministeriums, welche aber nur aus bestimmten, der Ent.
scheidung beizufügenden Gründen versagt werden darf;

4) die Erhebung neuer indirecter Gemeindeabgaben kann nur nach eingeholter
Genehmigung des Ministeriums erfolgen (Art. 126):

5) bei wiederholter oder grober Pflichtverletzung, bei geistiger oder körperlicher
Unfähigkeit zu Besorgung des Dienstes, sowie bei Verlust des guten Leumundes
kann das Ministerium nach Anhörung der Gemeindebehörde und des Landraths.
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amtes einzelne Mitglieder der Gemeindebehörde unter Auführung der die Verfügung
rechtfertigenden Gründe auf Zeit oder gänzlich ihrer Dienstrerichtungen entheben;

6) das Ministerium ist ferner ermächtigt, auch ganze Stadt= oder Gemeinderäthe,
welche ihren Obliegenheiten nicht nachkommen und ipre Pflichten verletzen, nach
Kutachtlicher Vernehmung des Landrathsamtes aufzulösen und Neuwahlen anzuordnen.
Diese Maßregel setzt indeß vorausgegangene Androhung derselben und landesherrliche
Genehmigung voraus.

7) Dem Ministerium steht das Recht zu, aus Gründen des allgemeinen Wohls
und der allgemeinen Sicherheit, sowie wegen ungenügender Geschäftobesorgung ein-
zelnen Bürgermeistern oder Schultheißen, denen die Verwaltung der Ortspolizei
übertragen ist, dieselbe gänzlich oder zum Theil wieder zu entziehen und an andere
geeignete Personen in oder außerhalb der Gemeinde zu übertragen.

8) Werden von einer Gemeinde die gesetzlich nothwendigen Wahlen verweigert
oder wird die Annahme der Wahl zulässiger Weise von den zur Besorgung des be-
treffenden Amtes geeigenschafteten Gemeindemitgliedern abgelehnt, oder finden sich
nach dem Ermessen des Ministeriums in den Fällen der Artt. 70, 145, 166, Nr. 5
keine geeigneten Beamten unter den Gemeindeangehörigen, so kann das Ministerium
eine provisorische Verwallung der Gemeindeangelegenheiten anordnen, ohne dabei an
Gemeindeangehörige gebunden zu sein.

9) Die Bildung neuer und die Abänderung bestehender Gemeinde Verbände
und Gutobezirke bedarf der Genehmigung des Ministeriums (Art. 6).

Das Ministerium ist die oberste Dienst- und Disciplinarbehörde der Gemeinde-
beamten.

 167.
Durch landesherrliche Bestimmung können einzelne Städte von der Aufssicht

des Landrathsamtes eximirt und dem Ministerium unmittelbar untergestellt werden.
Hier tritt das Ministerium ganz in die nämliche Stellung ein, welche das Landraths-
amt anderen Gemeinden gegenüber einnimmt; es findet aber gegen die Entscheidungen
des Ministeriums nur Vorstellung an den Fürsten Statt.

Vierter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

168.
Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen und Bestim-

mungen werden von dem Ministerium erlassen.
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Ebenso entscheidel das Ministerium über elwaige Zweisel, die bei der Aus-
führung des Gesetzes hewortreten.

Art. 169.
Die auf Grund der revidirten Gemeinde-Ordnung vom 23. April 185#8 ge-

wählten Bürgermeister und Schultheißen und deren Stellvertreier, ebenso die übrigen
Gemeindebeamten und Diener bleiben in ihrem Amte bis zum Ablauf der Dienst-
zeit, auf welche sie gewählt sind, und behalten die ihnen verwilligten Besoldungen.
Alle Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes finden auf sie Anwendung. Dasselbe
gilt von den dermaligen Mitgliedern der Gemeinderäthe.

rt.

Die Handhabung der Localpolizei soll den Bürgermeistern (Art. 99) und den
Schultheißen (Art. 149) nur dann nicht überlassen werden, wenn gegen die Er
theilung der desfallsigen Aufträge wesentliche Bedenken obwalten. Ueber solche Be-
denken entscheiden rücksichtlich der Städte das Ministerium, rücksichtlich der länd.
lichen Gemeinden das Landrathsamt. Bis zu einer solchen Entscheidung haben die

aihee und Schultheißen die Localpolizei, wie zeither, zu handhaben, und
bis zu desfallsiger weiterer Anordnung — auch rücksichtlich dersenigen

nabeshinnn die sich zur Bildung besnderer Gutsbezirke eignen.
Art

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. zuli 10% in Wirksamkeit. Von diesem Tage
ab treten die Bestimmungen der Gemeinde Ordnung vom 23. April 1858, sowie
alle übrigen dem gegenwärtigen Gesetze zuwiderlaufenden Vorschristen außer Krast.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und mit Unserem
Fürkllichen Insiegel versehen lassen.

So geschehen
Nudolstadt, den 9. Juni 1876.

(1. 8.) Georg, Fürst zu Schwarzburg.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

8. Stüch vom Jahre 1876.

 XX. Ministerial-Bekanntmachung
vom 12. Juni 1876, den Umtausch beschädigter oder unbrauchbar

gewordener Reichskassenscheine betreffend.
Die nachstehende Befanntmachung der Reichoschulden= Verwaltung, betreffend

den Umtausch beschädigter oder unbrauchbar gewordener Reichokassenscheine, wird
andurch zur öfsentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 12. Juni 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

Bekanntmachung,
betrefsend den Umtausch beschädigter oder unbrauchbar gewordener

Reichskassenscheine.
In Folge höherer Anordnung wird hierdurch zur öfsentlichen Kenmiß *sin

daß zur Förderung des Umtausches beschädigter oder unbrauchbarwordener Reichskassenscheine gegen neue vom Bundesrath die nadsulgenden

Bestimmungen getroffen sind.
1. Sämmtliche Reichs= und Landeskassen haben die ibnen bei Zablungen an-

gebotenen beschädigten oder unbrauchbar gewordenen (einschließlich der geklebten und
der beschmupzten) Reichskassenscheine, deren Umtauschsähigkeit E. 6, Absatz 2 des
Gesetzes, betreffend die Ausgabe von Reichskassenscheinen vom 30. April 1874,
Reichsgesetzblatt Seite 40) zweifellos ist, anzunehmen, aber nicht wieder auszugeben.

Fürn#l. Schw.-Rudolst. Gesesammlung XXAUII. 18
Ausgegeden in Rudolstadt am 22. Juli 1876.
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2. Solche Reichskassenscheine sind außer von der Reichs-Hauptkasse auch von

den Kaiserlichen Ober= Postkassen, der Königlich Preußischen General- Staatskasse,
den Königlich Preußischen Regierungs. beziehungsweise Bezirks-Hauptkassen und von
den Landes- Centralkassen der übrigen Bundesstaaten gegen umlaufsfähige Reichs-

kassenscheine oder baares Geld ungischr-Berlin, den 18. Mai 1876

Neichsschulden-Verwaltung.
Graf zu Eulenburg. Löwe. Hering. Rötger.

 XXI. Verordnung
vom 4. Juli 1876, die Erweiterung der Verordnung vom 15. August

1873 über die polizeiliche Prüfung der Dampfkessel betreffend.
Mit höchster Genehmigung Serenissimi wird in Erweiterung der Verordnung

iber die polizeiliche Beaussichtigung der Dampfkessel vom 15. August 1873 (Ges.
S.S. 109) und zusätzlich zu den S§. 22 und 23 derselben verordnet, was folgt:

Lokomobilen, deren Inbetriebnahme in anderen Staaten des deutschen Reiches
nach den Vorschristen der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (Reichs-Ges.-Bl.
S. 245) und der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen vom 29. Mai 1871
(Reichs-Ges.Bl.S.122) gestattet worden ist, sind, wenn seit ihrer Zulassung bez.
letzten Prüsung in dem betreffenden Bundesstaate noch nicht zwei Jahre vergangen
sind, auf hierüber beigebrachten Nachweis von der Ortspolizeibehörde bez. dem Fürst.
lichen Landrathsamte zum Betriebe im Fürstenthume unbeanstandet zuzulassen. Der
im §. 15, Absatz 3 der Verordnung vom 15. August 1873 vorgeschriebenen in-
ländischen Stempelung des Belastungsgewichtes des Sicherheitsventils solcher Loko-
mobilen bedarf es nicht. Alle übrigen Vorschristen der gedachten Berordnung bleiben
unverändert.

Rudolstadt, den 4. Juli 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.
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 NAXXII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 4. Juli 1876, den zwischen dem Fürstenthum Schwarzburg-
Rudolstadt und dem Herzogthum Sachsen-Altenburg abgeschlossenen
Staatsvertrag über die Regulirung der Landesgrenze und die Aus-

gleichung der Hoheitsrechte betreffend.
Auf höchsten Befehl des Durchlauchtigsten Fürsten wird der zwischen dem

Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt und dem Herzogthum Sachsen-Altenburg

unterm 7 “v d. J. abgeschlossene Staatsvertrag über die Regulirung der
Landesgrenze und die Ausgleichung der Hoheitsrechte zwischen beiden Ländern durch
den nachstehenden Abdruck zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 4. Juli 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

Staatsvertrag,
die Regulirung der Landesgrenze und die Ausgleichung der
Hoheitsrechte zwischen dem Fürstenthum Schwarzburg= Rudolstadt

und dem Herzogthum Sachsen-Altenburg betreffend.
Der unterm 16. December 1837 zwischen dem Herzogkhum Sachsen-Altenburg

und dem Fürstenthum Schwarzburg.Rudolstadt abgeschlossene Hoheits-Ausgleichungs-
Vertrag') hat nur einen Theil der zwischen diesen beiden Staaten bestehenden
Hoheits-Disserenzen beseitigt. Die übrigen sind dabei einer anderweiten Vereinbarung
vorbehalten. Durch die Bestimmung aber, daß künftig überall, wo die beiderseitigen
Gebiete aneinanderstoßen, vorbehältlich einiger Ausnahmen, die Tewmitorialgrenze auch
die Jurisdictionsgrenze bilden soll, ist, abgesehen von jenen Ausnahmen, der Uebel-
stand herbeigeführt worden, daß die von der anerkannten Landesgrenze durchge-
schnittenen Grundstücke der Justizhoheit von zwei verschiedenen Staaten unterfielen,
zum Theil im Widerspruch mit den im Betreff der sonstigen Hoheitsrechte bestehenden

*) In nicht pudlicir!.
18“
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Verhälmissen, und selbst da, wo nur ein ganz kleiner Theil eines so durchschnittenen
Grundstücke dem einen Staatsgebiete zugefallen war.

Seit längerer Zeit nun ist man beiderseits bemüht gewesen, nicht nur die durch
den erwähnten Hoheito-Ausgleichungs-Vertrag vom 16. December 1937 nicht zur
Erledigung gebrachten Hoheitsdifferenzen, welche sich meist auf einige Grundstücke
in den Sachsen Altenburgischen Fluren Ammelstedt und Oberhafel und in den
SchwarzburgRudolstädtischen Fluren Pflanzwirbach und Kirchhasel beziehen. sondern
auch die vorgedachten Uebelstände thunlichst durch Vereinbarung zu beseitigen.

Zu diesem Behufe sind nun zwar Sachsen Altenburger Seits das Herzogliche
Gerichtsamt zu Kahla, Schwarzburg= Rudolstädter Seits das Fürslliche Justizamt,
später das Fürstliche Landrathsamt zu Rudolstadt beaustragt worden, sowohl die be-
stehenden Hoheitsdisserenzen als die mehrgedachten Grundslücks-Durchschneidungen
näher zu constatiren und thunlichst, sowie vorbehältlich höherer Genehmigung eine
Vereinbarung in der Weise herbeizuführen, daß die theilweise zu verlegende beider-
seitige Temikorlalgrenze künftig als die Grenze aller beiderseitigen Hoheitsrechte zu
gelten habe.

In Folge dieses Auftrags ist über den Lauf der Territorialgrenze, soweit sie
die Sachsen Altenburgischen Fluren von Kolkwip, Epelbach, Mötzelbach, Oberhafel,
Kuhfraß und Ammelsledt einer, und die Schwarzburg. Rudolstädtischen Fluren Unter-
hasel, Kirchhafel, Teichweiden, Pflanzwirbach, Mörla. Geitersdorf, Teichröda und
den Waldbezirk Hohefahrt andernseits scheidet, dergestalt Vereinbarung getroffen, daß
diese, unter Berücksichtigung der beiderseitig anerkannten Hoheitsansprüche und behufs
thunlichster Vermeidung aller Grundstücks-Durchschneidungen, zum Theil verlegte
Tewitorialgrenze künftig als beiderseitige Grenze für die Landeshoheitörechte über-
haupt gelten solle.

Diese Vereinbarung ist beiderseits landesher#lich genehmigt und die so festge-
stellte Territorialgrenze von den dazu beauftragten obengenannten beiderseitigen Be-
hörden versteinigt, alsdamn aber von dem als gemeinschaftlichen Feldmesser beiderseits
verpflichteten Bezirksgeometer Wagner zu Roda aufgemessen und auf Karten ver-
zeichnet worden.

Diese Karten nebst den dazu gehörigen Vermessungeregistern sind nach behusiger
Nevision derselben durch den ebenfalls verpflichteten und dazu beauftragten Geometer
Söhle zu Rudolstadt von den schon genannten beiderseitig committirten Verwaltungs-
behörden an Ort und Stelle unter Vergleichung der bezüglichen Acten geprüft, nach
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ersolgter theilweiser Berichtigung aber als richtig anerkannt und mit Anerkennungs-
zeugnissen vom l. Juli resp. vom 21. October 1871 versehen worden.

Jede der beiden hohen Staatsregierungen besitzt von diesen Karten je ein
Exemplar.

Die beiderseitigen hohen Staatsregierungen waren auch darin einig, daß die
auf den ebengedachten 2c. Wagnerschen Karten verzeichnete, zum Theil neu festge-
stellte Landesgrenze vom 1. Jannar 1871 an als Hoheitsgrenze gelten soll und
daher von da ab von keinem der contrahirenden Theile Hoheitsrechte an den jenseits
dieser Grenze anliegenden Grundstücken resp. Grundstückstheilen weiter beansprucht
werden dürften.

Es sind auch die Besitzer derjenigen Grenzgrundstücke, welche von den Wir-
kungen dieser Vereinbarungen getrofsen waren, von diesen in Kenmniß gesetzt und
demgemäß beschieden worden.

In der Absicht und zu dem Zwecke nun, die obengedachten Vereinbarungen
noch zu vewollständigen und dabei thunlichst eine vollständige Gebietspurisication

zwischen den beiderseitigen Landen herbeizuführen, welche sich demnach auch auf die
bei Saalthal, Sachsen-Altenburger Seits, und bei Preßwitz und Bucha .,
Schwarzburg-Rudolstädter Seits, gemeinschaftliche Landeogrenze und die dortigen
beiderstitigen Territorien zu beziehen hat, sowie um die erzielten Vereinbarungen in
einen sörmlichen Vertrag zusammenzufassen, haben Commissarien ernannt und zwar:

eine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg
Höchstihren Geheimen Staatsrath Heinrich Moritz Friedrich Lorent,

Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg. Rudolstadt
HöchstihrenNegierungsrath Dr. jur. Ludwig Albert von Holleben.

mit dem speciellen Auftrage, einen solchen Staatsvertrag vorbehältlich höherer Ge-
nehmigung mit einander zu vereinbaren.

Von diesenBeaustragten ist in mündlicher Verhandlung dieser
taatsvertrag

wie folgt verabredet worden:
Artikel l.

Die Landesgrenze zwischen dem Herzogkhum Sachsen Altenburg und dem
Fürslenthum Schwarzburg= Rudolstadt wird

1) zwischen den Fluren der Ortschaften Kolkwitz, Epelbach, Mötzelbach, Ober,
hasel, Kuhfraß und Ammelstedt im Herzogthum Sachsen-Altenburg und den
Ortschasten Unterhasel, Kirchhafel, Teichweiden, Pflanzwirbach, Mörla,
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Geitersdorf und Teichröda und dem Waldbezirke „Hohefahrt“ im Fürsten-
thum Schwarzburg= Nudolstadt von der Linie gebildet, welche von dem
gemeinschaftlichen Geometer Wagner aus Roda aufgemessen und in zwei
Karten eingezeichnet ist, von welchen sich je ein Exemplar in der Hand
der contrahirenden Staatsregierungen befindet.

Diese Karten, jede in drei Blältern beslehend, von denen die eine (mit
Section 1, 11 und All bezeichnet) den Landesgrenztract zwischen der Sachsen-
Altendurgischen Flur von Ammelstedt und den Schwarzburg.Rudolstädtischen.
Fluren von Pflanzwirbach, Teichweiden, Teichröda, Geitersdorf und Morla,
die andere aber — mit gleicher Bezeichuung — den Tandesgrenztract

zwischen den Sachsen-Altenburgischen Fluren Kolkwitz, Etelbach, Mötzelbach,
Oberhafel, Kuhfraß und den Schwarzburg-Rudolstädtischen Fluren Unter-
hasel, Kirchhasel und Teichweiden enthält, sind mit dem unterm 1. Juli
resp. 21. October 1871 vollzogenen Anerkenntniß des Herzoglich Sächsischen
Gerichtsamtes Kahla und des Fürstl. Schwarzburgischen Landrathsamtes
Rudolstadt versehen.

Gleichermaßen gilt
2) als gemeinschaftliche Landesgrenze zwischen den contrahirenden Staaten be-

züglich zwischen der Sachsen. Altenburgischen Exclave bei Saalthal und den
dazu gehörigen sogenannten Lötterleinsgütern einer- und den Schwarzburg-
Rudolstädtischen Ortschaften Kleingeschwenda, Preßwitz, Bucha und dem
Buchaer Forste andererseits die Linie, welche, soweit sie

u) diese Landesgrenze zwischen den zur Sachsen-Altenburgischen Flur Saal-
thal gehörenden sogenannten Lötterleinsgüteren und den Schwarzburg-
Rudolstädtischen Ortschasten Kleingeschwende und Prehwiß bezeichnet, auf
einer von dem gemeinschaftlichen Geometer Johann von Obstfelder im
November 1856 aufgenommenen, von dem gemeinschaftlich zugezogenen
Bezirksgeometer Wagner aus Roda in Bezug auf die von dem genannten
Geometer Obstfelder nicht mit vermessene Landesgrenzstrecke vewollständigten,
in Folge mehrerer Veränderungen in der Stellung der gesetzten Hilfs-
steine sonst noch mit Nachträgen versehenen und von dem Herzoglichen
Gerichtsamte Kahla einer und dem Fürstl. Justizamte Leutenberg andemm-
seits unterm 1. October 1859 anerkannten Karte, insoweit dieselbe aber
die Fluren Saalthal einer-, Preßwitz, Bucha und den Buchaer Forst
andernseits scheidet, auf zwei Karten Nr.1und 11 verzeichnet steht, welche
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von dem ebenfalls als gemeinschaftlich verpflichteten Geomeler C. v. Obst.
selder nach der am 23., 24. und 25. September 1840 vollzogenen Ver-
markung aufgenommen und von dem Herzogl. Kreisamte Leuchtenburg
und Orlamünda am 19. Februar 1848 einer- und vom Fürstlich Schwarz-
burgischen Justizamte Könitz am 1. März 1848 andernseits anerkannt sind.

Jeder dieser suh 1 und 2 n. und b. bezeichneten Karten ist je ein Vermessungs-
register beigesügt, in welchem der Standort der den Grenzlauf bezeichnenden Grenz-
steine und dieser selbst genau beschrieben ist.

Die Karten nebst Vermessungsregistern bilden einen integrirenden Bestandtheil
gegenwärtigen Vertrags.

Artikel U.

Die im Artikel! bezeichnete Landesgrenze wird gegenseitig auch als beiderseitige
Hoheitsgrenze anerkannt. Es verzichten die hohen contrahirenden Staateregierungen
ausdrücklich auf alle Hoheitsrechte, welche der einen derselben in dem nach jener
Landesgrenze sich bestimmenden Gebiete des anderen Staates nach dem früheren
Vertrage vom 16. December 1837 noch zugestanden haben möchten, zu Gunsten des
letzteren und erklären sich durch diese Verzichtleistung gegenseitig für abgesunden.

Die Wirksamkeit dieses Anerkenninisses und dieser Verzichtleistung beginnt be-
züglich der Grundstücke und Grundstückstheile, welche an der Landesgrenzstrecke an
liegen, welche auf der in dem vorhergehenden Artikel suh erwähnten 2c. Wagner.
schen Karte dargestellt ist, der oben in der Einleitung dieses Vertrages erwähnten
Vereinbarung gemäß, am 1. Jannar 1871, im Uebrigen mit der beiderseitigen
höchsten Ratification dieses Vertrags.

Artikel Ul.

Von denjenigen Grundstücken oder Grundstückstheilen, welche der Besleuerung
deshalb enkgangen sind, weil das Besteucrungsrecht in Bezug auf dieselben bisher
und bis zur Zeit, wo nach der obenerwähnten Festsetzung der gegenwärlige Vertrag
in Wirksamkeit tritt, streitig oder ungewiß war, dürfen für die vorhergegangene Zeit
nachträglich Steuern keinerseits erhoben werden.

Artikel PV.

Es leisten die contrahirenden Staaten beiderseits Verzicht auf alle Schadens-
ansprüche, welche sie etwa daraus ableiten könnten, daß der eine Staat bis zum
Eintritt der Wirksamkeit dieses Vertrags in dem Gebiete des anderen unberechtigl
Hoheitsrechte ausgenbt habe, und acceptiren gegenseilig diese Verzichtleistung.
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Artikel V.

Die im Artikel1 bezeichnete Landes= und Hoheitsgrenze bildet zugleich die
Flurgrenze der beiderseits angrenzenden Gemeindefluren. Die auf dem Flurverbande
beruhenden, dem öffentlichen Rechte angehörenden Befugnisse und Verpflichtungen
der betrefsenden Gemeinden reichen nicht über diese Landesgrenze hinaus.

Privatrechte der Gemeinden oder anderer Berechtigter werden durch den gegen-
wärligen Vertrag nicht berührt.

« Artikel VI.

Pertinenzgrundslücke in dem Gebiete des einen der contrahirenden Staaten,
welche zu geschlossenen Gütern oder Grundslückscomplexen in dem Gebiete des anderen
Staates gehören, gelten diesem gegenüber insoweit als walzende (ledige) Grund-
stücke, als dadurch nicht wohlenvorbene Privatechte verletzt werden.

Artikel VII.

Die zwischen den contrahirenden beiden Staaten bestehenden Rechieverhältnisse
binsichtlich der Flöße auf der Saale und deren Nebengewässern im (Pebiete des
Fürstenthums Schwarzburg-Rudolsladt, sowie hinsichtlich der Kirchen, Pfarreien und
Schulen werden durch den gegenwärtigen Vertrag nicht berührt. Auch an der
Fischereigerechtsame im sogenannten Lothrabache bei Preßwitz wird durch denselben
nichts geändert.

Artikel VII.

Werden an Grundstücken, die nach Maßgabe des gegenwärtigen Vertrags dem
Gebiete des einen der contrahirenden Staaten zugehören, während bisher der andere
Staat über dieselben die Justizhoheit ausgeübt hat, nach den Gesetzen dieses letzteren
Eigenthums= oder andere dingliche Rechte als vor der Ausführung dieses Vertrags
enworben behauptet, so sollen diese Rechte auch von dem Stacte, dessen Justizhoheit
solche Grundstücke in Folge dieses Vertrages nunmehr unterworfen sind, insoweit
anerkannt werden, als sie der Staat, welcher bisher die Justizhoheit ausübte, ver-
möge seiner Gesetzgebung anzuerkennen haben würde. Namentlich soll daraus ein
Einwand gegen dieses Anerkennmiß nicht abgeleitet werden, daß die Gerichtsbarkeit
zwischen den contrahlrenden Staaten ungewiß oder (ireitig war, vder daß dieselbe
biöher von dem einen Staate in dem Gebiete des anderen ohne Berechtigung aus-
heübt worden sein sollte.

Für den Juhaber jener Rechte soll es zum Nachweise derselben in dem Staate,
welchem die in Rede stehenden Grundstücke in Folge des gegenwärtigen Vertrages
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zugehören, der anderweiten Ausserligung gerichtlicher Urkunden durch die neue
Gerichtsbehörde nicht bedürfen und dafür auch eine Gebühr nicht gefordert werden.

Artikel IXN.

Die rücksichtlich der erst durch den gegemwärtigen Vertrag aus dem Gebiete
des einen Staates in das des anderen übergehenden Grundstücke oder Grundstücks-
theile erforderlichen Uebertragungen und Einschreibungen der Eigenthums, und
anderen dinglichen Rechte in die betreffenden Grund= und Hypothekenbücher oder in
sonstige öffentliche Bücher und die Vewollständigung der dazu gehörigen Acten soll
geschehen, ohne daß dasfür Gebühren von den Betheiligten gefordert werden.

Ebenso soll wegen des Eintritts solcher Grundstücke in die neuen Flurwerbände
und die damit etwa verbundene Erwerbung des Flurgenossenrechts denjenigen, in
deren Eigenthum sich jene Grundstücke zur Zeit des Eintritts in die neuen Flur-
verbände befinden oder befunden haben, eine Abgabe an die betreffenden Orts oder
Flurgemeinden nicht angesonnen werden.

Artikel X.

Es haben beiderseits die zuständigen Unterbehörden zur Ausführung dieses
Vertrages, soweit nöthig, namentlich insoweit dabei die Besteuerung von Grund-
stücken in Frage kommt, zur Ergänzung der Grund= und Hypothekenbücher und
der Acten den zuständigen Behörden des anderen Staates auf deren Verlangen die
betreffenden Acten und Urkunden, nach Befinden in beglaubigten Auszügen oder
Abschriften, unentgeldlich mitzutheilen und überhaupt Beihülfe zu leisten.

Artike! Xl.
Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Grundstücke, hinsichtlich welcher bisher die

Juricdictionshörigkeit zweifelhaft oder streitig war, oder welche erst in Folge des
gegenwärtigen Vertrages der Justizhoheit eines der contrahirenden Staaten unter.
fallen, sollen, wenn solche Rechtestreitigkeiten aus dinglichen Klagen und noch vor
der Zeit, wo dieser Vertrag seine Wirksamkeit äußert, anhängig geworden find, von
dem Gerichte, bei welchem die Klage anhängig geworden ist, bezüglich dem an dessen
Stelle getretenen Gerichte nach den Proceßgesetzen seines Staates bis zur End=
entscheidung fortgesetzt werden, auch wenn dieses Gericht nach den sonstigen Be-
stimmungen des gegenwärtigen Vertrages an sich nicht weiter zuständig sein sollte.
Für die Vollstreckung der Erkenmtnisse in solchen Rechtsstreitigkeiten oder für Proceß
Acte am Orte des Streitobjects ist das Gericht zuständig, in dessen Juriedictions-
bezirke das Streitobject gelegen ist.

Furstl. Schw.-Nudolst. Gesehsammlung XXXVII. 19
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kel Xll.
Gegenwärtiger Vertrag soll alsbald den betheiligten hohen Staateregierungen

zur Ratification vorgelegt und die Auswechselung der Ratificationen auf dem
Correspondenzwege in kürzester Frist bewirkt werden.

Derselbe ist in zwei gleichlautenden Exemplaren, dem einen für die Herzoglich
Sachsen-Altenburgische, dem anderen für die Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtische
Staatsregierung, ausgefertigt und unterschrieben worden.

So geschehen Altenburg, den 27. März 1876
und Rudolstadt, den 7. April 1876.

Heinrich Moriß Friedrich Lorentz. Ludwig Albert von Holleben.

 XXIII. Bekanntmachung
des Fürstlichen Ministeriums vom 13. Juli 1876, die Ertheilung

mehrer Erfindungspatente betreffend.
Mit höchster Genehmigung Serenissimi sind den nachgenannten Personen

die beibemerkten Erfindungspatente auf fünf nach einander folgende Jahre für den
Umfang des Fürstenthums ertheilt worden.

1) Am 21. Januar d. J. den Fabrikbesitzern Gebrüder Loeser in Trier auf
ein Gase= Insectenpulver.
Am 4. Februar d. J. dem Eilev Hansen in Kopenhagen auf ein eigen-
thümliches Verfahren, festhaflende galvanische Metallniederschläge auf Glas,
Porzellan, Fayence und dergleichen hervorzubringen.
Am 4. Februar d. J. dem Ingenieur Einst Burgdorf in raunschweig
auf eine verbesserte Vorrichtung an Winden zum Heben von Lasten.
Am 4. Februar d. J. dem Olhmar Lenz und Carl Pieper in Dresden
auf Darstellung von elastischem Glas, sog. Bulcanglas.
Am 15. April d. J. dem Maschinenfabrikbesitzer A. Dülken in Düsseldorf
auf ein Instrument zum Auflegen von Treibriemen.
Am 29. Mai d. J. dem Redacteur Aron Berustein in Berlin auf einen
Apparat zur Aussonderung falscher und mankirter Goldmünzen.
Am 20. Juni d. J. den Gebrüdern P. und J. Dussaud, Joseph Duchez
und Jacques Bendinger in Paris auf ein Gerbverfahren.

*

 #M*—
————

— —
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Ohne Zustimmung der genannten Personen ist daher Niemand befugt, die durch

Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Apparate herzustellen resp. Methoden
anzuwenden.

Diese Privilegien sind jedoch als erloschen zu betrachten, wenn die Anwendung
der fraglichen Erfindungen innerhalb des deutschen Reichs nicht binnen Jahresfrist
nachgewiesen werden kann.

Auch wird die Neuheit der Ersindungen im Sinne der nach der Bekannt.
machung des vormaligen Fürstlichen Geheimeraths-Collegiums vom 12. April 1843
bei Erlheilung von Erfindungspatenten in den deutschen Zollvereinsstaaten zu beob-
achtenden Grundsätze ausdrücklich vorausgeseßzt.

Das unterzeichnete Fürstliche Ministerium macht solches zur allgemeinen Nach-
achtung hiermit öffentlich bekannt.

Rudolstadt, den 13. Juli 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

9. Stüch vom Jahre 1876.

 XXIV. Gesetz
vom 25. Juli 1876, die Einführung einer allgemeinen Emkommen

steuer betreffend.
Wir Georg, von Gottes Guaden Fürst zu Schwarzburg rc.

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums sowie mit Beiratb und Zustimmung
des getreuen Landtags, was folgt:

18. 1.

Vom 1. Jannar 1877 an wird an Stelle der zeitherigen Classen- und classi
sicirten Einkommenstener eine allgemeine Einkommensteuer nach Maßgabe
der Bestimmungen gegenwärtigen Gesetzes erhoben.

Die Gesetze vom 3. September 1852 und vom 11. Juli 1867 wegen Ein
sübrung bez. Wiedererhebung der Classen= und classificirten Einkommensteuer (Ges.
Samml. 1852 Seite 182 und 1867 Seite 76) kommen mit Ablauf des Jabres
1876 in Wegsall.

§. 2.
enerpflicht.

Der Besteuerung nach dem gegenwärtigen Gesetze sind unterworsen:
1) die Einwohner des Fürstenthums (d. h. alle Personen, welche im Fürsten

thume einen Wohnsiß haben oder sich daselbst aufhalten), soweit nicht deren
Besteuerung zufolge des Reichsgesetzes wegen Beseitigung der Doppel-
besteuerung vom 13. Mai 1870 einem anderen deutschen Bundesstaate zu
steht, oder, insoweit sie ihr Einkommen aus dem Bundesauslande beziehen,
von ihnen nicht der Nachweis geführt wird, daß sie wegen dieses Einkom-

mens dort einer gleichartigen Beleuecung unterliegen.
Fürnl. Schm.-Mudolst. Geicbsammlung XXXVII. 6

Andgegeben in Nudolstadt am . Auguit I876.
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2) nicht im Fürstenthume wohnhafte oder sich aushaltende Personen wegen

ihres Einkommens:

9)

)

e)

aus hinländischem Grundbesitze, wenn dessen Jahres. Ertrag wenigstens
die Höhe von 20 Mark erreicht;
aus hieländischem Gewerbebetriebe:
aus einem Dienst= oder baenegntäi nach Maßgabe des§.d des
Reichsgesetzes vom 13. Mai 1870:) Commandit= und Actien. —r und gewerbliche Genossenschaften

wegen ihres Einkommens aus Kapitalvermögen. aus dem Betriebe gewinn-
bringender Geschäfte und aus hieländischem Grundbesitze.

8. 3.
Steuerbefreiungen.

Von der Steuer befreit sind:
1) bezüglich ihres gesammten Einkommens:

# ) die zur ersten Stufe (§. 4) gehörigen Personen, welche am 1. Jannar

—

desjenigen Jahres, für welches die Veranlagung erfolgt, ihr 16. Lebens-
jahr noch nicht vollendet, oder ihr 50. Lebensjahr schon zurückgelegt haben.
die zu den Stenerstufen 1 bis 16 gehörigen Unteroffiziere und Mann-
schaften des Beurlaubtenstandes und ihre Familien, sowie alle in Kriegs-
zeiten zum Heeresdienste aufgebotenen oder freiwillig eingetretenen Personen
des Unteroffizier- und Gemeinenstandes und deren Familien für die
Monate, in denen sie sich im activen Dienste befinden:
die zu den Steuerstufen 1 bis 16 gehörigen Offiziere des Heeres. Mili,
tairärzte und Beamte der Militairverwaltung für die Zeit, während
welcher sie mobil gemacht sind oder zur immobilen Fußartillerie, zu Er-
sababtheilungen mobiler Truppen oder zu Besatungen im Kriegszustande
besindlicher Feslungen gehören;
die Inhaber des eisernen Kreuzes, des Königlich Preußischen Militair-
Ehrenzeichens 1. und 2. Classe, sowie der Fürstlich Schwarzburgischen
Ehrenmedaille mit der Kriegsdecoration und des Fürstlich Schwarz-
burgischen Chrenzeichens für die Kriegssabre 1814 und 1815 nebsl den
zu ihrem Hausstande gehörigen Familiengliedern, soweit sie zu den ersten
drei Steuerstufen (§. 4) gehören.

2) bezüglich des Dienst. Einkommens:
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ai) alle zur Friedenostärke des Heeres gehörigen Personen dee Unterossizier-
und Gemeinenstandes;
die zu den Steuerstufen 17 u. folg. gehörigen Ofüiziere des Heeres, Militair
ärzte und Beamte der Mililairvenvallung für die unter le erwähnte Zeit.
Derselbe Anspruch steht unter gleichen Verhälinissen den mit Inactivitäts
gehalt entlassenen, den zur Disposinion gestellten und den mit Pension ver-
abschiedeten Offizieren des Heeres, den Aerzten und Beamten der Militeir=
verwaltung hinsichtlich ihres Inactivitätsgehaltes oder ihrer Pension zu.

Soweit Ofsfiziere des Heeres, Aerzte und Beamte der Militairverwaliung
zur Zeit ihrer Veranlagung ein Militair-Diensteinkommen nicht bezogen
haben, ist denselben unter den vorerwähnten Verhältnissen derjenige Betrag
der Einkommenstener zu erlassen, welcher zwei Procent ihres Militair.
Diensteinkommens entspricht.

K 1.
u ufen.

Die Veranlagung zur Einkommensteuer ersolgt nach Maßgabe der Schätzung
des jährlichen Einkommens. Es ist jedoch gestatket, besondere, die Leistungssähigkeit
bedingende wirthschaftliche Verhältnisse der einzelnen Steuerpflichtigen (eine große
Zahl von Kindern, die Verpflichtung zur Unterhaltung armer Angehöriger, au-
dauernde Krankheit, sferner, insoweit die Leistungsfähigkeit dadurch wesentlich beein.
trächtigt wird, Verschuldung und außerordentliche Unglückefälle) zu berücksichtigen.

Sofern der Einzuschätzende in die erste Stufe gehören würde, kann beim Vor-
haudensein derartiger Verhälmisse seine vollständige Freilassung erfolgen. Eine solche
tritt auch da ein, wo der Einzuschätende wegen Armuth Stenern zu ennichten
ofsenbar nicht im Stande ist.

Der monatlhe Steuersaß beträgt für die Haushaltung wie für den Einzel-
steuernden bei einem Jahregeinkommen:

in der 1. Stufe bis einschließlich 300 Mark — Mark 5 Pf.
in der 2. Stufe von 300 bis einschließlich 400 Mark — „ 10 „

77 „ 3. 7 » 400 7. 7“ 500 » — » 20 »

«« 4. 2 « 500 » « 600 » -«» 30 *#

„ „ 5. „ „ 600 , » 700»—,,50»

,,»6.»»700,, » 800» —-.»75»
»,,7.»«800» » 900 „ 1 „ — „

„ „8., „ 900 „ » 1000 „ 1 „ 25,

20“
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. 5.

# ung.

Jeder Steuerpflichtige ist von seinem gesammten Einkommen nur an einem
Orte Enzuschätzen.

Die Veranlagung geschieht in der Regel nach Haushaltungen. Zur Haus-
haltung gehört der Hausherr mit seinen Familiengliedern, die er aus seinem Ein-
kommen unterhält. Dem Haushernn gleich steht die Hausfrau, welche selbstständig
eine Wirthschaft führt.

Personen, welche weder einer besteuerten Haushaltung angehören, noch eine
eigne Haushaltung führen, sind als Einzelsteuernde einzuschätzen.

8. 6.
Ermittelung des steuerpflichtigen Vermögens.

Zu dem Einkommen eines Steuerpflichtigen ist das seiner Nutznießung unter-
fallende etwaige besondere Einkommen der zu seinem Haushalte gehörigen Fami-
lienglieder hinzuzurechnen.

Die Zinsen von Kapitalschulden werden in Abzug gebracht, nicht aber Kapital.
tilgungerenten, Personalsteuern, Prämien für Lebensversicherungen, der Aufwand
auf Bestreitung des Haushalts und auf Unterhalt der Angehörigen.

S. 7. «
Ikommeaausskandvktmoq

Bei Einschätzung des Einkommens aus Grundvermögen ist nach solgenden
Grundsätzen zu verfahren:

I) Von Liegenschaften und Gebäuden, welche verpachtet oder vermiethet sind.
ist der jeweilige Pacht= oder Miethzins unter Hinzurechnung etwaiger
Natural oder sonstiger Leistungen, sowie der dem Verpachter vorbehaltenen
Nußungen und unter Abrechnung der demselben verbliebenen Lasten, als
Einkommen zu berechnen.
Bei selbst bewirthschafteten Besitzungen ist der durchschnittliche Reinertrag der
drei letzten Jahre zu Gumde zu legen.

3) Ebenso sind ländliche Fabrikationspweige (Branntweinbrennereien, Brauereien,
Mühlen, Ziegeleien u. s. w.), soweit dieselben nicht als Zubehörungen eines
Gutes etwa schon mit diesem berücksichtigt sind, ferner Gruben= und Hütlen-
werke, Steinbrüche u. s. w. nach dem durchschnittlichen Reinertrage der letzten
drei Jahre zur Berechnung zu ziehen.

4) Für nicht vermiethete, sondern vom Besitzer selbst bewohnte oder sonst be-

2
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nußte Gebäude ist der Nutzungswerth nach den ortsüblichen Miethpreisen
zu bemessen.
Das Einkommen aus Holzgrundstücken wird unter Zugrundelegung eines

Durchschnitte Nutzungeanschlags abgeschätßzt.
Kamn ein Durchschnitt nicht gezogen werden, so tritt Schätung der Ertrags,
fähigkeit ein.
Die auf dem Grundbesitze ruhenden Steuern und andere Lasten, die Prämien
für Versicherung gegen Feuer= und Hagelschaden, sowie die zur Erhaluung
der Gebäude erforderlichen Ausgaben werden in Abzug gebracht.

=eCc#nn——

Elnkommen aus Kapitalvermogen.

Zu dem Einkommen aus Kapitalvermögen gehören Zinsen und Dividenden
aller Art, ferner Geldbezüge, Naturalien oder andere geldwerthe Vortheile aus Leib-
renten und ähnlichen Verträgen oder Verschreibungen.

Unterliegt das Einkommen, wie die Dividenden aus Actienuntermehmungen,
jährlichen Schwankungen, so ist der Ertrag des vorhergehenden Jahres zu Grunde
zu legen.

Forderungen und Schulden im Handel und Gewerbeverkehr werden bei Fest

stellung des Einkommens nach den 5esimmgen des S. 9 behandelt.
Einkommen aus Mnkb’ oder Arbeit.

Das Einkommen aus Bedienstung oder Arbeit besteht in den Gehältern,
Pensionen und Wartegeldern von Beamten, Geistlichen, Lehrern u. s. w., in den
Erträgen von Handel, Gewerbe, Pachtungen und jeder andem Art gewinnbringender
Beschäftigung, namentlich auch als Arzt, Anwalt, Schriftsteller u. s. w., es umfaßt
überhaupt diejenigen sortlaufenden Einnahmen, welche nicht als Rente eines unbe-
weglichen oder beweglichen Vermögens zu betrachten sind.

Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen:
1) Feststehende Einnahmen sind mit dem vollen Betrage in Ansatz zu bringen.

Dienstwohnungen und Dienstländereien sind entweder nach dem anschlags-
mäßigen Betrage, oder wenn ein solcher nicht festgestellt ist, nach den orts-
üblichen Mieths= bez. Pachtpreisen zu berechnen.

Von den Besoldungen und Pensionen werden die gesetzlichen Beiträge zu
Pensionsanstalten abgezogen, sofern das Dienstverhältniß eine Verpflichtung
zum Eintrin in jene Anstalten enthalt.
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2) Das Einkommen aus Handel, Gewerbe, Pachtungen u. s. w. ist nach dem
Durchschnitt der letzten drei Jahre, sofern das Geschäft oder die Pachtung
schon so lange gedauert hat, zu berechnen. Kann ein solcher Durchschnikt
nicht gezogen werden, so tritt Schätzung ein.

Dabei dürfen nur solche Ausgaben in Abzug gebracht werden, welche zur
Forlsetzung des Haudels= oder Gewerbebetriebes u. s. w. im bisherigen Um-
sange gemacht worden sind, mithin nicht Kapitalanlagen zur Eweiterung
des Geschästs und zu Verbesserungen oder Verluste vom Kapitalstocke.

3) Bei Commandit= und Actiengesellschaften und bei gewerblichen Genossen-
schaften wird diejenige Summe, welche im Vorjahre an die Vereins= und
Gesellschaftsmitglieder als Zins und Dividende zur Vertheilung gelangte,
bezüglich der zum Vereinsvermögen geschlagene Gewinn des Vorjahres, als
Neingewinn angesehen und letzterer, wenn die Gesellschaft ihren Sitz im
Fürstenthume hat, in einem Betrage, bei welchem die Besleuerung der im
Auslande liegenden Commanditen berücksichtigt werden muß, wenn sie aber
im Fürstenthume um Zweigniederlassungen oder Agenturen unterhält, zu
einem entsprechenden Antheile bei Feststellung der Einkommensteuer in Rech
nung gezogen.

Der gleichen Besteuerung unterliegen die Eisenbahnen, insoweit nicht
Staatsverträge eine andere Norm geben.

10.
der Veraulla

Die Veranlagung der Scher erfolgt allihnlh in den Monaten September,
Oclober und November für das solgende Jahr.

8. 11.
Verfabren.

Das Veranlagungsgeschäft beginnt mit Aufstellung der Verzeichnisse der steuer-
bflichtigen Haushaltungen und der Einzelsteuernden durch die Gemeindevorstände bez.
Vertreter der Gutsbezirke. Diese Verzeichnisse bilden die Grundlage der Veraulagung.

Die Einschätzungin die einzelnen Steuerstufen (S. 4) erfolgt durch die Orlo-
commissionen, die Feststellung der Steuerstufen durch die Bezirkscommissionen, die
Feststellung der Steuerrollen durch das Ministerium.

Aufstellung der Personalverzelchntmisse.
Jeder Eigenthümer eines bewohnten Grundstücks, bez. dessen Siellverkreter,



136 1876.

hat der Gemeindebehörde auf Verlangen die innewohnenden Haushaltungen und
Einzelsteuernden, jeder Haushaltungsvorstand hat die zu seinem Hausstande gehörigen
steuerpflichtigen Personen anzugeben, unter Haftung für die Richtigkeit seiner An-
gaben.

Die wissentliche Verschweigung einer steuerpflichtigen Person bei der Aufnahme
des Verzeichnisses oder bei Ermittelung der Stenerzugänge (§. 17) wird mit einer
Geldbuße bis zum vierfachen Jahresbetrage der hinterzogenen Steuer bestraft.

S. 13.
Ortscommisstonen.

Die Ortscommissionen bestehen aus dem Gemeindevorstande als Vorsipenden
und mebreren Mitgliedern (Beisitzern), welche letztere von der Gemeindebehörde bez.
der Gemeindeversammlung aus der Zahl der zur Uebernahme von Gemeindeämtem
verpflichteten Gemeindemitglieder jedesmal auf ein Jahr gewählt werden.

In Gemeinden bis zu 300 Einwohnern sind zwei, bis zu 2500 Einwohnern
sind vier und in Gemeinden von mehr als 2500 Einwohnem sind sechs Beisitzer
zu wählen.

Die Wahl kann nur aus den zur Ablehnung anderer Gemeindeämter berech-
ligenden Gründen ausgeschlagen werden.

Bei der Wahl ist darauf zu sehen, daß die verschiedenen Arten des Einkom-
mens (5§. 7 — 9) möglichst gleichmäßig in der Commission vertreten sind

Der Gemeindevorstand hat über die Besitzz, Vermögens., Erwerbs= und son
stigen Einkommensverhaltnisse der Steuerpflichtigen, sowie über etwaige besondere,
die Steunerfähigkeit bedingenden wirthschaftlichen Verhältnisse, soweit dieß ohne zu
lieses Eindringen geschehen kann, möglichst vollständige Nachrichten einzuziehen, über-
haupt alle Momente zu sammeln, welche ein Urtheil über die maßgebende Steuer-
stufe zu begründen vermögen, und auf Grund dieser Erhebungen der Einschäßungs-
commission bestimmte Vorschläge über die Einstellung der Steuerpflichtigen in die
einzelnen Steuerstufen zu unterbreiten.

Die Commission hat diese Vorschläge einer sorgsältigen Prüsung zu unter-

werfen und über die Einschätzung 4 fassen.
ezirksS. o

Innerhalb jedes iandenthsemiite Bezirks werden nach der Zahl der einzel-
richterlichen Bezirke und für jeden derselben Bezirkscommissionen gebildel. Diese
Commissionen bestehen aus dem Landrathe des Bezirks oder einem andern von dem
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Ministerium zu ernennenden Beaten als Vorsitzenden und aus acht Steuer-
pflichtigen des Bezirks.

Die Wahl der letzteren aufal für jeden Einschätzungsbezirk durch den Land-
ralh und die Gemeindevorstände der sechs volkreichsten Orte des Bezirks auf jedes-
mal zwei Jahre. Alljährlich scheidet die Hälste der Mitglieder aus. Nach Ablauf
des ersten Jahres der Gellung des Gesetzes werden die Ausscheidenden durch das
Loos bestimmt.

Die Wahl kann nur aus den zur Ablehnung von Gemeindeämtern berech.
tigenden Gründen ausgeschlagen werden.

Die Bezirkscommissionen haben die Einschätzungen der Ortscommissionen zu
prüfen und die Steuerstufen festzustellen.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Zur Beschlußfähigkeit der Commission
ist die Anwesenheit von sieben Mi#gliedern mit Einschluß des Vorsitzenden erforderlich.

Gegen die unter seinem Widerspruch erfolgten Beschlüsse der Commission kann
der Vorsigende die Entscheidung der Reclamations-Commission (K. 19) anrufen.

Fesststellung der Steuerrollen.

Die Ermittelung des Gesammtbetrags der von den Bezirkecommissionen fest-
gestellten Steuersätze in den Steuerrollen geschieht durch die Steuerämter, die Fest-
stellung der Rollen durch das Ministerium.

Verannenachnn der Steuersätze.
Die Bekanntmachung der Steuersätze der einzelnen Steuerpflichtigen erfolgt zu

Anfang jedes Jahres Seilens der Gemeindebehörden durch achttägige Auflegung
der Steuerrolle. In der öffentlichen Bekanntmachung über die Auflegung der
Steuerrollen ist auf die Reclamationsbesugniß (§. 18) ausdrücklich hinzuweisen.

Jedem Steuerpflichtigen wird auherdem auf Verlangen vom Gemeindevorstande
ein Auszug aus der Rolle (Steuerzettel) zugesertigl, welcher den ihm zugetheilten
Steuersaß enthält. Die Steuersäte der mit Gehalt oder Lohn zu Dienstleistungen
augenommenen Personen werden in diesem Falle in die Steuerzettel für die Diensl-
herrn oder Arbeitgeber mit aufgenommen (val. S. 26).

8. nZug

Die nach Feststellung der Jahresrolle ven inunctemen Steuerpflichngen werden
Furstl. Schw.-Rudolst. Gesetzsammlung XXXVII.
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unter Angabe des Monats, in welchem der Zutritt stallgefunden hat, von den Ge-
meindevorständen bez. Vertretern der Gutsbezirke zu Anfang der Monale Juni und
December in Verzeichnisse (Zugangslisten) zusammengestellt und von den Ortscom-
missionen zu den entsprechenden Steuerstufen eingeschätzt. Die Steuersätze der ein-
zelnen Zugänge werden von dem Landrathe und zwei von ihm auszuwählenden
Mitgliedern der Bezirkscommission festgestellt.

Die auf solche Weise eingeschätzten Steuerpflichtigen werden von ihrer erfolglen
Einschätzung unter Hinweisung auf die Reclamationsbefugniß speziell benachrichtigl.

Die Stienerpflicht begiunt mit dem auf den Zugang folgenden Monate.

8. 18.
Neclamationsbefugniß.

Innerhalb einer Präclusivfrist von 30 Tagen, vom Ablauf der Auslegungsfrist
der Steuerrollen (§. 16) bez. von der Zufertigung des Steuerzektels bei Steuerzu-
gängen (F. 17) an gerechnet, kann die erfolgte Einschätzung durch Berufung an die
Reclamationscommission (S. 19) angefochten werden.

Die NReclamation ist bei dem Landrathsamte des Bezirks schriftlich einzureichen
und zu begründen. Beschwerden ohne Angabe spezieller Beschwerdepunkte bleiben
unberücksichtigt.

Die Zahlung der veranlagten Steuer wird durch die Reclamation nicht auf-
gehalten, sie muß vielmehr mit Vorbehalt der späteren Erstattung des etwa zu viel
Bezahlten zu den bestinunten Terminen erfolgen.

8. 19.
Neclamationscommisslon.

Die Reclamationscommission hat ihren Sitz in Rudolstadt. Sie beslehl aus
einem vom Fürsten zu ernennenden Regierungscommissar als Vorsitzenden und aus
sechs aus der Zahl der Stenerpflichtigen alljährlich zu wählenden Mitgliedern. Für
diese Auswahl hat jede Bezirkscommission zwei Steuerpflichtige, die nicht bei der
Einschätzung thätig gewesen sind, zu benennen. Aus der Gesammtzahl der Be-
nannten wählt das Ministerium sechs Mitglieder und ebenso viel Stellvertreter aus.
Die letzteren treten bei Verhinderung oder beim Ausscheiden von Mitgliedern in
der Weise ein, daß das Ministerium, ohne bei der Wahl beschränkt zu sein, nach
Bedarf Einberusungen erläßt.

Die Annahme der Wahl kann nur aus den zur Ablehnung von Gemeinde-
ämtern berechtigenden Gründen verweigert werden.
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Zu den Sitzungen der Reclamationscommission können die Vorsitzenden der
Bezirkscommissionen zur Auskunftsertheilung zugezogen werden.

Zur Beschlußfähigkeit der Reclamationscommission ist die Anwesenheit von
wenigstens fünf stimmberechtigten Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden er-
sorderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§. 20.
efugnisse der Reclamationscommission.

Die Reclamationscommission entscheidet endgültig über alle Bernfungen gegen
die Entscheidungen der Bezirkscommissionen (. 14 u. 18)

Behuss Prüfung der erhobenen Reclamationen kann die Reclamationscom-
mission genauere Feststellungen über die Vermögens= und Einkommensverhalinisse
des Reclamanten veranlassen, zu diesem Zwecke ihm bestimmte Fragen über seine
Vermögens= und Einkommensverhältnisse vorlegen und ihn auffordern, die hierauf
bezüglichen in seinem Besitze besindlichen Urkunden, Pachlverträge. Schuldverschrei-
bungen, Handlungsbücher u. s. w. zur Einsicht vorzulegen. Wenn binnen der hierzu
bestimmten Frist die verlangten Nachweise nicht erbracht bez. vorgelegt werden, so
wird der dem Reclamanten zu stellenden Androhung gemäß angenommen, daß er die
angebrachte Reclamalion weiter zu begründen außer Stande sei und demgemäß ent-
schieden.

Auch ist die Reclamationscommission, wenn es an andern Mitteln, die Wahr-

heit zu ergründen, fehlt, berechtigt, dem Reclamanten die eidesstattliche Bekräftigung
der von ihm im Betreff seines Einkommens gemachten Angaben aufzugeben. Sie
hat für einen solchen Fall die von ihr verlangte eidesslattliche Versicherung in
ihrem Wortlaute festzustellen und die Abgabe derselben innerhalb einer bestimmten,
nicht unter acht Tagen zu bemessenden Frist dem Reclamanten aufzugeben, unter der
Androhung, dah beim fruchtlosen Ablauf der Frist die Verweigerung der eidesstatt-
lichen Bekräftigung angenommen werde.

7

Die Mitglider“der s Saine und der äkrennanuenerommison sind zur
Geheimhaltung der Vermögensverhältnisse verpflichtet, welche bei dem Steueweran=
lagungsgeschäfte zu ihrer Kenntniß gelangen und haben diese Geheimhaltung, sowie
überhaupt die gewissenhafte unparteiische Erfüllung ihrer Pflicht dem Vorsitzenden
mittelst Handschlags zu geloben.

21*
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8. 22.
Kosten der Veranlaogung.

Die Kosten der Steuerveranlagung fallen der Landescasse zur Last. Aus-
nahmeweise sind jedoch diejenigen Kosten, welche durch die nähere Festslellung des
Einkommens eines Steuerpflichtigen veraulaßt werden, von diesem zu tragen, wenn
seine Angaben als unrichtig befunden werden.

Die Mitglieder der Bezirkscommissionen erhalten vier Mark, die der Recla-
malionscommission sechs Mark Tagegelder, außerdem zwei Mark für Uebernachtung
sowie die Vergütung der Reisekosten. Rücksichtlich der Vorsitzenden gelten die all-
gemeinen gesetzlichen Vorschriften.

8. 23.
afen der Verkürzung der Steu

Wer bei Erbrteruh käner von ihm erhobenen Neqtamann auf die dieserhalb
an ihn ergangene Aussorderung wissentlich einen Theil seines Einkommens ver-
schwiegen oder zu gering angegeben hat, verfällt in eine Strafe in Höhe des vier,
sachen Jahresbetrags der Steuer, um welche der Staat verkürzt worden ist oder
verkürzt werden sollte.

8. 24.
Steuer, Abgänge.

Die festgestellten Steuersätze bleiben in der Regel auf die Dauer des Kalender-
jahres unverändert. Nur wenn nachgewiesen wird, daß sich durch den Verlust ein-
zelner Einnahmequellen, ohnerachtet etwaiger Einnahmezugänge, das Einkommen
eines Steuerpflichtigen um mehr als den vierten Theil vermindert hat, kann eine
verhältnißmäßige Minderung der Steuer gesordert werden. Es sind sedoch die bie
zur Zeit des Antrags auf Steuerermäßigung fällig gewordenen Steuermaten unver-
kürzt zu entrichten.

Erlischt die Steuerpflicht in Folge des Todes voder des Wegsuges eines
Steuerpflichtigen vder in anderer Weise gänzlich, so ist vom nächsten Monate an
die ganze Stener in Abgang zu bringen.

Beim Uebergange des. besteuerten Vermögens durch Erbgang oder durch Ver-
mögensabtretungen unter Lebenden ist die Steuer von den Erben bez. dem neuen Be-
siber des Vermögene bie zum Schlusse des Jahree unverändert fortzuentrichten, inso.
weit nicht eine Minderung des besteuerten Einkommens um mehr ale ein Viertbeil
desselben nachgewiesen wird.
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E ung der Steuer.

Die Steuer wird von den Gemeinden erhoben. Diese haften für die richtige Ab
führung der Steuer durch die von ihnen bestellten Einnehmer. Als Entschädigung
erhalten die Gemeinden eine Gebühr von zwei Pfeunigen von jeder eingehobenen
vollen Mark.

Jäutgket.
Die Steuer ist in den ersten acht Tagen jedes Monats voraus zu entrichten.

Das Ministerium ist ermächtigt, nach seinem Ermessen die Steuer für zwei oder drei
Monate an dem für den zweiten Monat beslimmten Falligkeitstermine gleichzeitig er.
heben zu lassen. Den Steuerpflichtigen steht frei, die Steuer bis zum ganzen Jahres-
betrage vorauszuzahlen.

Verfahren gegen Restanten.
Die Säumigen werden sofort nach Ablauf des Fälligkeitstermins von den Stener-

einnehmem durch Mahnzeltel zur Zählung binnen acht Tagen aufgefordert. Für
die Zustellung von Mahnzetteln sind Fordergebühren in Höhe von zwei Pfennigen von
jeder vollen Mark des Restes, jedoch niemals unter drei Pfennigen und nicht über

eine Mark fünfundzwanzig rnm en entrichten.Ablleferung der Steue
Spatestens fünf Tage vor Ableur des Monate muß die eingchobene Steuer

nebst der Restnachweisung an die berr. Steueramter abgeliefert sein.
PHaftyflicht ver Dleastberre n sc

Für die rechtzeitige Eultehnan, der Steuer von Dienstboten und Gewerbe-
gehülfen haften die Dienstherrschaften und Arbeitgeber. Es bleibt diesen dagegen
überlassen, die zu zahlenden Steuerbetrage an deren Lohne zu kürzen.

8. 27.Die zur Ausführung dieses uese erforderlichen Verordnungen und Instruc=
tionen werden von Unserem Ministerium erlassen.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-
lichen Insiegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 25. Juli 1876.

(L. S.) Georg, Fürst zu Schwarzburg.
v. Bertrab.
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 AM XXV. Ausführungs-Verordnung
zu dem Gesetze, die Einführung einer allgemeinen Einkommenstener

betreffend, vom 25. Juli 1876.

Mit böchster Genehmigung des Durchlauchtigsten Fürsten verordnen wir zur
weiteren Ausführung des Gesetzes vom 25. Juli d. J., die Einführung einer allge
meinen Einkommensteuer betr., auf Grund des F. 27. desselben was solgt:

Zu §. 5 des Gesetzes.

Ort der Einschätung der Stenerpflichtigen.

Sienerpflichtige Eimvohner des Fürstenthums sind wegen ihres Gesammiein.
kommens an demjenigen Orte einzuschätzen, an welchem sie zur Zeit des Beginnes
des Veranlagungsgeschäftes wobnen.

8. 2.
Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz oder Aufenthalt nicht im Fürstenthume

haben, sind wegen ihres Einkommens aus hieländischem Grundbesitze oder Gewerbe,

betriebe an den Orten zur Steuer heranzuziehen, an. einzuschätzen, in welchen der
Grundbesitz liegt oder das Gewerbe betrieben wird. Der Ort der Einschätzung
des Gesammteinkommene durch die ibhei- bestimmt sich nach der Größe
des Einkommens.

8. 3.
Gehalte, Pensionen und Wartegelder, welche von außerhalb des Fürstenthums

wohnhaften Steuerpflichtigen aus hieländischen Cassen bezogen werden, sind an dem
Orte zu besteuern, an welchem die zahlende Casse ihren Siß hat.

. 48. 4.

Gewerbegehülsen und andere Arbeiter, welche unter Beibehaltung des inländi-
schen Wohnsitzes zeitweise außerbalb des Fürstenkthums Arbeit suchen, sind nach
ihrem gesammten Arbeitsverdienste zur diesseitigen Steuer heranzuziehen; umgekehrt
sind diejenigen freizulassen, welche zeitweise im Fürstenthume Arbeit nehmen und in
einem anderen Bundesstaate Wohnungen für ihre Familen inne haben.

Commandit= und Achiengesellschaften sowie gewerbliche Genossenschaften werden
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da eingeschätzt, wo sie ihren Sitz oder — wenn ein solcher im Fürstenthume nicht
vorhanden ist — ihren Hauptvertreler haben.

6.

Ueber Zweifel bezüglich des Ortes der Einschätzuung enischeidet der Vorsivende
der Bezirkscommission und bei Concurrenz mehrer Bezirke das Ministerium.

8. 7.
Einen Haushalt im Sinne des Gesetzes bilden nur Personen, welche durch

Verwandtschaft mit einander verbunden sind und aus dem Einkommen des Haus-
herrn oder der Hausfrau unterhalten werden.

Verwandte, welche freiwillig einen gemeinsamen Hauchalt führen, obne daß
dem Einen als Hausherrn die Nutzuießung von dem Einkommen des Andern zuflebt,
sind nicht als zu einer Haushaltung gehörig anzusehen. Insbesondere bilden Ge
schwister, welche zusammen leben, in der Regel keinen Haushalt im Sinne des Gesetzes.

Ebenso sind über 16 Jahre alte Kinder, welche über eignes Einkommen aus
Arbeit, Bedienstung oder sonst versügen, auch wenn sie von den Eltern Wohnung
oder einen Theil ihres Unterhaltes empfangen, besonders zu besteuern.

LVeben Ehegatten in ungetrennter Ehe, aber an verschiedenen Orten, so werden
sie nur einmal nach dem gesammten Einkommen und zwar an dem bleibenden
Wohnorte des Chemannes — nicht an demjenigen, an welchem derselbe sich des
Verdienstes wegen nur vorübergehend aufhält — eingeschätzt.

Zu S. 6—y9 des Gesetzes.

elung des neueruslichtigen Einkommene.
Bei Schöhmedes Ginlchuens aus Grundvermögen bieten die für die Grund

steuerregulirung ermittelten Reinerträge, bezügl. die Grundsteuer selbst einen be-
achtenswerthen Anhaltepunkt, insofern als jene Erträge zwar nicht als wirkliche
Reinerträge, aber doch als Vergleichswerthe gelten können, vermittelst deren aus
dem bekannten wirklichen Reinertrage eines oder einzelner Grundstücke auf den
Ertrag der übrigen Grundstücke derselben Kuliurart und Flur bez. Nachbarflur ge
schlossen werden kann. Dabei wird außerdem in Betracht zu ziehen sein der höhere
oder niedere Grad der Kultur, die in größerem oder geringerem Umfange gebolene
Gelegenheit zur Verwerthung der Bodenerzeugnisse, der Umfang der gesammten
Wirthschaft, die etwaige besondere Rentabilität der innern Oeconomie, z. B. aus
dem Viehslande, aus etwaigen mit der Landwirthschaft verbundenen gewerblichen
Anlagen u. s. w.
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8. 9.
In den Fällen, in welchen es an einer näheren Einsicht in die Einnahme-

verhällnisse der Steuerpflichtigen fehlt, wird sich diese durch einen Ueberschlag des
Aufwandes ersetzen lassen, welchen der Steuerpflichtige nach seiner Lebensweise und
dem Umfange seines Haushaltes jährlich zu machen hal. Auch die Zahl der zum
Haushalte gehörigen arbeitsfäbigen Familienglieder wird zu berücksichtigen sein.

Das Gesetz enthält keine Bestimmungen über die eigene Declaration der Steuer-
pflichtigen; es will in dieser Beziehung jeden Zwang ausschließen. Der Steuer-
bflichtige darf daher, abgesehen von dem Verfahren bei Reclamationen, niemals ge-
nöthigt werden, irgend eine Auskunft über seine Vermögensverhältnisse zu geben.
Dagegen ist es dem Steuerpflichtigen unbenommen, freiwillig über seine Einkom-
mensverhältnisse den Vorsitzenden oder andern Mitgliedern der Einschäpungscommis,
sionen Auskunft zu ertheilen. Auf eine solche Auskunft wird, wenn sie rechtzeitig
ersolgt und nicht erhebliche Zweifel wider die Richtigkeit obwalten, Rücksicht zu
nehmen sein.

Zu F. 11 und 12 des Gesetzee.

Personal-Verzelchnisse.
Die Veranlagung der Einkommensteuer beginnt zu Anfang September mit der

A. Aufnahme des Personenstandes in die Orts-Einkommens-Nachweisungen (Formular 4A).
Bei dieser Aufnahme haben die Gemeindevorstände nach Bedürfniß von der ihnen
zustehenden Befugniß der Befragung der Hauseigenthümer und Haushaltungsvor-
stände Gebrauch zu machen.

Die gedruckten Formulare zur Aufstellung der Einkommens-Nachweisungen und

sonstigen Listen werden von den kannm geliefert (§. 26).
Die Eintragung derHaushaltungen 5 Einzelsteuernden einer Gemeinde oder

eines Gutsbezirks in die Spalten 1 bis 8 der Einkommens-Nachweisung geschieht
in der durch die Hausnummern bestimmten Neihenfolge. An die Ortseinwohner
sind die anderen im Orte einzuschätzenden Steuerpflichtigen anzureihen, insoweit sie
nicht schon als Hausbesitzer aufzuführen gewesen sind, namentlich

1) Commandit= und Acktiengesellschaften und gewerbliche Genossenschaften,
2) die außerhalb des Fürstenthums wohnhaften Grundbesiter, Gewerbetreibenden

bez. Mitinhaber hieländischer Gewerbeanlagen.
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S. 13.

Gleichzeitig sammeln die Geneindevorsände das für die Einschäßung noth-
wendige Material (§. 13, Absatz5 des Gesepes) und tragen das Resultat ihrer
Erhebungen in die Spalten 9—23 der Einkommens-Nachweisung ein.

Die Eintragungen sind bis Ende September fertig zu siellen.
8. 14.

Binnen gleicher Frist haben die Gemeindevorstände Verzeichnisse nach dem
Formular B über die Steuerpflichtigen, welche Einkommen in dem Gemeindebezirke B.6
zwar besitzen, aber nach §. 1, 2 und 5 in einem andem Orte einzuschätzen sind.
unter möglichst genauer Angabe dieses Einkummens anzufertigen und an den Vor-
sipenden der Bezirkscommission einzureichen. Dieser macht hiervon dem Gemeinde-
vorstande des Einschätzungsorte bez. dem Vorsitzenden der betr. Bezirkscommission
die ersorderlichen Mittheilungen.

Zu K. 13 des Gesetzes:
8. 15.

Ortocommissonen.

Die Einschähung der Steuerpflichtigen eines Gutsbezirks, in welchem die Wahl
einer Ortscommission nicht thunlich ist, wird durch das Landrathsamt der Orts-
commission einer benachbarten Gemeinde übertragen.

8. 16.
Die Ortscommission, welche im September zu wählen ist, tritt alobald nach

beendigter Aufnahme des Personenstandes zusammen, um über die Einstellung der
Steuerpflichtigen in die einzelnen Steuersiufen zu beschließen. Das Resullat dieser
Einschätzung wird in die Spalte 24 der Einfommens-Nachweisung, die die Leistungs-
sähigkeit bedingenden besonderen Verhältnisse, sowie die Gründe der Steuerbefreiungen
werden in die Spalte 25 eingetragen.

Etwaige Imthümer in den Eintragungen über die Verhältnisse der Stener-
pflichtigen, insbesondere in Spalte 10 —23, sind zu berichtigen.

Bei der Einschätzung der Commissionsmitglieder haben sich die Betheiligten für
die Dauer der Berathung und Beschlußfassung aus dem Sitzungslocale zu entfernen.

Nach beendigter Einschätzung ist die Einkommens-Nachweisung von den Mit-
gliedern der Ortscommission zu beglaubigen und vom Gemeindevorstande spätestene

bis zum 15. Oclober beim Vorsitzenden der Vezirteconmission einzureitenFürstl. Schw.-Andolst. Gesetfammlung XXANV
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Zu §. 14 des Gesetzes:
S. 17.

Bezirkocommissionen.
u) Borsibender.

Der Vorsitzende der Bezirkscommission leitet das Geschäft der Veraulagung.
Er hat dafür Sorge zu tragen, daß die Einkommens-Nachweisungen rechtzeitig
aufgestellt und eingereicht werden, daß die Wahl der Mitglieder der Bezirkscom=
mission rechtzeitig erfolge und daß die Veranlagungsgrundsätze gleichmäßig zur An-
wendung kommen.

Er hat insbesondere
1) die von den Gemeindevorstanden eingereichten Einkommens-Nachweisungen

hinsichtlich ihrer vorschriftsmäßigen Anlegung und Vollständigkeit, sowie rück-
sichtlich der von den Ortscommisssonen bewirkten Einschätzungen zu prüfen,
die am Schlusse des S. 14 vorgeschriebenen Mittheilungen zu machen, die
zur Aufklärung einzelner Punkte elwa noch erforderlichen Ermittelungen zu
veranlassen und alsdann die Einkommenstener Nollen (Formular C) anzu-
legen, indem er den Personenstand der Stenerpflichtigen aus den Einkom-
mens-Nachweisungen in gleicher Reihenfolge in die Spalten 1—6 überträgt;
die Einschätzungscommission zu berufen, die Mitglieder derselben nach §. 21
des Gesetzes zu verpflichten und die beschlossenen Steuerstufen in Spalte 7
der Rolle einzutragen;

) die Steuerrollen nach Feststellung der einzelnen Steuerstufen zur Ermittelung
des gesammten Steuerbetrags spätestens bis zum 15. December am die Steuer-
ämter abzugeben. 4 «

Der Vorsißende der Bezirköcommission ist berechtigt, von Gerichts- und
Gemeindebehörden Auskunft über die Verhältnisse der Steuerpflichtigen jeder
Art zu verlangen und von Gerichts-Acten und Hypothekenbüchern Einsicht
zu nehmen.

L

S

5b) Einschäbungsversohren.
Die Bezirköcommission unterwirft das von ihrem Vorsitzenden gesammelte

Material unter Benutzung aller ihr zu Gebote stehenden Hülfemittel einer genauen
Prüfung und stellt die Stufen fest, in welche das Einkommen der einzelnen Steuer-
Pflichtigen einzuschätzen ist.

Das Einschähungsresultat wird nach den Beschlüssen der Commission in Spalte 7
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der Nolle eingetragen (vergl.F.17, Absatz 2) und die gesetzmäßige und gewissen-
hafte Einschätzung auf der *2 bescheinigt.

eber die Verhandlungen der Commission ist ein Protocoll aufzunehmen und
am Schlusse jeder Situng vom Vorsitzenden und zwei andern Commissionemitgliedern
zu unterzeichnen.

Nach beendigter Einschähung bezeichnet jede Bezirkscommission zwei Mitglieder
für die Neclamationscommission (§F. 19 des Gesetzes).

Zu F. 15 und 10 des Gesetzes:
tstellung l-1# euerrollen

Die Steuerämterhabe 11 den ihnen von den ersibenden der Bezirköcommis-
sionen zugehenden Steuerrollen den Gesammtbetrag der Stenersätze zu ermitteln.

Nach Feststellung der Steuerrollen sind dieselben von den Steuerämtern an die
Gemeindevorslände bez. Vertreter der Gutöbezirke spätestens aber bis zum 15. Jannar
abzufertigen.

Ueber den ermittelten Sollbetrag der Steuer der Gemeinden und Gutobezirke
haben die Steuerämter eine Hauptzusammenstellung anzufertigen und dieselbe in je
einem Exemplare dem Fürstlichen Ministerium und dem Vorsitenden der Bezirks-
commission zu Üübergeben.

8. 20.
Bekanntmachung der Stenersfäse.

Die Gemeindevorstände bez. Vertreter der Gutobezirke haben sofort nach dem
Empfange der Steuerrolle die Steuerpflichtigen nach Maßgabe des F. 16 des Ge-
setzes von der Einschäzung in Kenntniß zu seten, die Heberegister aufertigen zu
lassen, die Steuerrolle selbsl aber mit Bescheinigung über die ordnungemahige
öffentliche Auslegung und Bekanntmachung derselben an das Steneramt bis spätestens
Ende Februar zurückzugeben.

Zu §. 17 des Gesetzes:
. 21.

Stvreuerzugänge.
Zugänge im Laufe des Jahres entstehen:
I) durch den Austritt einzelner Mitglieder bestenerter Haushallungen aus deu-

selben zur Gründung eines eignen Hausstandes vder Erwerbes, zur Ueber-
nahme eines Dienstes u. s. w.,

2) durch Ausscheiden aus dem Militairdienste,
22*
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3) durch Aufhören der Mobilmachung oder des Kriegezustandes,
4) durch Zuzug aus andern Gemeinden des In- oder Auslandes,
5) durch Errichtung neuer Commandit-- und Actiengesellschaften und gewerblicher

Genossenschaften.
6) durch Eimritt einer der in §. 2 Absatz 2 und 3 des Gesetzes vorgesehenen

Bedingungen, unter welchen Ausländer, sowie Commandit= und Actiengesell-
schasten und gewerbliche Genossenschaften des Auslandes steuerpflichtig werden.

7) durch nachträgliche Ermittelung einzelner bei der Veranlagung übersehener
Steuerpflichtiger.

§. 22.
Die Gemeindevorstände bez. Vertreter der Gutsbezirke haben über die im Laufe

des Jahres nach Feststellung der Steuerrolle zugehenden steuerpflichtigen Personen
genaue Comtrole zu führen und die Zugänge zu Anfang der Monate Juni und
December in Zugangslisten nach dem Formulare 1) durch Ausfüllen der Spalten 1—6
zusammenzustellen. Gleichzeilig mit Aufstellung der Zugangslisten sind die Verhält.
nisse der Steuerpflichtigen in einer Einkommens-Nachweisung (Formular &amp; Spalte
1 —23) darzulegen. In Spalte 24 dieser Einkommens-Nachweisung ist auch das
Resultat der Einschätzung durch die Ortscommission einzutragen.

Zugangslisten nebst Einkommens-Nachweisungen sind von den Gemeindevor-
ständen bez. Vertretern der Gulobezirke bis Mitte Juni bez Milte December an
den Vorsitzenden der Bezirkscommission einzureichen. Dieser giebt die Zugangslisten
nach Feststellung der einzelnen Steuersätze in Spalte 7 an das Steneramt zur
Ermittelung des ganzen Steuerbetrages der Zugangsliste. Vom Steueramte
gehen die Zugangslisten alsdann an die Gemeindevorslände bez. Vertreter der Guts-
bezirke zur Miltheilung der Einschätzung an die zugegangenen Steuerpflichtigen und
zur Ginhebung der Steuer. Nach Eintragung der Steuerzugänge in das Heberegister
sind die Zugangslisten an die Steuerämter zuruckzugeben.

. 23.8.
In den Fällen des Umzugs Steuerpflichliger in einen andern Ort des Fürsten-

thums hat eine neue Einschätzung derselben nicht zu ersolgen. Es ist vielmehr die am
frühern Wohnorte in Abgang kommende Steuer im neuen Wohnorte in Zugang zu
bringen. Dergleichen Zugänge sind in den Zugangolisten durch Bescheinigungen
des Gemeindevorstandes des früheren Wohnorkes zu belegen. (Formular #).

§. 21.
Hinsichtlich der Dienstboten, soweit dieselben nur auf den Dienstlohn besleuert
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sind, bedarf es im Falle eines bloßen Personenwechsels nicht der Ab und Zu-
schreibung, sondern es genügt eine Namens-Umschreibung in der Stenemolle.

Zu §. 18—20 des Gesetzes:
§. 25.

Reelamatlonen.

Die Landrathsämter, bei welchen die Reclamationen gegen die Steuerinschähung
schriftlich anzubringen sind, sammeln die erhobenen Reclamationen und befördern
solche nach Ablauf der Reclamationsfrist mittelst eines darüber zu führenden Ver-
zeichnisses au den Vorsitzenden der Reclamationscommission.

Die Stellung des Vorsitzenden ist im Wesentlichen dieselbe wie die des Vor-
sitenden der Bezirkecommission (§. 17). Er hat den Inhalt der Beschwerden inso-
weit zu erörtern und über die Einkommensverhältnisse der Steuerpflichtigen insoweit
Erkundigung einzuziehen, um im Stande zu sein, der Commission einen gutachtlichen
Vorschlag zu machen.

Die Beschlußfassung über weitere Erörterungen durch den Vorsitzenden und ins-
besondere über die dem Reclamanten auszugebende eidesstattliche Bekrästigung der
von ihm gemachten Angaben ist der Reclamationscommission vorbehalten.

Ueber jede Sitzung ist ein kurzes Protocoll aufzunehmen, welches die Beschluß-
sähigkeit der Commission zu bezeugen und die Resultate der Beschlußfassung mit Be-
zugnahme auf die in der betreffenden Tabelle bewirkten Einträge zu enthalten hat.
Das Prototoll ist von dem Vorsitzenden und dem von diesem aus der Zahl der
Mitglieder zu bestellenden Schriftführer zu unterzeichnen.

Die Eutscheidungen der Commission hat der Vorsitende den Reclamanten zu
eröffnen. Derselbe hat außerdem die beschlossenen Steuerermäßigungen für jeden
Steuerbezirk in tabellarischer Form zusammenzustellen, die Zusammenstellungen zu
vollziehen und an die Vorsitenden der Bezirkscommissionen zur weiteren Besorderung
an die Steuerämter zu übersenden.

Die Steuerämter haben von den Ermäßigungen die Gemeindevorslände zu be-
nachrichtigen. Die Erledigung sämmtlicher Reclamationen muß innerhalb 3 Monaten
erfolgen.

Zu §. 22 des Gesetzes:
§. 26.

K oste n.

Die Liquidationen der Mitglieder der Bezirko= und Reclamationscommissionen
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sind von den Vorsitzenden zu prüfen, festzustellen und der Finanzabtheilung des
Ministeriums zur Zahlungsanweisung zu übemeeichen.

Die sämmtlichen Kosten, einschließlich für Beschaffung der nöthigen Formulare
sind unter den Auogaben auf Abgaben= und Steuererhebung in Rechnung zu stellen.

Zu §F. 24 des Gesetzes:
8. 27.

Steuerabgãnge.
Stenerabgänge können entslehen:

1) durch gänzliches oder theilweises Erlöschen des besteuerten Einkommens
(Tod u. s. w.).

2) durch Eintrikt in das Militair,
3) durch Mobilmachung oder Eintrikt des Kriegezustandes,
4) durch Wegzug der Steuerpflichtigen,
5) durch Wegfall der Bedingungen, unter welchen die in S. 2 Abs. 2 und 3

des Gesetzes benannten Personen und Gesellschaften sleuerpflichtig werden,
!) durch Ermäßigung im Wege des Reclamationsverfahrens.—

8. 28.
Antrãge auf Abgangostellung bez. Minderung der Steuer wegen Verlustes

einzelner Einnahmequellen sind bei dem Vorsitzenden der Bezirkscommission umittel-
bar oder durch Vermittelung des Gemeindevorstandes schriftlich anzubringen und
durch Beifügung der erforderlichen Beweismiltel zu begründen.

Der Vorüizende der Bezirkscommission hat diese Beweismittel zu prüfen,
nöthigenfalls deren Ergänzung zu veranlassen, den in Abgang zu stellenden Steuer-
betrag sestzustellen und von dem Beschlusse das Steueramt zur weiteren Benach-
richtigung des Gemeindevorstandes in Kenntniß zu setzen.

. 29.

Die Abgänge werden vom Ortserheber auf der Rückseite des Lieserscheines
(§. 31) verzeichnet und von dem Gemeindevorstande bescheinigt.

Zu §. 25 des Gesetzes:
8. 30.

Erhebung der Steuer.

Die Stener wird in vier Jahresraten jedesmal für 3 Monate und zwar zu
Anfang Februar für die Monate Januar bis Marz, zu Anfang Mai für die
Monate April bis Juni. zu Ansang August für die Monate Juli bis September
und zu Anfang November für die Monate October bis December erhoben.
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8. 31.

Die Gemeindevorstände bez. Vertreter der Gutsbezirke haben für Ausstellung
der Heberegister auf Grund der Steuer#ollen und Zugangslisten, für Einhebung
und Ablieferung der Steuer zu den bestimmten Terminen Sorge zu tragen.

Den Vertretern von Gutsbezirken steben Erhebungsgebühren nicht zu.
Die Ablieferung der Steuer an die Steuerämter erfolgt auf Grund eines in

zwei Exemplaren auszuferligenden Lieferscheines, von welchen der Ortserheber das
eine Exemplar aquittirt zurückerhält.

Die seit dem letzten Fälligkeitstermine eingetretenen Steucrabgänge sind in
einem besondern Abgangsverzeichnisse (. 29), die Steuerrückstände in einem be-
sondern Restverzeichnisse dem Lieferscheine beizusügen.

Die Formulare zu den Heberegistern, Lieferscheinen, Abgangs- und Restver-
zeichnissen und ebenso die Mahnzettel werden den Ortserhebern von den Steuer-
ämtern unentgekdlich geliefert.

Die Steuern von im Auslande wohnhasten Personen, welche aus hieländischen
Cassen nuur Gehalte, Pensionen oder Wartegelder beziehen, werden in der Regel
von den zahlenden Cassen direct erhoben und auf Grund spetieller Verzeichnisse in
Einnahme berechnet.

8. 32.
Die Steuerämter haben für die genaue Einhaltung der Ablieferungstermine,

nöthigenfalls durch Androhung von Ordnungsstrafen, Sorge zu tragen.
Rudolstadt, den 25. Juli 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Formular A.

Einkommens-Nachweisung
zur

Einkommensteuer-Rolle
der Gemeinde

für das Jahr 138

Die Richtigkeit und Vollständigkeil des Personenstandes bescheinigt

Der Gemeindevorstand.

Daß die Einschätuung nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt ist, wird
hierdurch bescheinig

den 18

Die Ortskommission.

Fursil. Schw.-Rudolst. Gesesammlung XXXVII.



154 1876.
Personenstand. Grundlagen

S Auzahl der Gruudbejib, jelbjt bewirthichasleler und
Mame und * aus hepachieter.„ tung ge 2

“ " z Vorname s Siand 8 Art und Umsang
z 2 Z

AE (bei Auswärli] oder “  narie —
"o7 . an Harten, an Jahr · 2

 Hgen Aufent= Gewerbe i-“ ** pe 7 . :-3 —DHDu- P Nieh. liche Z
3 7“ 7 halt). 227 7 Grund · 5* 22 -ern Fren 1 sland. -

*5 z# sleuer.

2 2 I 5 /4%% ##nen
12 4 5 s „HÜlo u 12 1 14

1

1 *
D I

« l

I

· ! I
1 I «

 *ê“ 1 1
 ½m "“ „

1



1876. 155

 in # ß Stener-

der Einschätung. Sinse
* S «-

Z Handel, Gewerbe 4½
. *-bder sonstige. Sienerr
1n Pewinnbringende * * 7# pflichti= Gntach-
Se .— alnt 6G — . .

BE Läg -.S.0B·sch«"m""a·g-.gs-MG«'WMBemerkungen-
YFE Es 8 samt Drtscom.
 5 n An SEin= mission.
- rS S. 2. —-m SS und Ertrage sommen.

8 Umsang. 8 * z2 3
16 17 18 % I 20 22 2 eu 25





1876. — —

Formular B.

Verzeichniß

des Einsiommens der nich im Orte einzuschähenden Personen

in der Hemeinde

für das Jahr 18

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Personenstandes bescheinigt

den 18

Der Gemeindevorstand.
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Personenstaud. Einkommen in dem Gemeindebezirk.
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Formular C.

Einkommensteuer-Rolle
 Gemeinde2= —

im Steuerbezirk

für dao Jahr 18

 — — —

Daß die Befreiung von der Einkommensteuer und die (inschätzung der
Steuerpflichtigen ü#berall den gesetzlichen Vorschriften gemäß und nach bestem Wissen
und Gewissen erfolgt ist, wird hiermit bescheinigt.

, den 18.

Die Bezirks-Commission.

Das monatliche Steuer-Soll der Nolle wird auf

fesigestellt.
Rudolstadt, den 18

sürsll. Schmarzß. Ministerium, AGtheisung der Finanzen.

Diese Stenerrolle ist vom bis 18
unter Hinweis auf die Reclamatiansbefugniß öffentlich aufgelegt worden.

, den 8

Der Gemeindevorstand.
(I. S.)



100 1876.
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Formular D.

Einkommenstener-Zugangsliste
der Gemeindenn...
im Stenerbezirenrnr

für das.Halbjahr 18

Daß die (inschätzung der Stenerpflichtigen uberall den gesetzlichen Vor-
schriften gemäß und nach bestem Wissen erfolgt ist, wird hiermit bescheinigt.

Der Ausschuß der Bezirkscommission.

Das Soll dieser Zugangsliste für das Jahr 18. wird auf

festgestellt.

Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium,
Abtheilung der Finanzen.

Fürstl. Schw.-Rudolst. Gesetzsammlung XXXVII. 24
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# Name Des Zugangs
und Stand »

2 Steuer!Monats-Ganzer Bemer-
 SVorname 5 stufe. beirag. sugang. skungen
Z13 (bei Auswarigen Gewerbe. Ursache. Zeit.
2 Wohnori).

 121212
112 . 1 5 6 7 10
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Formular E.

X. X., welcher seinen Wohnsitz hier ausgegeben und in #. genommen

hat, ist für das Jahr 18. zur . Eeinkommensteuerstufe eingeschätzt und hat

die Steuer bis zum Monate...bezahlt.

(Name des Orts),dden 18

Der Gemeindevorstand.

An

den Gemeindevorstand

zu
V.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

10. Stück vom1Zhre 151876.

 NXXVI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 1. Angust 1876, die Führung der Muster-Register betreffend.

Im Nachstehenden werden die in Nr. 30 des Centralblattes für das deutsche
Reich publizirten Bestimmungen über die Führung der Muster Register noch be-
sonders zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 1. August 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

Bestimmungen
über die Fährung des Muster-Registers.

(Nachtrag zu der Bekanntmachung vom 29. Febr. 1876, Centmal- Blatt S. 123.)

8. 1.
Im Muster-Register erhält jedes Muster oder Modell, welches einzeln nieder-

gelegt wird, und jedes niedergelegte Packet mit Mustern 2c. bei Eintragung der
Schupsrist eine besondere Nummer.

8. 2.
Die Kosten für die Bekanntmachung der Eintragung einer Schutzfrist oder

ihrer Verlängerung im Reichsanzeiger betragn zwei Mark fünfzig Mennige Die-Fürstl. Schw.-Rudolfl. Gesetzsammlung XXK
Ausgegeben in Nudolsiedt am 21. cober 1876.
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selben kommen für jedes in das Muster-Register eingetragene einzelne Muster oder
Musterpacket besonders zum Ansatz.

Für jede Bekanntmachung, welche ausführlichere Angaben enthält, als die im
§. 10 der Bestimmungen vom 29. Febr. I. J. vorgeschriebene Abfassung, sind, wenn
die Bekanntmachung im Reichsanzeiger mehr als acht Durckzeilen einnimmt, statt
des im F. 2 der gegenwärtigen Bestimmungen erwähnten Kostenbetrags die für Ver-
öffentlichungen im Reichsanzeiger allgemein festgesetzten Insertionsgebühren zu entrichten.

. 4.

Die Vorschriften der §§. 2 u. 3 —8 auf alle Bekanntmachungen Anwendung,

welche der Expedition des Reichsanzeigers nach dem 15. August 1876 zugehen.
Berlin, den 23. Juli 1876.

Das Reichskanzleramt.
Hofmann.

 AXXVII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 9. September 1876, betreffend die Verordnung vom 2. Novbr.

1875 zur Ausführung des Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874.

Zur Beseiligung von Zweifeln, welche bei der Handhabung der Verordnung
vom 2. November 1875 (Ges.= Samml. S. 209) zur Ausführung des Reichs-
Impfgesetzes vom 8. April 1874 (Neichsges.-Bl. S. 31) entstanden sind, machen
wir darauf aufmerksam, daß die im §. 4 der Impfverordnung vom 13. April 1818
vorgeschriebene Verpflichzung zur Vorlegung des Impfscheines bei Ein-
führung der Kinder in die Volksschule durch die neuere Gesetzgebung
nicht aufgehoben worden ist.

Rudolstadt, den 9. September 1876.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

11. S#ck vom Jahre 1876.

NXVIII. Instruction,
das bei Theilung von Grundstücken einzuhaltende Verfahren betr.,

vom 3. November 1876.

Nach §§. 3 —7 des Gesetzes über die Theilbarkeit des Grundbesitzes vom
21. Februar 1873 (Ges..Sammlung S. 16) dürfen Forsigrundstücke und die durch
Zusammenlegung der Grundslücke einer Flur gebildeten Pläne nur mit Genebmigung
des Landrathoamtes bez. des Ministeriums getheilt werden. In nicht separirten
Fluren unterliegt die Theilbarkeit des Grundbesitzes den durch das Gesetz vom
16. Jannar 1846 (Ges.-Samml. S. 13) gegebenen Beschränkungen, unter welchen
nur mit Genehmigung des Landrathsamtes hinabgegangen werden kann.

Die grrichtliche Zuschreibung der Treunstücke darf nach §. 11 des Gesetzes
vom 21. Februar 1873 erst dann ersolgen, wenn die landrathoamtliche Theilungs-
erlaubniß vorliegt und die Abgabenregulirung stattgefunden hat. Von den Gerichten
helangen die Sachen zur Fortschreibung an das Katasteramt.

Zur bessern Förderung solcher Theilungssachen und zur Herbeiführung eines
Fleichmähigen Verfahrens wird mit Höchster Genebmigung Serenissimt die nach-
stehende Instruction erlassen.

I.

Handelt es sich um die Theilung von Grundstücken in separirten Fluren nach
erfolgter Bestätigung des Separationsrezesses, oder um eine sonstige
Veränderung in der Form solcher Grumstücke, so hat

Fürfll. Schw.-Ruvolfl. Gesetzjammlung XXXVII. 26
Ausgegeben in Rudolstadt am 11. November 1876.
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1) der Eigenthümer eine Handzeichnung des Planstücks oder der Parzelle, deren
Theilung oder Formveränderung beabsichtigt wird, in doppelten Exemplaren
anzufertigen oder anfemigen zu lassen und dieselbe mit Angabe der Plan bezügl.
Parcellennummer, des Flächeninhalts, der Namen des neuen Erwerbers, sowie
mit Bezeichnung des Verhälmisses der Theilung, des Umsangs der Theilstücke
nach Ar und Quadratmetern und der Veranlassung der Theilung dem Gemeinde-
vorstande der betreffenden Flur vorzulegen.

2) Diese Theilungspläne werden von dem Gemeindevorstande nach erfolgter Prüfung
mit dem Attest versehen, daß bei der beabsichtigten Theilung nicht Theilstücke
unter 30 Ar Fläche und nicht solche ohne wirthschaftliche Zugänge entstehen,
bezügl. daß die zweckmäßigste Bewirthschaftung der Theilstücke nicht verhindert
ist (F. 4 des Gesetzes vom 21. Febmar 1873) und sodann

3) dem Landrathsamte zur Ertheilung der Theilungserlaubniß eingereicht.
4) Nach Genehmigung des Theilungsplanes durch das Landrathsamt theilt dieses

ein Exemplar dem Katasteramte zur definitiven Feststellung des Flächeninhaltes
der einzelnen Theilstücke und zur Ausführung der Theilung mit. Ist diese
Arbeit ausgeführt, so wird der Theilungsplan mittelst eines Auszugs aus den
Fortschreibungsprotocollen (5. 39 der Anweisung I vom 9. Decbr. 1872) dem
Gerichte zum Zweck der Aufnahme des Theilungsvertrags, sowie zur Herbei-
fübrung der gerichtlichen Zuschreibung von dem Katasteramte mitgetheilt. Nach
erfolgter Zuschreibung bewirkt das Katasleramt die Fortschreibung. Für den
Verkehr zwischen den Gerichten und der Fortschreibungsbehörde sind die be-
stehenden Vorschriften maßgebend.

II.
Handelt es sich um Theilung oder Veränderung in der Form von Planstücken

in Fluren, in welchen das Zusammenlegungsverfahren noch nicht bis zur Bestätigung
des Separationörezesses gediehen ist, so haben

1) die Eigenthümer ihre Anträge auf Genehmigung von Grundstückstheilungen
an den mit der Leitung des Gemeinheitstheilungsverfahrens beauftragten Special-
bommissar zu richten.

2) Nach Genehmigung der beabsichtigten Theilung — wobei die Bestimmungen
des §. 4 des Gesetzes vom 21. Februar 1873 zu berücksichtigen sind — ordnet
der Specialcommissar die örtliche Ausführung des Theilungeplanes, sowie die
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Feststellung des Flächeninhaltes der einzelnen Theil, bez. Treunstücke an, läßt
einen Auszug aus der Sonderungs-Planberechnung nebst einem Kartenauszuge,
welcher die Trenn= bezügl. Theilstücke nach ihrer örtlicben Lage, die Namen
der neuen Erwerber, die Flächen und Maße entbält, anfertigen und theilt
sodann diese Materialien dem zuständigen Einzelgerichte mit.

3) Das Gericht sorgt alsdann für die Aufnahme des Theilungsvertrags und führt
die gerichtliche Zuschreibung herbei und zwar nach Communication mit dem
Katasteramte, welchem die Forkschreibung obliegt.

III.
Für die Theilung von Grundstücken in nicht separirten Fluren sind die

Bestimmungen unter Ziffer11—4 mit der Beschränkung maßgebend, daß bei
dem von dem Gemeindevorstande nach Nr. 2 auszustellenden Atteste lediglich der
Flächeninhalt der Theilstücke

§. 1 des Gesetzes vom 16. Januar 1846 in Verbindung mit §. 2 des Gesetzes
vom 21. Febmar 1873

in Betracht kommt.
Die betheiligten Behörden werden angewiesen, nach iden vorstehenden Beslim-

mungen zu verfahren.
Rudolstadt, den 3. November 1876.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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 NXXIX. Verordnung
vom 10. November 1876, betreffend die Zuständigkeit der Behörden

für die eingeschriebenen Hülfskassen.
Mit Höchster Genehmigung Serenisslmi wird in Ausführung des 8. 33

des Reichsgesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen vom 7. April 1876 (Neichs-
gesetzblatt Seite 125) und im Anschluß an das Landesgesetz vom 25. September
1869 über die Zuständigkeit der Behörden in Gewerbesachen (Ges. Samml. S. 173)
bestimmt:

1) daß überall, wo das Gesetz über die eingeschriebenen Hülfskassen von der Ver-
waltungsbehörde oder der Aussichtebehörde spricht, darunter der Gemeidevor=
stand zu verstehen ist.

2) daß unter der höheren Verwalzmngsbehörde im Sinne des Gesetzes das Land-
rathoamt zu verstehen ist.

3) daß der Rekurs gegen die Entscheidungen des Landrathsamtes in Angelegen-
heiten des Gesetzes an das Rekurs-(ollegium in Gewerbesachen geht.
Rudolstadt, den 10. November 1876.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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